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3.		konkrete	Anhaltspunkte	dafür,	dass	die	beantragte	Mitnutzung	die	öffentliche	Sicherheit	oder	
die	 öffentliche	 Gesundheit	 gefährdet,	 wobei	 von	 konkreten	 Anhaltspunkten	 für	 die	 Gefähr-
dung	der	öffentlichen	Sicherheit	auszugehen	ist,	soweit	es	sich	bei	den	mitzunutzenden	Teilen	
eines	öffentlichen	Versorgungsnetzes	um	solche	handelt,	die	durch	den	Bund	zur	Verwirkli-
chung	einer	sicheren	Behördenkommunikation	genutzt	werden,	

4.		konkrete	Anhaltspunkte	dafür,	dass	die	beantragte	Mitnutzung	die	Integrität	oder	Sicherheit	
bereits	bestehender	öffentlicher	Versorgungsnetze,	 insbesondere	nationaler	kritischer	 Infra-
strukturen,	gefährdet;	bei	kritischen	 Infrastrukturen	 liegen	konkrete	Anhaltspunkte	 für	eine	
solche	Gefährdung	vor,	soweit	von	dem	Antrag	Teile	einer	kritischen	Infrastruktur,	insbeson-
dere	die	 Informationstechnik	kritischer	 Infrastrukturen,	betroffen	sind,	die	nachweislich	be-
sonders	schutzbedürftig	und	für	die	Funktionsfähigkeit	der	kritischen	Infrastruktur	maßgeb-
lich	sind,	und	der	Betreiber	die	Mitnutzung	im	Rahmen	der	ihm	durch	Gesetz	oder	aufgrund	
eines	Gesetzes	auferlegten	Schutzpflichten	nicht	durch	verhältnismäßige	Maßnahmen	ermög-
lichen	kann,	

5.		Anhaltspunkte	für	eine	zu	erwartende	erhebliche	Störung	des	Versorgungsdienstes	durch	die	
geplanten	Telekommunikationsdienste,	

6.		die	 Verfügbarkeit	 tragfähiger	 Alternativen	 zur	 beantragten	 Mitnutzung	 passiver	 Netzinfra-
strukturen,	 soweit	der	Eigentümer	oder	Betreiber	des	öffentlichen	Versorgungsnetzes	diese	
Alternativen	anbietet,	sie	sich	für	die	Bereitstellung	digitaler	Hochgeschwindigkeitsnetze	eig-
nen	und	die	Mitnutzung	zu	fairen	und	angemessenen	Bedingungen	gewährt	wird;	als	Alterna-
tiven	können	geeignete	Vorleistungsprodukte	für	Telekommunikationsdienste,	der	Zugang	zu	
bestehenden	 Telekommunikationsnetzen	 oder	 die	 Mitnutzung	 anderer	 als	 der	 beantragten	
passiven	Netzinfrastrukturen	angeboten	werden,	

7.		 	der	 Überbau	 von	 bestehenden	 Glasfasernetzen,	 die	 einen	 diskriminierungsfreien,	 offenen	
Netzzugang	zur	Verfügung	stellen.118	

	
§	77h	Informationen	über	Bauarbeiten	an	öffentlichen	Versorgungsnetzen	
(1)	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	können	bei	den	Eigentü-

mern	oder	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze	die	Erteilung	von	Informationen	über	geplante	
oder	 laufende	Bauarbeiten	an	öffentlichen	Versorgungsnetzen	beantragen,	um	eine	Koordinierung	
dieser	 Bauarbeiten	mit	 Bauarbeiten	 zum	 Ausbau	 digitaler	 Hochgeschwindigkeitsnetze	 zu	 prüfen.	
Der	Antrag	muss	erkennen	lassen,	in	welchem	Gebiet	der	Einbau	von	Komponenten	digitaler	Hoch-
geschwindigkeitsnetze	vorgesehen	ist.	
(2)	 Eigentümer	 oder	 Betreiber	 öffentlicher	 Versorgungsnetze	 erteilen	 Antragstellern	 nach	 Ab-

satz	1	innerhalb	von	zwei	Wochen	ab	dem	Tag	des	Antragseingangs	die	beantragten	Informationen.	
Die	 Erteilung	 erfolgt	 unter	 verhältnismäßigen,	 diskriminierungsfreien	 und	 transparenten	 Bedin-
gungen.	
(3)	 Die	 Informationen	müssen	 folgende	 Angaben	 zu	 laufenden	 und	 geplanten	 Bauarbeiten	 an	

passiven	Netzinfrastrukturen	öffentlicher	Versorgungsnetze	enthalten,	 für	die	bereits	 eine	Geneh-
migung	erteilt	wurde	oder	ein	Genehmigungsverfahren	anhängig	ist:	
1.		die	geografische	Lage	des	Standortes	und	die	Art	der	Bauarbeiten,	
2.		die	betroffenen	Netzkomponenten,	
3.		den	geschätzten	Beginn	und	die	geplante	Dauer	der	Bauarbeiten	und	
4.		Kontaktdaten	eines	oder	mehrerer	Ansprechpartner	des	Eigentümers	oder	Betreibers	des	öf-
fentlichen	Versorgungsnetzes.	

																																																								
118		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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Ist	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	 nach	 Eingang	 des	 Antrages	 auf	 Erteilung	 der	 Informationen	 ein	
Antrag	 auf	Genehmigung	der	Bauarbeiten	vorgesehen,	 so	müssen	auch	 zu	diesen	Bauarbeiten	die	
Informationen	nach	den	Absätzen	2	und	3	erteilt	werden.	
(4)	Der	Antrag	nach	Absatz	1	kann	ganz	oder	teilweise	abgelehnt	werden,	soweit	konkrete	An-

haltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	
1.		die	Sicherheit	oder	Integrität	der	Versorgungsnetze	oder	die	öffentliche	Sicherheit	oder	die	öf-
fentliche	Gesundheit	durch	Erteilung	der	Informationen	gefährdet	wird,	

2.		durch	die	Erteilung	die	Vertraulichkeit	gemäß	§	77m	verletzt	wird,	
3.		Bauarbeiten	betroffen	sind,	deren	anfänglich	geplante	Dauer	acht	Wochen	nicht	überschreitet,	
4.		von	dem	Antrag	Teile	einer	kritischen	Infrastruktur,	insbesondere	deren	Informationstechnik,	
betroffen	sind,	die	nachweislich	besonders	schutzbedürftig	und	für	die	Funktionsfähigkeit	der	
kritischen	Infrastruktur	maßgeblich	sind,	und	der	Betreiber	des	öffentlichen	Versorgungsnet-
zes	 bei	 Erteilung	 der	 Informationen	 unverhältnismäßige	Maßnahmen	 ergreifen	müsste,	 um	
die	ihm	durch	Gesetz	oder	aufgrund	eines	Gesetzes	auferlegten	Schutzpflichten	zu	erfüllen,	

5.		die	Koordinierung	von	Bauarbeiten	unzumutbar	ist	oder	
6.		ein	Versagungsgrund	für	eine	Koordinierung	von	Bauarbeiten	nach	§	77i	Absatz	5	vorliegt.	
(5)	Anstelle	einer	Erteilung	der	Informationen	genügt	ein	Verweis	auf	eine	bereits	erfolgte	Veröf-

fentlichung,	wenn	
1.		der	Bauherr	die	beantragten	 Informationen	bereits	 selbst	 elektronisch	öffentlich	 zugänglich	
gemacht	hat	oder	

2.		der	Zugang	zu	diesen	Informationen	bereits	über	die	Bundesnetzagentur	als	zentrale	Informa-
tionsstelle	nach	§	77a	Absatz	1	Nummer	3	gewährleistet	ist.	

(6)	Innerhalb	der	in	Absatz	2	genannten	Frist	sind	die	Informationen	auch	der	Bundesnetzagen-
tur	als	zentraler	Informationsstelle	zu	übermitteln.	Die	Bundesnetzagentur	macht	diese	Informatio-
nen	anderen	Interessenten,	die	ein	berechtigtes	Interesse	an	der	Einsichtnahme	haben,	in	geeigne-
ter	Form	zugänglich.	Näheres	regeln	die	Einsichtnahmebedingungen	der	Bundesnetzagentur.119	
	
§	77i	Koordinierung	von	Bauarbeiten	und	Mitverlegung	
(1)	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze	können	mit	Eigentümern	oder	Be-

treibern	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	im	Hinblick	auf	den	Ausbau	der	Komponenten	von	
digitalen	 Hochgeschwindigkeitsnetzen	 Vereinbarungen	 über	 die	 Koordinierung	 von	 Bauarbeiten	
schließen.	
(2)	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	können	bei	den	Eigentü-

mern	oder	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze	die	Koordinierung	von	Bauarbeiten	beantra-
gen.	Im	Antrag	sind	Art	und	Umfang	der	zu	koordinierenden	Bauarbeiten	und	die	zu	errichtenden	
Komponenten	digitaler	Hochgeschwindigkeitsnetze	zu	benennen.	
(3)	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze,	die	ganz	oder	teilweise	aus	öffent-

lichen	Mitteln	finanzierte	Bauarbeiten	direkt	oder	indirekt	ausführen,	haben	zumutbaren	Anträgen	
nach	 Absatz	 2	 zu	 transparenten	 und	 diskriminierungsfreien	 Bedingungen	 stattzugeben.	 Anträge	
sind	insbesondere	zumutbar,	sofern	
1.		dadurch	 keine	 zusätzlichen	 Kosten	 für	 die	 ursprünglich	 geplanten	 Bauarbeiten	 verursacht	
werden;	eine	geringfügige	zeitliche	Verzögerung	der	Planung	und	geringfügige	Mehraufwen-
dungen	für	die	Bearbeitung	des	Koordinierungsantrags	gelten	nicht	als	zusätzliche	Kosten	der	
ursprünglich	geplanten	Bauarbeiten,	

2.		die	Kontrolle	über	die	Koordinierung	der	Arbeiten	nicht	behindert	wird,	

																																																								
119		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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3.		der	Koordinierungsantrag	so	früh	wie	möglich,	spätestens	aber	einen	Monat	vor	Einreichung	
des	endgültigen	Projektantrags	bei	der	zuständigen	Genehmigungsbehörde	gestellt	wird	und	
Bauarbeiten	betrifft,	deren	anfänglich	geplante	Dauer	acht	Wochen	überschreitet.	

(4)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	Grundsätze	dafür,	wie	die	Kosten,	die	mit	der	Koordi-
nierung	von	Bauarbeiten	verbunden	sind,	auf	den	Eigentümer	oder	Betreiber	des	öffentlichen	Tele-
kommunikationsnetzes	umgelegt	werden	sollen.	Die	Bundesnetzagentur	 ist	 im	Rahmen	der	Streit-
beilegung	nach	§	77n	an	die	veröffentlichten	Grundsätze	gebunden.	
(5)	Der	Antrag	nach	Absatz	2	kann	ganz	oder	teilweise	abgelehnt	werden,	soweit	
1.		von	dem	Antrag	Teile	einer	kritischen	Infrastruktur,	insbesondere	deren	Informationstechnik,	
betroffen	sind,	die	nachweislich	besonders	schutzbedürftig	und	für	die	Funktionsfähigkeit	der	
kritischen	Infrastruktur	maßgeblich	sind,	und	

2.		der	Betreiber	des	öffentlichen	Versorgungsnetzes	zur	Koordinierung	der	Bauarbeiten	unver-
hältnismäßige	Maßnahmen	ergreifen	müsste,	um	die	 ihm	durch	Gesetz	oder	aufgrund	eines	
Gesetzes	auferlegten	Schutzpflichten	zu	erfüllen.	

(6)	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze	können	im	Rahmen	von	Bauarbei-
ten	 passive	 Netzinfrastrukturen	 sowie	 Glasfaserkabel	 mitverlegen,	 um	 eine	Mitnutzung	 im	 Sinne	
dieses	Abschnitts	oder	den	Betrieb	eines	digitalen	Hochgeschwindigkeitsnetzes	zu	ermöglichen.	
(7)	Im	Rahmen	von	ganz	oder	teilweise	aus	öffentlichen	Mitteln	finanzierten	Bauarbeiten	für	die	

Bereitstellung	von	Verkehrsdiensten,	deren	anfänglich	geplante	Dauer	acht	Wochen	überschreitet,	
ist	 sicherzustellen,	 dass	 geeignete	 passive	 Netzinfrastrukturen,	 ausgestattet	 mit	 Glasfaserkabeln,	
bedarfsgerecht	 mitverlegt	 werden,	 um	 den	 Betrieb	 eines	 digitalen	 Hochgeschwindigkeitsnetzes	
durch	 private	 Betreiber	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 zu	 ermöglichen.	 Im	 Rahmen	 der	
Erschließung	von	Neubaugebieten	ist	stets	sicherzustellen,	dass	geeignete	passive	Netzinfrastruktu-
ren,	ausgestattet	mit	Glasfaserkabeln,	mitverlegt	werden.120	
	
§	77j	Allgemeine	Informationen	über	Verfahrensbedingungen	bei	Bauarbeiten	
Die	Bundesnetzagentur	als	 zentrale	 Informationsstelle	macht	die	 relevanten	 Informationen	zu-

gänglich,	welche	die	allgemeinen	Bedingungen	und	Verfahren	für	die	Erteilung	von	Genehmigungen	
für	Bauarbeiten	betreffen,	die	zum	Zweck	des	Aufbaus	der	Komponenten	digitaler	Hochgeschwin-
digkeitsnetze	 notwendig	 sind.	 Diese	 Informationen	 schließen	 Angaben	 über	 Ausnahmen	 von	 Ge-
nehmigungspflichten	ein.121	
	
§	77k	Netzinfrastruktur	von	Gebäuden	
(1)	 Betreiber	 öffentlicher	 Kommunikationsnetze	 dürfen	 ihr	 öffentliches	 Telekommunikations-

netz	 in	den	Räumen	des	Teilnehmers	abschließen.	Der	Abschluss	 ist	nur	 statthaft,	wenn	der	Teil-
nehmer	zustimmt	und	Eingriffe	in	Eigentumsrechte	Dritter	so	geringfügig	wie	möglich	erfolgen.	Die	
Verlegung	neuer	Netzinfrastruktur	 ist	 nur	 statthaft,	 soweit	 keine	Nutzung	bestehender	Netzinfra-
struktur	nach	den	Absätzen	2	und	3	möglich	ist,	mit	der	der	Betreiber	seinen	Telekommunikations-
dienst	 ohne	 spürbare	Qualitätseinbußen	 bis	 zum	Teilnehmer	 bereitstellen	 kann.	 Soweit	 dies	 zum	
Netzabschluss	erforderlich	ist,	 ist	der	Gebäudeeigentümer	dazu	verpflichtet,	dem	Telekommunika-
tionsnetzbetreiber	auf	Antrag	den	Anschluss	aktiver	Netzbestandteile	an	das	Stromnetz	zu	ermögli-
chen.	Die	durch	den	Anschluss	aktiver	Netzbestandteile	an	das	Stromnetz	entstehenden	Kosten	hat	
der	Telekommunikationsnetzbetreiber	zu	tragen.	

																																																								
120		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
121		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	 Eigentümer	 oder	 Betreiber	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 können,	 um	 ihr	 Netz	 in	
den	Räumlichkeiten	des	Teilnehmers	abzuschließen,	bei	den	Eigentümern	oder	Betreibern	von	ge-
bäudeinternen	 Komponenten	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 oder	 von	 gebäudeinternen	
passiven	 Netzinfrastrukturen	 am	 Standort	 des	 Teilnehmers	 die	 Mitnutzung	 der	 gebäudeinternen	
Netzinfrastruktur	 beantragen.	 Liegt	 der	 erste	 Konzentrations-	 oder	 Verteilerpunkt	 eines	 öffentli-
chen	 Telekommunikationsnetzes	 außerhalb	 des	 Gebäudes,	 so	 gilt	 Absatz	 1	 ab	 diesem	 Punkt	 ent-
sprechend.	
(3)	Wer	über	Netzinfrastrukturen	in	Gebäuden	oder	bis	zum	ersten	Konzentrations-	oder	Vertei-

lerpunkt	eines	öffentlichen	Telekommunikationsnetzes	verfügt,	hat	allen	zumutbaren	Mitnutzungs-
anträgen	nach	Absatz	2	zu	fairen	und	diskriminierungsfreien	Bedingungen,	einschließlich	der	Mit-
nutzungsentgelte,	stattzugeben,	wenn	eine	Dopplung	der	Netzinfrastrukturen	technisch	unmöglich	
oder	wirtschaftlich	ineffizient	ist.	
(4)	Neu	errichtete	Gebäude,	die	über	Anschlüsse	für	Endnutzer	von	Telekommunikationsdienst-

leistungen	 verfügen	 sollen,	 sind	 gebäudeintern	 bis	 zu	 den	 Netzabschlusspunkten	 mit	 hochge-
schwindigkeitsfähigen	passiven	Netzinfrastrukturen	sowie	einem	Zugangspunkt	zu	diesen	passiven	
gebäudeinternen	Netzkomponenten	auszustatten.	
(5)	 Gebäude,	 die	 umfangreich	 renoviert	werden	 und	 über	Anschlüsse	 für	 Endnutzer	 von	Tele-

kommunikationsdienstleistungen	 verfügen	 sollen,	 sind	 gebäudeintern	 bis	 zu	 den	 Netzabschluss-
punkten	 mit	 hochgeschwindigkeitsfähigen	 passiven	 Netzinfrastrukturen	 sowie	 einem	 Zugangs-
punkt	zu	diesen	passiven	gebäudeinternen	Netzkomponenten	auszustatten.	
(6)	Einfamilienhäuser,	Baudenkmäler,	Ferienhäuser,	Militärgebäude	und	Gebäude,	die	 für	Zwe-

cke	der	nationalen	Sicherheit	genutzt	werden,	fallen	nicht	unter	die	Absätze	4	und	5.	
(7)	Die	zuständigen	Behörden	haben	darüber	zu	wachen,	dass	die	nach	Absatz	4	bis	6	festgesetz-

ten	Anforderungen	erfüllt	werden.	 2Soweit	von	der	Verordnungsermächtigung	des	§	77o	Absatz	4	
Gebrauch	 gemacht	 wurde,	 berücksichtigen	 sie	 dabei	 die	 in	 der	 Rechtsverordnung	 festgesetzten	
Ausnahmen.122	
	
§	77l	Antragsform	und	Reihenfolge	der	Verfahren	
(1)	 Anträge	 der	 Eigentümer	 oder	 Betreiber	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 nach	 den	

§§	77a	bis	77d,	77h	und	77i	können	schriftlich	oder	elektronisch	gestellt	werden.	
(2)	Über	vollständige	Anträge	hat	der	Verpflichtete	in	der	Reihenfolge	zu	entscheiden,	in	der	die	

Anträge	bei	 ihm	eingehen.	Ein	vollständiger	Antrag	liegt	vor,	wenn	der	Antragsteller	alle	entschei-
dungsrelevanten	Informationen	dargelegt	hat.123	
	
§	77m	Vertraulichkeit	der	Verfahren	
Die	 Informationen,	 die	 im	 Rahmen	 der	 Verfahren	 dieses	 Unterabschnittes	 oder	 bei	 oder	 nach	

Verhandlungen	 oder	 Vereinbarungen	 gewonnen	 werden,	 dürfen	 nur	 für	 die	 Zwecke	 verwendet	
werden,	 für	die	sie	bereitgestellt	werden.	Die	 Informationen	dürfen	nicht	an	Dritte	weitergegeben	
werden,	 insbesondere	 nicht	 an	 andere	 Abteilungen,	 Tochtergesellschaften	 oder	 Geschäftspartner	
der	an	den	Verhandlungen	Beteiligten.	Die	Verfahrensbeteiligten	haben	die	aus	den	Verhandlungen	
oder	Vereinbarungen	gewonnenen	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	zu	wahren.124	
	
																																																								
122		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
123		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
124		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	77n	Fristen,	Entgeltmaßstäbe	und	Regulierungsziele	der	nationalen	Streitbeilegung	
(1)	Gibt	 der	 Eigentümer	 oder	Betreiber	 eines	 öffentlichen	Versorgungsnetzes	 innerhalb	 der	 in	

§	77d	Absatz	2	genannten	Frist	kein	Angebot	zur	Mitnutzung	ab	oder	kommt	keine	Einigung	über	
die	Bedingungen	der	Mitnutzung	zustande,	 so	kann	 jede	Partei	 eine	Entscheidung	durch	die	Bun-
desnetzagentur	als	nationale	Streitbeilegungsstelle	nach	§	132	 in	Verbindung	mit	§	134a	beantra-
gen.	 Die	 Bundesnetzagentur	 entscheidet	 verbindlich	 über	 die	 Rechte,	 Pflichten	 oder	 Versagungs-
gründe	aus	den	§§	77d,	77e	und	77g	 innerhalb	von	vier	Monaten	nach	Eingang	des	vollständigen	
Antrags.	
(2)	Setzt	die	Bundesnetzagentur	im	Rahmen	der	Streitbeilegung	nach	Absatz	1	ein	Mitnutzungs-

entgelt	 fest,	so	hat	sie	dieses	fair	und	angemessen	zu	bestimmen.	Grundlage	für	die	Höhe	des	Mit-
nutzungsentgelts	sind	die	zusätzlichen	Kosten,	die	sich	 für	den	Eigentümer	oder	Betreiber	des	öf-
fentlichen	 Versorgungsnetzes	 durch	 die	 Ermöglichung	 der	Mitnutzung	 seiner	 passiven	 Netzinfra-
strukturen	 ergeben.	 Auf	 diese	 Kosten	 gewährt	 die	 Bundesnetzagentur	 einen	 angemessenen	 Auf-
schlag	als	Anreiz	für	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze	zur	Gewährung	der	
Mitnutzung.	
(3)	 Betrifft	 die	 Streitigkeit	 nach	 Absatz	 1	 die	Mitnutzung	 eines	 öffentlichen	 Telekommunikati-

onsnetzes,	 so	 berücksichtigt	 die	 Bundesnetzagentur	 neben	Absatz	 2	 auch	 die	 in	 §	 2	 Absatz	 2	 ge-
nannten	Regulierungsziele.	Dabei	stellt	die	Bundesnetzagentur	sicher,	dass	Eigentümer	und	Betrei-
ber	des	mitzunutzenden	öffentlichen	Telekommunikationsnetzes	die	Möglichkeit	haben,	ihre	Kosten	
zu	decken;	 sie	 berücksichtigt	 hierfür	 über	 die	 zusätzlichen	Kosten	und	 eine	 angemessene	Verzin-
sung	gemäß	Absatz	2	hinaus	auch	die	Folgen	der	beantragten	Mitnutzung	auf	deren	Geschäftsplan	
einschließlich	der	Investitionen	in	das	mitgenutzte	öffentliche	Telekommunikationsnetz.	
(4)	Sind	Rechte,	Pflichten	oder	Versagungsgründe	streitig,	die	in	den	§§	77b,	77c	oder	§	77h	fest-

gelegt	 sind,	 so	 kann	 jede	 Partei	 eine	 Entscheidung	 durch	 die	 Bundesnetzagentur	 als	 nationale	
Streitbeilegungsstelle	 nach	 §	 132	 in	 Verbindung	 mit	 §	 134a	 beantragen.	 Die	 Bundesnetzagentur	
entscheidet	verbindlich	innerhalb	von	zwei	Monaten.	
(5)	Kommt	in	den	Fällen	des	§	77i	Absatz	2	und	3	innerhalb	eines	Monats	ab	dem	Tag	des	Ein-

gangs	des	Antrages	bei	dem	Eigentümer	oder	Betreiber	des	öffentlichen	Versorgungsnetzes	keine	
Vereinbarung	über	 die	Koordinierung	der	Bauarbeiten	 zustande,	 so	 kann	 jede	Partei	 die	Bundes-
netzagentur	 als	nationale	 Streitbeilegungsstelle	 anrufen.	Die	Bundesnetzagentur	 legt	 in	 ihrer	Ent-
scheidung	verbindlich	faire	und	diskriminierungsfreie	Bedingungen	einschließlich	der	Entgelte	der	
Koordinierungsvereinbarung	fest.	Sie	entscheidet	unverzüglich,	spätestens	aber	innerhalb	von	zwei	
Monaten.	
(6)	Kommt	innerhalb	von	zwei	Monaten	keine	Vereinbarung	über	die	Mitnutzung	nach	§	77k	Ab-

satz	2	und	3	zustande,	kann	jede	Partei	eine	Entscheidung	durch	die	Bundesnetzagentur	als	nationa-
le	 Streitbeilegungsstelle	 nach	 §	 132	 in	 Verbindung	mit	 §	 134a	 beantragen.	 Grundlage	 für	 die	 Be-
stimmung	der	Höhe	eines	Entgelts	sind	dabei	die	zusätzlichen	Kosten,	die	sich	für	den	Gebäudeei-
gentümer	 durch	 die	 Ermöglichung	 der	 Mitnutzung	 der	 Netzinfrastruktur	 des	 Gebäudes	 ergeben.	
Soweit	 der	 die	 Mitnutzung	 begehrende	 Telekommunikationsnetzbetreiber	 Investitionen	 zur	 Her-
stellung	dieser	 Infrastruktur	 getätigt	hat,	 kann	er	die	Mitnutzung	entgeltfrei	 beanspruchen,	 es	 sei	
denn,	 dass	 die	Mitnutzung	 aufgrund	 besonderer	 technischer	 oder	 baulicher	 Gegebenheiten	 einen	
außergewöhnlichen	Aufwand	verursacht.	Der	Maßstab	nach	Satz	3	gilt	nur	für	solche	Investitionen,	
die	erstmalig	ab	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	getätigt	werden.	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	
verbindlich	und	unverzüglich,	spätestens	aber	innerhalb	von	zwei	Monaten.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	ihr	in	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3	und	

Absatz	 6	 Satz	 2	 gesetzten	 Fristen	 für	 die	 Streitbeilegung	 bei	 außergewöhnlichen	 Umständen	 um	
höchstens	 zwei	 Monate	 verlängern;	 diese	 Umstände	 sind	 besonders	 und	 hinreichend	 zu	 begrün-
den.125	

																																																								
125		 QUELLE	
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§	77o	Verordnungsermächtigungen	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	
für	Wirtschaft	 und	 Energie	 passive	 Netzinfrastrukturen	 zu	 benennen,	 die	 von	 den	 in	 den	 §§	 77a	
bis	77c	genannten	Rechten	und	Pflichten	ausgenommen	sind.	Die	Ausnahmen	sind	hinreichend	zu	
begründen.	Sie	dürfen	nur	darauf	gestützt	werden,	dass	der	Schutz	von	Teilen	kritischer	Infrastruk-
turen	betroffen	ist	oder	dass	die	passiven	Netzinfrastrukturen	für	die	elektronische	Kommunikation	
technisch	ungeeignet	sind.	Soweit	die	Ausnahmen	auf	den	Schutz	von	Teilen	kritischer	Infrastruktu-
ren	gestützt	werden,	bedarf	die	Rechtsverordnung	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	
des	Innern.	Das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	kann	die	Ermächtigung	
nach	 Satz	 1	 durch	 Rechtsverordnung	 auf	 die	 Bundesnetzagentur	 übertragen.	 Für	 eine	 Rechtsver-
ordnung	der	Bundesnetzagentur	gelten	die	Sätze	1	bis	4	entsprechend.	
(2)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	über	die	in	§	77h	Absatz	4	vorge-
sehenen	Ausnahmen	von	den	 in	§	77h	 festgelegten	Rechten	und	Pflichten	hinausgehende	Ausnah-
men	vorzusehen	und	Kategorien	von	Bauarbeiten	zu	benennen,	die	der	Bundesnetzagentur	zu	mel-
den	sind.	Solche	Kategorien	dürfen	nur	Bauarbeiten	enthalten,	deren	anfänglich	geplante	Dauer	acht	
Wochen	überschreitet.	Die	Rechtsverordnung	 ist	 hinreichend	 zu	 begründen	und	kann	 im	Umfang	
oder	 Wert	 geringfügige	 Bauarbeiten	 oder	 kritische	 Infrastrukturen	 ausnehmen.	 Soweit	 die	 Aus-
nahmen	auf	 den	 Schutz	 von	Teilen	 kritischer	 Infrastrukturen	 gestützt	werden,	 bedarf	 die	Rechts-
verordnung	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	Ausnahmen	von	den	in	§	77i	fest-
gelegten	Rechten	und	Pflichten	vorzusehen.	Die	Ausnahmen	können	auf	dem	geringen	Umfang	und	
Wert	der	Bauarbeiten	oder	auf	dem	Schutz	von	Teilen	kritischer	 Infrastrukturen	beruhen.	 Soweit	
die	 Ausnahmen	 auf	 den	 Schutz	 von	 Teilen	 kritischer	 Infrastrukturen	 gestützt	werden,	 bedarf	 die	
Rechtsverordnung	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	des	Innern.	
(4)	Das	Bundesministerium	 für	Verkehr	und	digitale	 Infrastruktur	wird	ermächtigt,	 im	Einver-

nehmen	mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	 Bau	 und	 Reaktorsicherheit	 durch	
Rechtsverordnung,	 die	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	Ausnahmen	vom	§	77k	Absatz	4	
und	Absatz	5	vorzusehen.	Die	Rechtsverordnung	ist	hinreichend	zu	begründen	und	kann	bestimmte	
Gebäudekategorien	und	umfangreiche	Renovierungen	ausnehmen,	 falls	die	Erfüllung	der	Pflichten	
unverhältnismäßig	wäre.	Die	Unverhältnismäßigkeit	kann	 insbesondere	auf	den	voraussichtlichen	
Kosten	für	einzelne	Eigentümer	oder	auf	der	spezifischen	Art	des	Gebäudes	beruhen.	
(5)	 Eigentümern	 und	 Betreibern	 öffentlicher	 Versorgungsnetze	 und	 interessierten	 Parteien	 ist	

die	Gelegenheit	zu	geben,	 innerhalb	eines	Monats	zum	Entwurf	einer	Rechtsverordnung	nach	den	
Absätzen	1	bis	4	Stellung	zu	nehmen.	
(6)	Die	Rechtsverordnungen	der	Absätze	 1	 bis	 4	 sind	der	Europäischen	Kommission	mitzutei-

len.126	
	
§	77p	Genehmigungsfristen	für	Bauarbeiten	
Genehmigungen	 für	Bauarbeiten,	die	zum	Zwecke	des	Aufbaus	der	Komponenten	von	digitalen	

Hochgeschwindigkeitsnetzen	notwendig	sind,	sind	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Eingang	eines	
vollständigen	Antrags	zu	erteilen	oder	abzulehnen.	Die	Frist	kann	um	einen	Monat	verlängert	wer-

																																																																																																																																																																																				
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
126		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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den,	wenn	dies	wegen	der	Schwierigkeit	der	Angelegenheit	gerechtfertigt	ist.	Die	Fristverlängerung	
ist	zu	begründen	und	rechtzeitig	mitzuteilen.127	
	

Teil	6	
Universaldienst	

	
§	78	Universaldienstleistungen	
(1)	Universaldienstleistungen	sind	ein	Mindestangebot	an	Diensten	für	die	Öffentlichkeit,	für	die	

eine	bestimmte	Qualität	 festgelegt	 ist	und	 zu	denen	alle	Endnutzer	unabhängig	von	 ihrem	Wohn-	
oder	Geschäftsort	zu	einem	erschwinglichen	Preis	Zugang	haben	müssen	und	deren	Erbringung	für	
die	Öffentlichkeit	als	Grundversorgung	unabdingbar	geworden	ist.	
(2)	Als	Universaldienstleistungen	werden	bestimmt:	
1.		der	Anschluss	an	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	an	einem	festen	Standort,	der	Ge-
spräche,	Telefaxübertragungen	und	die	Datenkommunikation	mit	Übertragungsraten	ermög-
licht,	die	für	einen	funktionalen	Internetzugang	ausreichen,	

2.	 der	 Zugang	 zu	 öffentlich	 zugänglichen	 Telefondiensten	 über	 den	 in	 Nummer	 1	 genannten	
Netzanschluss,	

3.		die	Verfügbarkeit	mindestens	eines	von	der	Bundesnetzagentur	gebilligten	gedruckten	öffent-
lichen	Teilnehmerverzeichnisses	 (§	104),	das	dem	allgemeinen	Bedarf	entspricht	und	regel-
mäßig	mindestens	einmal	jährlich	aktualisiert	wird,	

4.		die	 Verfügbarkeit	 mindestens	 eines	 umfassenden,	 öffentlichen	 Telefonauskunftsdienstes,	
auch	 für	 Nutzer	 öffentlicher	 Münz-	 und	 Kartentelefone,	 einschließlich	 der	 Netzkennzahlen	
von	Teilnehmern	und	ausländischer	Anschlussinhaber,	soweit	die	Teilnehmerdaten	zur	Ver-
fügung	stehen	und	unter	Berücksichtigung	datenschutzrechtlicher	Vorschriften,	

5.		die	 flächendeckende	Bereitstellung	von	öffentlichen	Münz-	oder	Kartentelefonen	oder	ande-
rer	Zugangspunkte	für	den	öffentlichen	Sprachtelefondienst	an	allgemeinen	und	jederzeit	für	
jedermann	zugänglichen	Standorten	entsprechend	dem	allgemeinen	Bedarf;	die	öffentlichen	
Telefonstellen	sind	in	betriebsbereitem	Zustand	zu	halten,	und	

6.		die	Möglichkeit,	 von	 allen	 öffentlichen	Münz-	 oder	 Kartentelefonen	 unentgeltlich	 und	 ohne	
Verwendung	eines	Zahlungsmittels	Notrufe	durch	einfache	Handhabung	mit	den	Notrufnum-
mern	110	und	112	durchzuführen.	

(3)	Unternehmen,	die	Universaldienstleistungen	nach	Absatz	2	Nr.	2	und	3	erbringen,	haben	bei	
der	Verarbeitung	der	 ihnen	von	anderen	Unternehmen	bereitgestellten	Informationen	den	Grund-
satz	der	Nichtdiskriminierung	zu	beachten.	
(4)	 Nach	 Anhörung	 des	 Universaldienstverpflichteten	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 den	 allge-

meinen	Bedarf	der	Universaldienstleistungen	nach	Absatz	2	hinsichtlich	der	Bedürfnisse	der	End-
nutzer	feststellen,	insbesondere	hinsichtlich	der	geographischen	Versorgung,	der	Zahl	der	Telefone,	
der	 Zugänglichkeit	 und	 der	 Dienstequalität.	 Zur	 Sicherstellung	 des	 Dienstes	 sowie	 der	 Dienste-
merkmale	 ist	 die	Bundesnetzagentur	 befugt,	 den	Unternehmen	Verpflichtungen	 aufzuerlegen.	Die	
Bundesnetzagentur	 kann	 von	 solchen	 Verpflichtungen	 für	 Teile	 oder	 das	 gesamte	 Hoheitsgebiet	
absehen,	wenn	eine	Anhörung	der	betroffenen	Kreise	ergibt,	dass	diese	Dienstemerkmale	oder	ver-
gleichbare	Dienste	als	weithin	verfügbar	erachtet	werden.128	

																																																								
127		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
128		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	

und	Abs.	4	Satz	1,	2	und	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	76	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	1	lautete:	
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§	79	Erschwinglichkeit	der	Entgelte	
(1)	 Der	 Preis	 für	 die	 Universaldienstleistung	 nach	 §	 78	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 und	 2	 gilt	 als	 er-

schwinglich,	wenn	er	den	realen	Preis	der	Telefondienstleistungen	nicht	übersteigt,	die	von	einem	
Privathaushalt	außerhalb	von	Städten	mit	mehr	als	100	000	Einwohnern	zum	1.	Januar	1998	durch-
schnittlich	nachgefragt	wurden.	Dabei	werden	die	zu	diesem	Zeitpunkt	erzielten	Leistungsqualitä-
ten	einschließlich	der	Lieferfristen	und	die	bis	zum	31.	Dezember	des	jeweiligen	Vor-Vorjahres	fest-
gestellte	Produktivitätsfortschrittsrate	berücksichtigt.	
(2)	Universaldienstleistungen	nach	§	78	Abs.	2	Nummer	3	bis	5	gelten	als	erschwinglich,	wenn	

die	Entgelte	den	Maßstäben	des	§	28	entsprechen.129	
	
§	80	Verpflichtung	zur	Erbringung	des	Universaldienstes	
Wird	eine	Universaldienstleistung	nach	§	78	durch	den	Markt	nicht	ausreichend	und	angemessen	

erbracht	oder	ist	zu	besorgen,	dass	eine	solche	Versorgung	nicht	gewährleistet	sein	wird,	 ist	 jeder	
Anbieter,	der	auf	dem	 jeweiligen	sachlich	relevanten	Markt	 tätig	 ist	und	einen	Anteil	von	mindes-
tens	 4	 Prozent	 des	 Gesamtumsatzes	 dieses	 Marktes	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 auf	 sich	
vereint	oder	auf	dem	räumlich	relevanten	Markt	über	eine	beträchtliche	Marktmacht	verfügt,	ver-
pflichtet,	dazu	beizutragen,	dass	der	Universaldienst	erbracht	werden	kann.	Die	Verpflichtung	nach	
Satz	1	ist	nach	Maßgabe	der	Bestimmungen	dieses	Abschnitts	zu	erfüllen.	
	
§	81	Auferlegung	von	Universaldienstverpflichtungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	die	Feststellung,	auf	welchem	sachlich	und	räumlich	re-

levanten	Markt	oder	an	welchem	Ort	eine	Universaldienstleistung	nach	§	78	Abs.	2	nicht	angemes-
sen	 oder	 ausreichend	 erbracht	wird	 oder	 zu	 besorgen	 ist,	 dass	 eine	 solche	 Versorgung	 nicht	 ge-
währleistet	sein	wird.	Sie	kündigt	an,	nach	den	Vorschriften	der	§§	81	bis	87	vorzugehen,	sofern	sich	
kein	 Unternehmen	 innerhalb	 von	 einem	Monat	 nach	 Bekanntgabe	 dieser	 Veröffentlichung	 bereit	
erklärt,	diese	Universaldienstleistung	ohne	Ausgleich	nach	§	82	zu	erbringen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	nach	Anhörung	der	in	Betracht	kommenden	Unternehmen	ent-

scheiden,	ob	und	inwieweit	sie	eines	oder	mehrere	dieser	Unternehmen	verpflichten	will,	die	Uni-
versaldienstleistung	 zu	 erbringen.	 Eine	 solche	Verpflichtung	 darf	 die	 verpflichteten	Unternehmen	
im	Verhältnis	zu	den	anderen	Unternehmen	nicht	unbillig	benachteiligen.	
(3)	 Macht	 ein	 Unternehmen,	 das	 nach	 Absatz	 2	 zur	 Erbringung	 einer	 Universaldienstleistung	

verpflichtet	werden	 soll,	 glaubhaft,	 dass	 es	 im	 Falle	 der	 Verpflichtung	 einen	 Ausgleich	 nach	 §	 82	
verlangen	 kann,	 schreibt	 die	 Bundesnetzagentur	 anstelle	 der	 Entscheidung,	 einen	 oder	 mehrere	
Unternehmen	zu	verpflichten,	die	Universaldienstleistung	aus	und	vergibt	sie	an	denjenigen	Bewer-

																																																																																																																																																																																				
„1.		der	Anschluss	 an	ein	öffentliches	Telefonnetz	 an	einem	 festen	Standort	und	der	Zugang	 zu	öf-

fentlichen	Telefondiensten	an	einem	festen	Standort	mit	–	soweit	technisch	möglich	–	den	Diens-
temerkmalen	Anklopfen,	Anrufweiterschaltung	und	Rückfrage/Makeln,“.	

	 Artikel	1	Nr.	76	lit.	b	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	2	durch	Nr.	6	ersetzt,	Nr.	2	bis	4	in	Nr.	3	
bis	5	umnummeriert	und	Nr.	2	eingefügt.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	Möglichkeit,	von	allen	öffentlichen	Münz-	oder	Kartentelefonen	unentgeltlich	und	ohne	Ver-
wendung	eines	Zahlungsmittels	Notrufe	durch	einfache	Handhabung	mit	der	Nummer	112	und	
den	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	§	108	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	festgelegten	nationalen	
Notrufnummern	durchzuführen.“	

	 Artikel	1	Nr.	76	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Nr.	5	 „oder	anderer	Zugangspunkte	 für	
den	öffentlichen	Sprachtelefondienst“	nach	„Kartentelefonen“	eingefügt.	

129		 ÄNDERUNGEN	
10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	77	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
„Abs.	2	Nr.	1“	durch	„Absatz	2	Nummer	1	und	2“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	77	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„Abs.	2	Nr.	2	bis	4“	durch	„Absatz	2	Nummer	3	
bis	5“	ersetzt.	
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ber,	der	sich	als	geeignet	erweist	und	den	geringsten	finanziellen	Ausgleich	dafür	verlangt,	die	Uni-
versaldienstleistung	nach	Maßgabe	der	in	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	festgelegten	Bedingun-
gen	zu	erbringen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	unter	Berücksichtigung	der	Kriterien	des	Satzes	1	
verschiedene	Unternehmen	oder	Unternehmensgruppen	für	die	Erbringung	verschiedener	Bestand-
teile	des	Universaldienstes	sowie	zur	Versorgung	verschiedener	Teile	des	Bundesgebietes	verpflich-
ten.	
(4)	Vor	der	Ausschreibung	der	Universaldienstleistung	hat	die	Bundesnetzagentur	 festzulegen,	

nach	welchen	Kriterien	die	erforderliche	Eignung	des	Universaldienstleisters	bewertet	wird.	Sie	hat	
ferner	 die	 Regeln	 für	 die	 Durchführung	 des	 Ausschreibungsverfahrens	 im	 Einzelnen	 festzulegen;	
diese	müssen	objektiv,	nachvollziehbar	und	diskriminierungsfrei	sein.	
(5)	Wird	 durch	 das	 Ausschreibungsverfahren	 kein	 geeigneter	 Bewerber	 ermittelt,	 verpflichtet	

die	Bundesnetzagentur	das	nach	Absatz	2	ermittelte	Unternehmen,	die	Universaldienstleistung	nach	
Maßgabe	dieses	Gesetzes	zu	erbringen.130	
	
§	82	Ausgleich	für	Universaldienstleistungen	
(1)	Wird	ein	Unternehmen	nach	§	81	Abs.	3	verpflichtet,	eine	Universaldienstleistung	zu	erbrin-

gen,	 gewährt	 die	 Bundesnetzagentur	 den	 im	 Ausschreibungsverfahren	 anerkannten	 finanziellen	
Ausgleich	für	die	Erbringung	der	Universaldienstleistung.	
(2)	Wird	ein	Unternehmen	nach	§	81	Abs.	5	verpflichtet,	eine	Universaldienstleistung	zu	erbrin-

gen,	ermittelt	die	Bundesnetzagentur	den	zu	leistenden	Ausgleich	für	die	Bereitstellung	des	Univer-
saldienstes	aus	der	Differenz	der	Kosten	eines	verpflichteten	Unternehmens	 für	den	Betrieb	ohne	
Universaldienstverpflichtung	 und	 den	 Kosten	 für	 den	 Betrieb	 unter	 Einhaltung	 der	 Universal-
dienstverpflichtung.	Außerdem	sind	Vorteile	und	Erträge	des	Universaldienstbetreibers,	einschließ-
lich	immaterieller	Vorteile,	zu	berücksichtigen.	
(3)	 Die	 Bundesnetzagentur	 stellt	 fest,	 ob	 die	 ermittelten	 Kosten	 eine	 unzumutbare	 Belastung	

darstellen.	 In	 diesem	 Fall	 gewährt	 die	 Bundesnetzagentur	 dem	Unternehmen	 auf	 Antrag	 den	 be-
rechneten	finanziellen	Ausgleich.	
(4)	Zur	Berechnung	des	Ausgleichs	kann	die	Bundesnetzagentur	die	 erforderlichen	Unterlagen	

von	 dem	 universaldienstverpflichteten	 Unternehmen	 fordern.	 Die	 eingereichten	 Unterlagen	 sind	
von	 der	 Bundesnetzagentur	 insbesondere	 auf	 die	 Notwendigkeit	 zur	 Leistungsbereitstellung	 zu	
prüfen.	Die	Ergebnisse	der	Kostenberechnung	wie	 auch	der	Prüfung	 sind,	 unter	Berücksichtigung	
der	Wahrung	 von	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheimnissen	 der	 betroffenen	 Unternehmen,	 zu	 veröf-
fentlichen.	
(5)	Der	Ausgleich	wird	nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	ein	Defizit	bei	der	Erbringung	der	

Universaldienstleistung	entsteht,	gewährt.131	
	
§	83	Universaldienstleistungsabgabe	
(1)	Gewährt	die	Bundesnetzagentur	einen	Ausgleich	nach	§	82	für	die	Erbringung	einer	Univer-

saldienstleistung,	 trägt	 jedes	 Unternehmen,	 das	 zur	 Erbringung	 des	 Universaldienstes	 nach	 §	 80	
verpflichtet	 ist,	zu	diesem	Ausgleich	durch	eine	Universaldienstleistungsabgabe	bei.	Der	Anteil	be-
misst	sich	nach	dem	Verhältnis	des	Umsatzes	des	jeweiligen	Unternehmens	zu	der	Summe	des	Um-
satzes	 aller	 auf	 dem	 sachlich	 relevanten	Markt	nach	 Satz	 1	Verpflichteten.	Kann	von	 einem	abga-

																																																								
130		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	Satz	1,	Abs.	3	Satz	1	und	2,	Abs.	4	Satz	1	und	Abs.	5	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bun-
desnetzagentur“	ersetzt.	

131		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1,	2	Satz	1,	

Abs.	3	Satz	1	und	2	und	Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	
ersetzt.	
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benpflichtigen	Unternehmen	die	auf	ihn	entfallende	Abgabe	nicht	erlangt	werden,	so	ist	der	Ausfall	
von	den	übrigen	Verpflichteten	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Anteile	zueinander	zu	leisten.	
(2)	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	für	das	ein	Ausgleich	nach	§	82	Abs.	1	oder	3	gewährt	wird,	

setzt	 die	 Bundesnetzagentur	 die	 Höhe	 des	 Ausgleichs	 sowie	 die	 Anteile	 der	 zu	 diesem	 Ausgleich	
beitragenden	Unternehmen	fest	und	teilt	dies	den	betroffenen	Unternehmen	mit.	Die	Höhe	des	Aus-
gleichs	 ergibt	 sich	 aus	 dem	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 errechneten	 Ausgleichsbetrag	 zuzüglich	
einer	marktüblichen	Verzinsung.	Die	Verzinsung	beginnt	mit	dem	Tag,	der	dem	Ablauf	des	in	Satz	1	
genannten	Kalenderjahres	folgt.	
(3)	Die	zum	Ausgleich	nach	Absatz	1	beitragenden	Unternehmen	sind	verpflichtet,	die	von	der	

Bundesnetzagentur	festgesetzten	auf	sie	entfallenden	Anteile	innerhalb	eines	Monats	ab	Zugang	des	
Festsetzungsbescheides	an	die	Bundesnetzagentur	zu	entrichten.	
(4)	Ist	ein	zum	Ausgleich	verpflichtetes	Unternehmen	mit	der	Zahlung	der	Abgabe	mehr	als	drei	

Monate	 im	 Rückstand,	 erlässt	 die	 Bundesnetzagentur	 einen	 Feststellungsbescheid	 über	 die	 rück-
ständigen	Beträge	der	Abgabe	und	betreibt	die	Einziehung.132	
	
§	84	Verfügbarkeit,	Entbündelung	und	Qualität	von	Universaldienstleistungen	
(1)	Soweit	Unternehmen	Universaldienstleistungen	erbringen,	haben	Endnutzer	im	Rahmen	der	

Gesetze	und	der	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	einen	Anspruch	darauf,	dass	diese	Leistungen	
erbracht	werden.	
(2)	Soweit	Unternehmen	Universaldienstleistungen	erbringen,	haben	sie	Leistungen	so	anzubie-

ten,	dass	Endnutzer	nicht	für	Einrichtungen	oder	Dienste	zu	zahlen	haben,	die	nicht	notwendig	oder	
für	den	beantragten	Dienst	nicht	erforderlich	sind.	
(3)	Soweit	Unternehmen	Universaldienstleistungen	erbringen,	haben	sie	der	Bundesnetzagentur	

auf	Anfrage	 angemessene	und	aktuelle	 Informationen	über	 ihre	Leistungen	bei	 der	Bereitstellung	
des	Universaldienstes	mitzuteilen	und	zu	veröffentlichen.	Dabei	werden	die	Parameter,	Definitionen	
und	 Messverfahren	 für	 die	 Dienstqualität	 zugrunde	 gelegt,	 die	 in	 Anhang	 III	 der	 Richtlinie	
2002/22/EG	dargelegt	sind.133	
	
§	85	Leistungseinstellungen	
(1)	Ein	Unternehmen,	das	nach	§	81	zur	Erbringung	von	Universaldienstleistungen	verpflichtet	

ist	 oder	das	Leistungen	nach	§	150	Abs.	9	 erbringt,	 darf	diese	Leistungen	nur	vorübergehend	auf	
Grund	grundlegender,	 in	Übereinstimmung	mit	dem	Recht	der	Europäischen	Union	stehender	An-
forderungen	einstellen	und	beschränken.	Es	hat	 auf	die	Belange	der	Endnutzer	Rücksicht	 zu	neh-
men	und	die	Leistungseinstellungen	oder	-beschränkungen	im	Rahmen	der	technischen	Möglichkei-
ten	auf	den	betroffenen	Dienst	zu	beschränken.	
(2)	Grundlegende	Anforderungen,	 die	 eine	Beschränkung	 von	Universaldienstleistungen	 recht-

fertigen,	sind	
1.		die	Sicherheit	des	Netzbetriebes,	
2.		die	 Aufrechterhaltung	 der	 Netzintegrität,	 insbesondere	 die	 Vermeidung	 schwerwiegender	
Störungen	des	Netzes,	der	Software	oder	gespeicherter	Daten,	

3.		die	Interoperabilität	der	Dienste	und	

																																																								
132		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	und	4	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
133		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	78	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	„des	

Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	7.	März	2002	über	den	Universaldienst	und	Nutzerrechte	
bei	elektronischen	Kommunikationsnetzen	und	-diensten	(Universaldienstrichtlinie)	(ABl.	EG	Nr.	L	108	
S.	51)“	nach	„Richtlinie	2002/22/EG“	gestrichen.	
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4.		der	Datenschutz.	
	
§	86	Sicherheitsleistungen	
(1)	Anbieter	von	öffentlich	zugänglichen	Telekommunikationsdiensten,	die	nach	§	81	zur	Erbrin-

gung	von	Universaldienstleistungen	verpflichtet	 sind	oder	das	Unternehmen,	das	Leistungen	nach	
§	150	 Abs.	 9	 erbringt,	 sind	 berechtigt,	 Universaldienstleistungen	 an	 den	 Endnutzer	 von	 einer	 Si-
cherheitsleistung	in	angemessener	Höhe	abhängig	zu	machen,	wenn	Tatsachen	die	Annahme	recht-
fertigen,	dass	der	Endnutzer	seinen	vertraglichen	Verpflichtungen	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	nach-
kommt.	 Die	 Sicherheitsleistung	 kann	 durch	 Bürgschaftserklärung	 eines	 im	 Europäischen	 Wirt-
schaftsraum	zugelassenen	Kreditinstituts	erfolgen.	Der	Anbieter	 ist	berechtigt,	die	Sicherheitsleis-
tung	auf	 eine	 solche	Bürgschaftserklärung	und	die	Hinterlegung	von	Geld	zu	beschränken.	Die	Si-
cherheitsleistung	ist	unverzüglich	zurückzugeben	oder	zu	verrechnen,	sobald	die	Voraussetzungen	
für	die	Erbringung	weggefallen	sind.	
(2)	Als	angemessen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	ist	in	der	Regel	ein	Betrag	in	Höhe	des	Bereit-

stellungspreises	 zuzüglich	 des	 sechsfachen	 Grundpreises	 anzusehen.	 Eine	 Anforderung	 höherer	
Beiträge	ist	gegenüber	dem	Endnutzer	anhand	der	Umstände	seines	Einzelfalles	zu	begründen.134	
	
§	87	Umsatzmeldungen	
(1)	Ist	eine	Universaldienstleistung	nach	§	81	Abs.	3	oder	5	auferlegt,	haben	alle	Unternehmen,	

die	in	dem	jeweiligen	sachlich	relevanten	Markt	der	betreffenden	Telekommunikationsdienste	tätig	
sind,	der	Bundesnetzagentur	ihre	Umsätze	auf	diesem	Markt	jeweils	auf	Verlangen	jährlich	mitzutei-
len.	Anderenfalls	kann	die	Bundesnetzagentur	eine	Schätzung	vornehmen.	
(2)	Bei	der	Ermittlung	der	Umsätze	nach	Absatz	1	gelten	§	36	Abs.	2	und	§	38	des	Gesetzes	gegen	

Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	unter	Berücksichtigung	von	Betriebs-	oder	Geschäfts-

geheimnissen	der	betroffenen	Unternehmen	jährlich	einen	Bericht,	in	dem	die	berechneten	Kosten	
der	Universaldienstverpflichtung	und	die	Beiträge	aller	Unternehmen	aufgeführt	 sind	und	 in	dem	
die	etwaigen	Marktvorteile	des	benannten	Unternehmens	dargelegt	werden.135	
	

Teil	7	
Fernmeldegeheimnis,	Datenschutz,	Öffentliche	Sicherheit	

	
Abschnitt	1	

Fernmeldegeheimnis	
	
§	88	Fernmeldegeheimnis	
(1)	Dem	Fernmeldegeheimnis	unterliegen	der	 Inhalt	der	Telekommunikation	und	 ihre	näheren	

Umstände,	 insbesondere	die	Tatsache,	 ob	 jemand	an	einem	Telekommunikationsvorgang	beteiligt	
ist	 oder	war.	 Das	 Fernmeldegeheimnis	 erstreckt	 sich	 auch	 auf	 die	 näheren	 Umstände	 erfolgloser	
Verbindungsversuche.	
(2)	Zur	Wahrung	des	Fernmeldegeheimnisses	 ist	 jeder	Diensteanbieter	verpflichtet.	Die	Pflicht	

zur	Geheimhaltung	besteht	auch	nach	dem	Ende	der	Tätigkeit	fort,	durch	die	sie	begründet	worden	
ist.	

																																																								
134		 ÄNDERUNGEN	

10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	114	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Telekommunikationsdiensten	für	die	Öffentlichkeit“	durch	„öffentlich	zugänglichen	Telekommunikati-
onsdiensten“	ersetzt.	

135		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	und	Abs.	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
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(3)	 Den	 nach	 Absatz	 2	 Verpflichteten	 ist	 es	 untersagt,	 sich	 oder	 anderen	 über	 das	 für	 die	 ge-
schäftsmäßige	Erbringung	der	Telekommunikationsdienste	einschließlich	des	Schutzes	 ihrer	 tech-
nischen	Systeme	erforderliche	Maß	hinaus	Kenntnis	vom	Inhalt	oder	den	näheren	Umständen	der	
Telekommunikation	zu	verschaffen.	Sie	dürfen	Kenntnisse	über	Tatsachen,	die	dem	Fernmeldege-
heimnis	unterliegen,	nur	 für	den	 in	Satz	1	genannten	Zweck	verwenden.	Eine	Verwendung	dieser	
Kenntnisse	für	andere	Zwecke,	insbesondere	die	Weitergabe	an	andere,	ist	nur	zulässig,	soweit	die-
ses	 Gesetz	 oder	 eine	 andere	 gesetzliche	 Vorschrift	 dies	 vorsieht	 und	 sich	 dabei	 ausdrücklich	 auf	
Telekommunikationsvorgänge	 bezieht.	 Die	 Anzeigepflicht	 nach	 §	 138	 des	 Strafgesetzbuches	 hat	
Vorrang.	
(4)	Befindet	 sich	die	Telekommunikationsanlage	an	Bord	eines	Wasser-	oder	Luftfahrzeugs,	 so	

besteht	 die	 Pflicht	 zur	Wahrung	 des	 Geheimnisses	 nicht	 gegenüber	 der	 Person,	 die	 das	 Fahrzeug	
führt	oder	gegenüber	ihrer	Stellvertretung.136	
	
§	89	Abhörverbot,	Geheimhaltungspflicht	der	Betreiber	von	Empfangsanlagen	
Mit	einer	Funkanlage	dürfen	nur	Nachrichten,	die	 für	den	Betreiber	der	Funkanlage,	Funkama-

teure	im	Sinne	des	Gesetzes	über	den	Amateurfunk	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1494),	die	Allge-
meinheit	oder	einen	unbestimmten	Personenkreis	bestimmt	sind,	abgehört	oder	 in	vergleichbarer	
Weise	zur	Kenntnis	genommen	werden.	Der	Inhalt	anderer	als	in	Satz	1	genannter	Nachrichten	so-
wie	 die	 Tatsache	 ihres	 Empfangs	 dürfen,	 auch	wenn	 der	 Empfang	 unbeabsichtigt	 geschieht,	 auch	
von	Personen,	für	die	eine	Pflicht	zur	Geheimhaltung	nicht	schon	nach	§	88	besteht,	anderen	nicht	
mitgeteilt	werden.	§	88	Abs.	4	gilt	entsprechend.	Das	Abhören	oder	die	in	vergleichbarer	Weise	er-
folgende	Kenntnisnahme	und	die	Weitergabe	 von	Nachrichten	 auf	Grund	besonderer	 gesetzlicher	
Ermächtigung	bleiben	unberührt.137	
	
§	90	Missbrauch	von	Sende-	oder	sonstigen	Telekommunikationsanlagen	
(1)	Es	ist	verboten,	Sendeanlagen	oder	sonstige	Telekommunikationsanlagen	zu	besitzen,	herzu-

stellen,	zu	vertreiben,	einzuführen	oder	sonst	in	den	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zu	verbringen,	
die	 ihrer	Form	nach	einen	anderen	Gegenstand	vortäuschen	oder	die	mit	Gegenständen	des	 tägli-
chen	Gebrauchs	verkleidet	sind	und	auf	Grund	dieser	Umstände	oder	auf	Grund	ihrer	Funktionswei-
se	 in	 besonderer	Weise	 geeignet	 und	 dazu	 bestimmt	 sind,	 das	 nicht	 öffentlich	 gesprochene	Wort	
eines	 anderen	 von	 diesem	 unbemerkt	 abzuhören	 oder	 das	 Bild	 eines	 anderen	 von	 diesem	 unbe-
merkt	aufzunehmen.	Das	Verbot,	solche	Anlagen	zu	besitzen,	gilt	nicht	 für	denjenigen,	der	die	 tat-
sächliche	Gewalt	über	eine	solche	Anlage	
1.		als	Organ,	als	Mitglied	eines	Organs,	als	gesetzlicher	Vertreter	oder	als	vertretungsberechtig-
ter	Gesellschafter	eines	Berechtigten	nach	Absatz	2	erlangt,	

2.		von	einem	anderen	oder	für	einen	anderen	Berechtigten	nach	Absatz	2	erlangt,	sofern	und	so-
lange	er	die	Weisungen	des	anderen	über	die	Ausübung	der	tatsächlichen	Gewalt	über	die	An-
lage	auf	Grund	eines	Dienst-	oder	Arbeitsverhältnisses	zu	befolgen	hat	oder	die	 tatsächliche	
Gewalt	auf	Grund	gerichtlichen	oder	behördlichen	Auftrags	ausübt,	

3.		als	Gerichtsvollzieher	oder	Vollzugsbeamter	in	einem	Vollstreckungsverfahren	erwirbt,	
4.		von	einem	Berechtigten	nach	Absatz	2	vorübergehend	zum	Zwecke	der	sicheren	Verwahrung	
oder	der	nicht	gewerbsmäßigen	Beförderung	zu	einem	Berechtigten	erlangt,	

5.		 lediglich	zur	gewerbsmäßigen	Beförderung	oder	gewerbsmäßigen	Lagerung	erlangt,	
																																																								
136		 ÄNDERUNGEN	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	79	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	4	„Fahrzeugs	für	

Seefahrt	oder	Luftfahrt“	durch	„Wasser-	oder	Luftfahrzeugs“	ersetzt.	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Satz	1	

„oder	in	vergleichbarer	Weise	zur	Kenntnis	genommen“	nach	„abgehört“	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 16	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Satz	 4	 „oder	 die	 in	 vergleichbarer	Weise	 erfolgende	

Kenntnisnahme“	nach	„Abhören“	eingefügt.	
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6.		durch	Fund	erlangt,	sofern	er	die	Anlage	unverzüglich	dem	Verlierer,	dem	Eigentümer,	einem	
sonstigen	Erwerbsberechtigten	 oder	 der	 für	 die	 Entgegennahme	der	 Fundanzeige	 zuständi-
gen	Stelle	abliefert,	

7.		von	 Todes	 wegen	 erwirbt,	 sofern	 er	 die	 Anlage	 unverzüglich	 einem	 Berechtigten	 überlässt	
oder	sie	für	dauernd	unbrauchbar	macht,	

8.		erlangt,	die	durch	Entfernen	eines	wesentlichen	Bauteils	dauernd	unbrauchbar	gemacht	wor-
den	 ist,	 sofern	er	den	Erwerb	unverzüglich	der	Bundesnetzagentur	schriftlich	anzeigt,	dabei	
seine	Personalien,	die	Art	der	Anlage,	deren	Hersteller-	oder	Warenzeichen	und,	wenn	die	An-
lage	eine	Herstellungsnummer	hat,	auch	diese	angibt	sowie	glaubhaft	macht,	dass	er	die	Anla-
ge	ausschließlich	zu	Sammlerzwecken	erworben	hat.	

(2)	Die	zuständigen	obersten	Bundes-	oder	Landesbehörden	lassen	Ausnahmen	zu,	wenn	es	 im	
öffentlichen	 Interesse,	 insbesondere	 aus	Gründen	der	 öffentlichen	 Sicherheit,	 erforderlich	 ist.	 Ab-
satz	1	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	das	Bundesamt	für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle	(BAFA)	die	Aus-
fuhr	der	Sendeanlagen	oder	sonstigen	Telekommunikationsanlagen	genehmigt	hat.	
(3)	 Es	 ist	 verboten,	 öffentlich	 oder	 in	Mitteilungen,	 die	 für	 einen	 größeren	 Personenkreis	 be-

stimmt	sind,	für	Sendeanlagen	oder	sonstige	Telekommunikationsanlagen	mit	dem	Hinweis	zu	wer-
ben,	dass	sie	geeignet	sind,	das	nicht	öffentlich	gesprochene	Wort	eines	anderen	von	diesem	unbe-
merkt	abzuhören	oder	dessen	Bild	von	diesem	unbemerkt	aufzunehmen.138	
	

Abschnitt	2	
Datenschutz	

	
§	91	Anwendungsbereich	
(1)	Dieser	Abschnitt	regelt	den	Schutz	personenbezogener	Daten	der	Teilnehmer	und	Nutzer	von	

Telekommunikation	bei	der	Erhebung	und	Verwendung	dieser	Daten	durch	Unternehmen	und	Per-
sonen,	die	 geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	 in	Telekommunikationsnetzen,	 einschließ-
lich	 Telekommunikationsnetzen,	 die	 Datenerfassungs-	 und	 Identifizierungsgeräte	 unterstützen,	
erbringen	oder	an	deren	Erbringung	mitwirken.	Dem	Fernmeldegeheimnis	unterliegende	Einzelan-
gaben	über	Verhältnisse	einer	bestimmten	oder	bestimmbaren	juristischen	Person	oder	Personen-
gesellschaft,	sofern	sie	mit	der	Fähigkeit	ausgestattet	ist,	Rechte	zu	erwerben	oder	Verbindlichkei-
ten	einzugehen,	stehen	den	personenbezogenen	Daten	gleich.	
(2)	Für	geschlossene	Benutzergruppen	öffentlicher	Stellen	der	Länder	gilt	dieser	Abschnitt	mit	

der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	des	Bundesdatenschutzgesetzes	die	jeweiligen	Landesdatenschutz-
gesetze	treten.139	

																																																								
138		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	8	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	80	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Missbrauch	von	Sendeanlagen“.	
	 Artikel	1	Nr.	80	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„oder	sonstige	Telekommunikati-

onsanlagen“	nach	 „Sendeanlagen“,	 „oder	auf	Grund	 ihrer	Funktionsweise“	nach	 „Umstände“	und	 „und	
dazu	bestimmt“	nach	„geeignet“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	80	lit.	b	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Sendeanlagen“	durch	„An-
lagen“	und	„Sendeanlage“	durch	„Anlage“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	80	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	und	7	jeweils	„Sende-
anlage“	durch	„Anlage“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	80	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	sonstigen	Telekommunikationsanla-
gen“	nach	„Sendeanlagen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	80	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„oder	sonstige	Telekommunikationsanlagen“	nach	
„Sendeanlagen“	eingefügt	und	„die	Anlagen“	durch	„sie“	ersetzt.	

139		 ÄNDERUNGEN	
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§	92140	
	
§	93	Informationspflichten	
(1)	 Diensteanbieter	 haben	 ihre	 Teilnehmer	 bei	 Vertragsabschluss	 über	 Art,	 Umfang,	 Ort	 und	

Zweck	der	Erhebung	und	Verwendung	personenbezogener	Daten	so	zu	unterrichten,	dass	die	Teil-
nehmer	 in	 allgemein	 verständlicher	 Form	 Kenntnis	 von	 den	 grundlegenden	 Verarbeitungstatbe-
ständen	der	Daten	erhalten.	Dabei	 sind	die	Teilnehmer	auch	auf	die	 zulässigen	Wahl-	und	Gestal-
tungsmöglichkeiten	hinzuweisen.	Die	Nutzer	sind	vom	Diensteanbieter	durch	allgemein	zugängliche	
Informationen	über	die	Erhebung	und	Verwendung	personenbezogener	Daten	zu	unterrichten.	
(2)	Unbeschadet	des	Absatzes	1	hat	der	Diensteanbieter	in	den	Fällen,	in	denen	ein	besonderes	

Risiko	der	Verletzung	der	Netzsicherheit	besteht,	die	Teilnehmer	über	dieses	Risiko	und,	wenn	das	
Risiko	außerhalb	des	Anwendungsbereichs	der	vom	Diensteanbieter	zu	treffenden	Maßnahme	liegt,	
über	mögliche	 Abhilfen,	 einschließlich	 der	 für	 sie	 voraussichtlich	 entstehenden	Kosten,	 zu	 unter-
richten.	Das	Auskunftsrecht	nach	dem	Bundesdatenschutzgesetz	bleibt	davon	unberührt.	
(3)	Im	Fall	einer	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	haben	die	betroffenen	Teil-

nehmer	oder	Personen	die	Rechte	aus	§	109a	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	Absatz	2.141	
	
§	94	Einwilligung	im	elektronischen	Verfahren	
Die	Einwilligung	kann	auch	elektronisch	erklärt	werden,	wenn	der	Diensteanbieter	sicherstellt,	

dass	
1.		der	Teilnehmer	oder	Nutzer	seine	Einwilligung	bewusst	und	eindeutig	erteilt	hat,	
2.		die	Einwilligung	protokolliert	wird,	
3.		der	Teilnehmer	oder	Nutzer	den	Inhalt	der	Einwilligung	jederzeit	abrufen	kann	und	

																																																																																																																																																																																				
10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	81	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„in	Te-
lekommunikationsnetzen,	einschließlich	Telekommunikationsnetzen,	die	Datenerfassungs-	und	Identi-
fizierungsgeräte	unterstützen,“	nach	„Telekommunikationsdienste“	eingefügt.	

140		 AUFHEBUNG	
10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	82	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-
ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
„§	92	Datenübermittlung	an	ausländische	nicht	öffentliche	Stellen	

An	 ausländische	 nicht	 öffentliche	 Stellen	 dürfen	 Diensteanbieter	 personenbezogene	 Daten	 nach	
Maßgabe	des	Bundesdatenschutzgesetzes	nur	übermitteln,	soweit	es	für	die	Erbringung	von	Telekom-
munikationsdiensten,	 für	 die	 Erstellung	 oder	 Versendung	 von	 Rechnungen	 oder	 für	 die	 Miss-
brauchsbekämpfung	erforderlich	ist.“	

141		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Diensteanbieter	haben	ihre	Teilnehmer	bei	Vertragsabschluss	über	Art,	Umfang,	Ort	und	Zweck	der	

Erhebung	und	Verwendung	personenbezogener	Daten	so	zu	unterrichten,	dass	die	Teilnehmer	 in	all-
gemein	 verständlicher	 Form	Kenntnis	 von	 den	 grundlegenden	 Verarbeitungstatbeständen	 der	 Daten	
erhalten.	Dabei	sind	die	Teilnehmer	auch	auf	die	zulässigen	Wahl-	und	Gestaltungsmöglichkeiten	hin-
zuweisen.	Die	Nutzer	 sind	 vom	Diensteanbieter	 durch	 allgemein	 zugängliche	 Informationen	über	die	
Erhebung	und	Verwendung	personenbezogener	Daten	zu	unterrichten.	Das	Auskunftsrecht	nach	dem	
Bundesdatenschutzgesetz	bleibt	davon	unberührt.“	

	 01.09.2009.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2814)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 10.05.2012.—Artikel	 1	Nr.	 83	 des	Gesetzes	 vom	3.	Mai	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 958)	 hat	Abs.	 3	 neu	 gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Stellt	 der	Diensteanbieter	 fest,	 dass	 bei	 ihm	gespeicherte	Bestandsdaten	 oder	Verkehrsdaten	

unrechtmäßig	übermittelt	worden	oder	auf	sonstige	Weise	Dritten	unrechtmäßig	zur	Kenntnis	gelangt	
sind,	und	drohen	schwerwiegende	Beeinträchtigungen	für	die	Rechte	oder	schutzwürdigen	Interessen	
des	betroffenen	Nutzers,	gilt	§	42a	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.“	
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4.		der	Teilnehmer	oder	Nutzer	die	Einwilligung	jederzeit	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerru-
fen	kann.	

	
§	95	Vertragsverhältnisse	
(1)	 Der	 Diensteanbieter	 darf	 Bestandsdaten	 erheben	 und	 verwenden,	 soweit	 dieses	 zur	 Errei-

chung	des	in	§	3	Nr.	3	genannten	Zweckes	erforderlich	ist.	Im	Rahmen	eines	Vertragsverhältnisses	
mit	einem	anderen	Diensteanbieter	darf	der	Diensteanbieter	Bestandsdaten	seiner	Teilnehmer	und	
der	Teilnehmer	des	 anderen	Diensteanbieters	 erheben	und	 verwenden,	 soweit	 dies	 zur	Erfüllung	
des	Vertrages	zwischen	den	Diensteanbietern	erforderlich	ist.	Eine	Übermittlung	der	Bestandsdaten	
an	Dritte	erfolgt,	soweit	nicht	dieser	Teil	oder	ein	anderes	Gesetz	sie	zulässt,	nur	mit	Einwilligung	
des	Teilnehmers.	
(2)	Der	Diensteanbieter	darf	die	Bestandsdaten	der	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Teilnehmer	zur	

Beratung	 der	 Teilnehmer,	 zur	Werbung	 für	 eigene	Angebote,	 zur	Marktforschung	 und	 zur	Unter-
richtung	über	einen	individuellen	Gesprächswunsch	eines	anderen	Nutzers	nur	verwenden,	soweit	
dies	für	diese	Zwecke	erforderlich	ist	und	der	Teilnehmer	eingewilligt	hat.	Ein	Diensteanbieter,	der	
im	 Rahmen	 einer	 bestehenden	 Kundenbeziehung	 rechtmäßig	 Kenntnis	 von	 der	 Rufnummer	 oder	
der	Postadresse,	auch	der	elektronischen,	eines	Teilnehmers	erhalten	hat,	darf	diese	für	die	Versen-
dung	von	Text-	oder	Bildmitteilungen	an	ein	Telefon	oder	an	eine	Postadresse	zu	den	in	Satz	1	ge-
nannten	Zwecken	verwenden,	es	sei	denn,	dass	der	Teilnehmer	einer	solchen	Verwendung	wider-
sprochen	hat.	Die	Verwendung	der	Rufnummer	oder	Adresse	nach	Satz	2	ist	nur	zulässig,	wenn	der	
Teilnehmer	bei	der	Erhebung	oder	der	erstmaligen	Speicherung	der	Rufnummer	oder	Adresse	und	
bei	jeder	Versendung	einer	Nachricht	an	diese	Rufnummer	oder	Adresse	zu	einem	der	in	Satz	1	ge-
nannten	Zwecke	deutlich	sichtbar	und	gut	lesbar	darauf	hingewiesen	wird,	dass	er	der	Versendung	
weiterer	Nachrichten	jederzeit	schriftlich	oder	elektronisch	widersprechen	kann.	
(3)	Endet	das	Vertragsverhältnis,	sind	die	Bestandsdaten	vom	Diensteanbieter	mit	Ablauf	des	auf	

die	Beendigung	 folgenden	Kalenderjahres	 zu	 löschen.	 §	35	Abs.	3	des	Bundesdatenschutzgesetzes	
gilt	entsprechend.	
(4)	Der	Diensteanbieter	kann	im	Zusammenhang	mit	dem	Begründen	und	dem	Ändern	des	Ver-

tragsverhältnisses	sowie	dem	Erbringen	von	Telekommunikationsdiensten	die	Vorlage	eines	amtli-
chen	Ausweises	verlangen,	wenn	dies	zur	Überprüfung	der	Angaben	des	Teilnehmers	erforderlich	
ist.	Die	Pflicht	nach	§	111	Absatz	1	Satz	3	bleibt	unberührt.	Er	kann	von	dem	Ausweis	eine	Kopie	
erstellen.	Die	Kopie	ist	vom	Diensteanbieter	unverzüglich	nach	Feststellung	der	für	den	Vertragsab-
schluss	erforderlichen	Angaben	des	Teilnehmers	zu	vernichten.	Andere	als	die	nach	Absatz	1	zuläs-
sigen	Daten	darf	der	Diensteanbieter	dabei	nicht	verwenden.	
(5)	Die	Erbringung	von	Telekommunikationsdiensten	darf	nicht	von	einer	Einwilligung	des	Teil-

nehmers	in	eine	Verwendung	seiner	Daten	für	andere	Zwecke	abhängig	gemacht	werden,	wenn	dem	
Teilnehmer	ein	anderer	Zugang	zu	diesen	Telekommunikationsdiensten	ohne	die	Einwilligung	nicht	
oder	in	nicht	zumutbarer	Weise	möglich	ist.	Eine	unter	solchen	Umständen	erteilte	Einwilligung	ist	
unwirksam.142	

																																																								
142		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„zur	

Versendung	 von	 Informationen	 nach	 §	 98	Abs.	 1	 Satz	 3,“	 nach	 „Teilnehmer,“	 eingefügt	 und	 „und	 zur	
Marktforschung“	 durch	 „	 ,	 zur	 Marktforschung	 und	 zur	 Unterrichtung	 über	 einen	 individuellen	 Ge-
sprächswunsch	eines	anderen	Nutzers“	ersetzt.	

	 01.09.2009.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2814)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	Erbringung	 von	Telekommunikationsdiensten	darf	 nicht	 von	 einer	Einwilligung	des	Teil-
nehmers	 in	eine	Verwendung	seiner	Daten	 für	andere	Zwecke	abhängig	gemacht	werden,	wenn	dem	
Teilnehmer	ein	anderer	Zugang	zu	diesen	Telekommunikationsdiensten	nicht	oder	in	nicht	zumutbarer	
Weise	möglich	ist.“	
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§	96	Verkehrsdaten	
(1)	Der	Diensteanbieter	darf	folgende	Verkehrsdaten	erheben,	soweit	dies	für	die	in	diesem	Ab-

schnitt	genannten	Zwecke	erforderlich	ist:	
1.		die	Nummer	oder	Kennung	der	beteiligten	Anschlüsse	oder	der	Endeinrichtung,	personenbe-
zogene	 Berechtigungskennungen,	 bei	 Verwendung	 von	 Kundenkarten	 auch	 die	 Kartennum-
mer,	bei	mobilen	Anschlüssen	auch	die	Standortdaten,	

2.		den	Beginn	und	das	Ende	der	jeweiligen	Verbindung	nach	Datum	und	Uhrzeit	und,	soweit	die	
Entgelte	davon	abhängen,	die	übermittelten	Datenmengen,	

3.		den	vom	Nutzer	in	Anspruch	genommenen	Telekommunikationsdienst,	
4.		die	 Endpunkte	 von	 festgeschalteten	 Verbindungen,	 ihren	 Beginn	 und	 ihr	 Ende	 nach	 Datum	
und	Uhrzeit	und,	soweit	die	Entgelte	davon	abhängen,	die	übermittelten	Datenmengen,	

5.		sonstige	zum	Aufbau	und	zur	Aufrechterhaltung	der	Telekommunikation	sowie	zur	Entgeltab-
rechnung	notwendige	Verkehrsdaten.	

Diese	Verkehrsdaten	dürfen	nur	verwendet	werden,	 soweit	dies	 für	die	 in	 Satz	1	 genannten	oder	
durch	andere	gesetzliche	Vorschriften	begründeten	Zwecke	oder	zum	Aufbau	weiterer	Verbindun-
gen	erforderlich	ist.	Im	Übrigen	sind	Verkehrsdaten	vom	Diensteanbieter	nach	Beendigung	der	Ver-
bindung	unverzüglich	zu	löschen.	
(2)	Eine	über	Absatz	1	hinausgehende	Erhebung	oder	Verwendung	der	Verkehrsdaten	ist	unzu-

lässig.	
(3)	Der	Diensteanbieter	darf	teilnehmerbezogene	Verkehrsdaten,	die	vom	Anbieter	eines	öffent-

lich	zugänglichen	Telekommunikationsdienstes	verwendet	werden,	zum	Zwecke	der	Vermarktung	
von	Telekommunikationsdiensten,	zur	bedarfsgerechten	Gestaltung	von	Telekommunikationsdiens-
ten	oder	zur	Bereitstellung	von	Diensten	mit	Zusatznutzen	im	dazu	erforderlichen	Maß	und	im	dazu	
erforderlichen	 Zeitraum	 nur	 verwenden,	 sofern	 der	 Betroffene	 in	 diese	 Verwendung	 eingewilligt	
hat.	 Die	Daten	 der	Angerufenen	 sind	 unverzüglich	 zu	 anonymisieren.	 Eine	 zielnummernbezogene	
Verwendung	der	Verkehrsdaten	durch	den	Diensteanbieter	zu	den	in	Satz	1	genannten	Zwecken	ist	
nur	mit	Einwilligung	der	Angerufenen	zulässig.	Hierbei	sind	die	Daten	der	Anrufenden	unverzüglich	
zu	anonymisieren.	
(4)	Bei	der	Einholung	der	Einwilligung	 ist	dem	Teilnehmer	mitzuteilen,	welche	Datenarten	 für	

die	 in	Absatz	3	Satz	1	genannten	Zwecke	verarbeitet	werden	sollen	und	wie	 lange	sie	gespeichert	
werden	sollen.	Außerdem	ist	der	Teilnehmer	darauf	hinzuweisen,	dass	er	die	Einwilligung	jederzeit	
widerrufen	kann.143	

																																																																																																																																																																																				
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„zur	

Versendung	von	Informationen	nach	§	98	Abs.	1	Satz	3,“	nach	„Teilnehmer,“	gestrichen.	
	 30.07.2016.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
143		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	19	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	106)	hat	 in	Abs.	2		

Satz	1	„oder	für	die	durch	andere	gesetzliche	Vorschriften	begründeten“	nach	„genannten“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	19	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„dem	in	Satz	1	genannten	Zweck“	

durch	„den	in	Satz	1	genannten	Zwecken“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	19	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Angerufenen“	durch	„Anrufenden“	

ersetzt.	
	 23.02.2010.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2010	(BGBl.	I	S.	78)	hat	in	Abs.	1	

„und	verwenden“	nach	„erheben“	gestrichen	und	„oder	in	§	2	oder	§	4	des	Zugangserschwerungsgeset-
zes“	nach	„Abschnitt“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	gespeicherten	Verkehrsdaten	dürfen	über	das	Ende	der	Verbindung	hinaus	nur	verwendet	

werden,	soweit	sie	zum	Aufbau	weiterer	Verbindungen	oder	für	die	in	den	§§	97,	99,	100	und	101	ge-
nannten	oder	für	die	durch	andere	gesetzliche	Vorschriften	begründeten	Zwecke	erforderlich	sind.	Im	
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§	97	Entgeltermittlung	und	Entgeltabrechnung	
(1)	Diensteanbieter	dürfen	die	in	§	96	Abs.	1	aufgeführten	Verkehrsdaten	verwenden,	soweit	die	

Daten	 zur	 Ermittlung	 des	 Entgelts	 und	 zur	 Abrechnung	mit	 ihren	 Teilnehmern	 benötigt	 werden.	
Erbringt	 ein	 Diensteanbieter	 seine	 Dienste	 über	 ein	 öffentliches	 Telekommunikationsnetz	 eines	
fremden	Betreibers,	darf	der	Betreiber	des	öffentlichen	Telekommunikationsnetzes	dem	Dienstean-
bieter	die	 für	die	Erbringung	von	dessen	Diensten	erhobenen	Verkehrsdaten	übermitteln.	Hat	der	
Diensteanbieter	mit	einem	Dritten	einen	Vertrag	über	den	Einzug	des	Entgelts	geschlossen,	so	darf	
er	dem	Dritten	die	in	Absatz	2	genannten	Daten	übermitteln,	soweit	es	zum	Einzug	des	Entgelts	und	
der	Erstellung	einer	detaillierten	Rechnung	erforderlich	ist.	Der	Dritte	ist	vertraglich	zur	Wahrung	
des	 Fernmeldegeheimnisses	 nach	 §	 88	 und	 des	Datenschutzes	 nach	 den	 §§	 93	 und	 95	 bis	 97,	 99	
und	100	zu	verpflichten.	§	11	des	Bundesdatenschutzgesetzes	bleibt	unberührt.	
(2)	Der	Diensteanbieter	darf	zur	ordnungsgemäßen	Ermittlung	und	Abrechnung	der	Entgelte	für	

Telekommunikationsdienste	und	zum	Nachweis	der	Richtigkeit	derselben	folgende	personenbezo-
gene	Daten	nach	Maßgabe	der	Absätze	3	bis	6	erheben	und	verwenden:	
1.		die	Verkehrsdaten	nach	§	96	Abs.	1,	
2.		die	Anschrift	des	Teilnehmers	oder	Rechnungsempfängers,	die	Art	des	Anschlusses,	die	Zahl	
der	im	Abrechnungszeitraum	einer	planmäßigen	Entgeltabrechnung	insgesamt	aufgekomme-
nen	Entgelteinheiten,	die	übermittelten	Datenmengen,	das	insgesamt	zu	entrichtende	Entgelt,	

3.		sonstige	für	die	Entgeltabrechnung	erhebliche	Umstände	wie	Vorschusszahlungen,	Zahlungen	
mit	 Buchungsdatum,	 Zahlungsrückstände,	Mahnungen,	 durchgeführte	 und	 aufgehobene	 An-
schlusssperren,	 eingereichte	 und	 bearbeitete	 Reklamationen,	 beantragte	 und	 genehmigte	
Stundungen,	Ratenzahlungen	und	Sicherheitsleistungen.	

(3)	Der	Diensteanbieter	hat	nach	Beendigung	der	Verbindung	aus	den	Verkehrsdaten	nach	§	96	
Abs.	1	Nr.	1	bis	3	und	5	unverzüglich	die	für	die	Berechnung	des	Entgelts	erforderlichen	Daten	zu	
ermitteln.	Diese	Daten	dürfen	bis	zu	sechs	Monate	nach	Versendung	der	Rechnung	gespeichert	wer-
den.	Für	die	Abrechnung	nicht	erforderliche	Daten	sind	unverzüglich	zu	 löschen.	Hat	der	Teilneh-
mer	 gegen	 die	 Höhe	 der	 in	 Rechnung	 gestellten	 Verbindungsentgelte	 vor	 Ablauf	 der	 Frist	 nach	
Satz	2	 Einwendungen	 erhoben,	 dürfen	 die	 Daten	 gespeichert	 werden,	 bis	 die	 Einwendungen	 ab-
schließend	geklärt	sind.	
(4)	Soweit	es	 für	die	Abrechnung	des	Diensteanbieters	mit	anderen	Diensteanbietern	oder	mit	

deren	Teilnehmern	sowie	anderer	Diensteanbieter	mit	ihren	Teilnehmern	erforderlich	ist,	darf	der	
Diensteanbieter	Verkehrsdaten	verwenden.	
(5)	 Zieht	 der	 Diensteanbieter	mit	 der	 Rechnung	 Entgelte	 für	 Leistungen	 eines	 Dritten	 ein,	 die	

dieser	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Erbringung	 von	 Telekommunikationsdiensten	 erbracht	 hat,	 so	
darf	 er	 dem	Dritten	 Bestands-	 und	 Verkehrsdaten	 übermitteln,	 soweit	 diese	 im	 Einzelfall	 für	 die	
Durchsetzung	der	Forderungen	des	Dritten	gegenüber	seinem	Teilnehmer	erforderlich	sind.144	

																																																																																																																																																																																				
Übrigen	sind	Verkehrsdaten	vom	Diensteanbieter	nach	Beendigung	der	Verbindung	unverzüglich	zu	lö-
schen.“	
29.12.2011.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	
in	§	2	oder	§	4	des	Zugangserschwerungsgesetzes“	nach	„Abschnitt“	gestrichen.	
10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	85	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Tele-
kommunikationsdienstes	 für	 die	 Öffentlichkeit“	 durch	 „öffentlich	 zugänglichen	 Telekommunikations-
dienstes“	ersetzt	und	„im	dazu	erforderlichen	Maß	und“	nach	„Zusatznutzen“	eingefügt.	

144		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Sätze	2	

bis	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	bis	4	lauteten:	„Nicht	erforderliche	Daten	sind	unverzüglich	zu	
löschen.	Die	Verkehrsdaten	dürfen	–	vorbehaltlich	des	Absatzes	4	Satz	1	Nr.	2	–	höchstens	sechs	Mona-
te	 nach	 Versendung	 der	 Rechnung	 gespeichert	 werden.	 Hat	 der	 Teilnehmer	 gegen	 die	 Höhe	 der	 in	
Rechnung	gestellten	Verbindungsentgelte	vor	Ablauf	der	Frist	nach	Satz	3	Einwendungen	erhoben,	dür-
fen	die	Verkehrsdaten	gespeichert	werden,	bis	die	Einwendungen	abschließend	geklärt	sind.“	
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§	98	Standortdaten	
(1)	Standortdaten,	die	in	Bezug	auf	die	Nutzer	von	öffentlichen	Telekommunikationsnetzen	oder	

öffentlich	zugänglichen	Telekommunikationsdiensten	verwendet	werden,	dürfen	nur	im	zur	Bereit-
stellung	von	Diensten	mit	Zusatznutzen	erforderlichen	Umfang	und	innerhalb	des	dafür	erforderli-
chen	Zeitraums	verarbeitet	werden,	wenn	sie	anonymisiert	wurden	oder	wenn	der	Teilnehmer	dem	
Anbieter	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	seine	Einwilligung	erteilt	hat.	In	diesen	Fällen	hat	der	An-
bieter	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	bei	jeder	Feststellung	des	Standortes	des	Mobilfunkendgerätes	
den	Nutzer	durch	eine	Textmitteilung	an	das	Endgerät,	dessen	Standortdaten	ermittelt	wurden,	zu	
informieren.	 Dies	 gilt	 nicht,	 wenn	 der	 Standort	 nur	 auf	 dem	 Endgerät	 angezeigt	 wird,	 dessen	
Standortdaten	ermittelt	wurden.	Werden	die	Standortdaten	für	einen	Dienst	mit	Zusatznutzen	ver-
arbeitet,	 der	 die	 Übermittlung	 von	 Standortdaten	 eines	 Mobilfunkendgerätes	 an	 einen	 anderen	
Teilnehmer	oder	Dritte,	die	nicht	Anbieter	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	sind,	zum	Gegenstand	hat,	
muss	der	Teilnehmer	abweichend	von	§	94	seine	Einwilligung	ausdrücklich,	gesondert	und	schrift-
lich	 gegenüber	 dem	Anbieter	 des	 Dienstes	mit	 Zusatznutzen	 erteilen.	 In	 diesem	 Fall	 gilt	 die	 Ver-
pflichtung	nach	Satz	2	entsprechend	für	den	Anbieter	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen.	Der	Anbieter	
des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	darf	die	erforderlichen	Bestandsdaten	zur	Erfüllung	seiner	Verpflich-
tung	aus	Satz	2	nutzen.	Der	Teilnehmer	muss	Mitbenutzer	über	eine	erteilte	Einwilligung	unterrich-
ten.	Eine	Einwilligung	kann	jederzeit	widerrufen	werden.	
(2)	Haben	die	Teilnehmer	ihre	Einwilligung	zur	Verarbeitung	von	Standortdaten	gegeben,	müs-

sen	sie	auch	weiterhin	die	Möglichkeit	haben,	die	Verarbeitung	solcher	Daten	für	 jede	Verbindung	
zum	Netz	oder	für	jede	Übertragung	einer	Nachricht	auf	einfache	Weise	und	unentgeltlich	zeitweise	
zu	untersagen.	
(3)	 Bei	 Verbindungen	 zu	 Anschlüssen,	 die	 unter	 den	 Notrufnummern	 112	 oder	 110	 oder	 der	

Rufnummer	124	124	oder	116	117	erreicht	werden,	 hat	der	Diensteanbieter	 sicherzustellen,	 dass	
nicht	im	Einzelfall	oder	dauernd	die	Übermittlung	von	Standortdaten	ausgeschlossen	wird.	
(4)	Die	Verarbeitung	von	Standortdaten	nach	den	Absätzen	1	und	2	muss	auf	das	für	die	Bereit-

stellung	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	erforderliche	Maß	sowie	auf	Personen	beschränkt	werden,	
die	im	Auftrag	des	Betreibers	des	öffentlichen	Telekommunikationsnetzes	oder	öffentlich	zugängli-
chen	Telekommunikationsdienstes	oder	des	Dritten,	der	den	Dienst	mit	Zusatznutzen	anbietet,	han-
deln.145	

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	und	6	in	Abs.	4	und	5	

umnummeriert.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Nach	Wahl	des	Teilnehmers	hat	der	rechnungsstellende	Diensteanbieter	die	Zielnummer	

1.		 vollständig	oder	unter	Kürzung	um	die	letzten	drei	Ziffern	zu	speichern	oder	
2.		 mit	Versendung	der	Rechnung	an	den	Teilnehmer	vollständig	zu	löschen.	

	 Der	Teilnehmer	ist	auf	sein	Wahlrecht	hinzuweisen;	macht	er	von	seinem	Wahlrecht	keinen	Gebrauch,	
ist	die	Zielnummer	ungekürzt	 zu	 speichern.	 Soweit	 ein	Teilnehmer	zur	vollständigen	oder	 teilweisen	
Übernahme	der	Entgelte	für	bei	seinem	Anschluss	ankommende	Verbindungen	verpflichtet	ist,	dürfen	
ihm	die	Rufnummern	der	Anschlüsse,	von	denen	die	Anrufe	ausgegangen	sind,	nur	gekürzt	übermittelt	
werden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Diensteanbieter,	die	 ihre	Dienste	nur	den	Teilnehmern	ge-
schlossener	Benutzergruppen	anbieten.“	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	97	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	
„Telefonnetz“	 durch	 „Telekommunikationsnetz“	 und	 „Telefonnetzes“	 durch	 „Telekommunikationsnet-
zes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	97	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„	,	soweit	sie	nicht	nach	§	113a	zu	speichern	
sind“	am	Ende	gestrichen.	

145		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	29.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	2409)	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	

eingefügt.	
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§	99	Einzelverbindungsnachweis	
(1)	Dem	Teilnehmer	sind	die	gespeicherten	Daten	derjenigen	Verbindungen,	 für	die	er	entgelt-

pflichtig	 ist,	nur	dann	mitzuteilen,	wenn	er	vor	dem	maßgeblichen	Abrechnungszeitraum	 in	Text-
form	einen	Einzelverbindungsnachweis	verlangt	hat;	 auf	Wunsch	dürfen	 ihm	auch	die	Daten	pau-
schal	abgegoltener	Verbindungen	mitgeteilt	werden.	Dabei	entscheidet	der	Teilnehmer,	ob	ihm	die	
von	ihm	gewählten	Rufnummern	ungekürzt	oder	unter	Kürzung	um	die	 letzten	drei	Ziffern	mitge-
teilt	werden.	Bei	Anschlüssen	 im	Haushalt	 ist	die	Mitteilung	nur	zulässig,	wenn	der	Teilnehmer	 in	
Textform	erklärt	hat,	dass	er	alle	zum	Haushalt	gehörenden	Mitbenutzer	des	Anschlusses	darüber	
informiert	hat	und	künftige	Mitbenutzer	unverzüglich	darüber	informieren	wird,	dass	ihm	die	Ver-
kehrsdaten	 zur	Erteilung	des	Nachweises	bekannt	 gegeben	werden.	Bei	Anschlüssen	 in	Betrieben	
und	Behörden	ist	die	Mitteilung	nur	zulässig,	wenn	der	Teilnehmer	in	Textform	erklärt	hat,	dass	die	
Mitarbeiter	 informiert	worden	sind	und	künftige	Mitarbeiter	unverzüglich	 informiert	werden	und	
dass	der	Betriebsrat	oder	die	Personalvertretung	entsprechend	den	gesetzlichen	Vorschriften	betei-
ligt	worden	ist	oder	eine	solche	Beteiligung	nicht	erforderlich	ist.	Soweit	die	öffentlich-rechtlichen	
Religionsgesellschaften	 für	 ihren	 Bereich	 eigene	 Mitarbeitervertreterregelungen	 erlassen	 haben,	
findet	Satz	4	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	an	die	Stelle	des	Betriebsrates	oder	der	Personal-
vertretung	 die	 jeweilige	 Mitarbeitervertretung	 tritt.	 Dem	 Teilnehmer	 dürfen	 darüber	 hinaus	 die	
gespeicherten	Daten	mitgeteilt	werden,	wenn	er	Einwendungen	gegen	die	Höhe	der	Verbindungs-
entgelte	erhoben	hat.	Soweit	ein	Teilnehmer	zur	vollständigen	oder	teilweisen	Übernahme	der	Ent-
gelte	für	Verbindungen	verpflichtet	ist,	die	bei	seinem	Anschluss	ankommen,	dürfen	ihm	in	dem	für	
ihn	 bestimmten	 Einzelverbindungsnachweis	 die	Nummern	 der	 Anschlüsse,	 von	 denen	 die	 Anrufe	
ausgehen,	nur	unter	Kürzung	um	die	letzten	drei	Ziffern	mitgeteilt	werden.	Die	Sätze	2	und	7	gelten	
nicht	für	Diensteanbieter,	die	als	Anbieter	für	geschlossene	Benutzergruppen	ihre	Dienste	nur	ihren	
Teilnehmern	anbieten.	
(2)	Der	Einzelverbindungsnachweis	nach	Absatz	1	Satz	1	darf	nicht	Verbindungen	zu	Anschlüs-

sen	von	Personen,	Behörden	und	Organisationen	 in	sozialen	oder	kirchlichen	Bereichen	erkennen	
lassen,	 die	 grundsätzlich	 anonym	bleibenden	Anrufern	 ganz	 oder	überwiegend	 telefonische	Bera-
tung	in	seelischen	oder	sozialen	Notlagen	anbieten	und	die	selbst	oder	deren	Mitarbeiter	insoweit	
besonderen	Verschwiegenheitsverpflichtungen	unterliegen.	Dies	 gilt	nur,	 soweit	die	Bundesnetza-
gentur	die	angerufenen	Anschlüsse	in	eine	Liste	aufgenommen	hat.	Der	Beratung	im	Sinne	des	Sat-
zes	1	dienen	neben	den	 in	§	203	Abs.	1	Nr.	4	und	4a	des	Strafgesetzbuches	genannten	Personen-
																																																																																																																																																																																				
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	87	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Standortdaten,	die	 in	Bezug	auf	die	Nutzer	von	öffentlichen	Telekommunikationsnetzen	oder	

Telekommunikationsdiensten	 für	 die	Öffentlichkeit	 verwendet	werden,	 dürfen	 nur	 im	 zur	Bereitstel-
lung	von	Diensten	mit	Zusatznutzen	erforderlichen	Maß	und	 innerhalb	des	dafür	erforderlichen	Zeit-
raums	verarbeitet	werden,	wenn	sie	anonymisiert	wurden	oder	wenn	der	Teilnehmer	seine	Einwilli-
gung	 erteilt	 hat.	 Werden	 die	 Standortdaten	 für	 einen	 Dienst	 mit	 Zusatznutzen	 verarbeitet,	 der	 die	
Übermittlung	von	Standortdaten	eines	Mobilfunkendgerätes	an	einen	anderen	Teilnehmer	oder	Dritte,	
die	nicht	Anbieter	des	Dienstes	mit	Zusatznutzen	sind,	zum	Gegenstand	hat,	muss	der	Teilnehmer	ab-
weichend	von	§	94	seine	Einwilligung	ausdrücklich,	gesondert	und	schriftlich	erteilen.	In	diesen	Fällen	
hat	 der	Diensteanbieter	 den	Teilnehmer	nach	höchstens	 füüfmaliger	 Feststellung	des	 Standortes	 des	
Mobilfunkendgerätes	über	die	Anzahl	der	erfolgten	Standortfeststellungen	mit	einer	Textmitteilung	zu	
informieren,	es	sei	denn,	der	Teilnehmer	hat	gemäß	§	95	Abs.	2	Satz	2	widersprochen.	Der	Teilnehmer	
muss	Mitbenutzer	über	eine	erteilte	Einwilligung	unterrichten.	Eine	Einwilligung	kann	jederzeit	wider-
rufen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	87	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Bei	Verbindungen	zu	Anschlüssen	mit	der	Rufnummer	112,	den	in	der	Rechtsverordnung	nach	

§	108	Abs.	2	festgelegten	Rufnummern	oder	der	Rufnummer	124	124,	hat	der	Diensteanbieter	sicher-
zustellen,	 dass	 nicht	 im	 Einzelfall	 oder	 dauernd	 die	 Übermittlung	 von	 Standortdaten	 ausgeschlossen	
wird.“	
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gruppen	 insbesondere	die	Telefonseelsorge	und	die	Gesundheitsberatung.	Die	Bundesnetzagentur	
nimmt	die	Inhaber	der	Anschlüsse	auf	Antrag	in	die	Liste	auf,	wenn	sie	 ihre	Aufgabenbestimmung	
nach	Satz	1	durch	Bescheinigung	einer	Behörde	oder	Körperschaft,	Anstalt	oder	Stiftung	des	öffent-
lichen	Rechts	nachgewiesen	haben.	Die	Liste	wird	zum	Abruf	im	automatisierten	Verfahren	bereit-
gestellt.	Der	Diensteanbieter	hat	die	Liste	quartalsweise	abzufragen	und	Änderungen	unverzüglich	
in	seinen	Abrechnungsverfahren	anzuwenden.	Die	Sätze	1	bis	6	gelten	nicht	für	Diensteanbieter,	die	
als	Anbieter	für	geschlossene	Benutzergruppen	ihre	Dienste	nur	ihren	Teilnehmern	anbieten.	
(3)	Bei	Verwendung	einer	Kundenkarte	muss	auch	auf	der	Karte	ein	deutlicher	Hinweis	auf	die	

mögliche	Mitteilung	der	 gespeicherten	Verkehrsdaten	 ersichtlich	 sein.	 Sofern	 ein	 solcher	Hinweis	
auf	der	Karte	aus	 technischen	Gründen	nicht	möglich	oder	 für	den	Kartenemittenten	unzumutbar	
ist,	muss	der	Teilnehmer	eine	Erklärung	nach	Absatz	1	Satz	3	oder	Satz	4	abgegeben	haben.146	
	
§	100	Störungen	von	Telekommunikationsanlagen	und	Missbrauch	von		
Telekommunikationsdiensten	
(1)	Soweit	erforderlich,	darf	der	Diensteanbieter	die	Bestandsdaten	und	Verkehrsdaten	der	Teil-

nehmer	 und	 Nutzer	 sowie	 die	 Steuerdaten	 eines	 informationstechnischen	 Protokolls	 zur	 Daten-
übertragung,	die	unabhängig	vom	Inhalt	eines	Kommunikationsvorgangs	übertragen	oder	auf	den	
am	Kommunikationsvorgang	beteiligten	 Servern	 gespeichert	werden	und	 zur	Gewährleistung	der	
Kommunikation	 zwischen	 Empfänger	 und	 Sender	 notwendig	 sind,	 erheben	 und	 verwenden,	 um	
Störungen	oder	Fehler	an	Telekommunikationsanlagen	zu	erkennen,	einzugrenzen	oder	zu	beseiti-
gen.	Die	Kommunikationsinhalte	 sind	nicht	Bestandteil	der	Steuerdaten	eines	 informationstechni-

																																																								
146		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1		

„	;	auf	Wunsch	dürfen	ihm	auch	die	Daten	pauschal	abgegoltener	Verbindungen	mitgeteilt	werden“	am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	 2	Nr.	 35	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 2	 und	 4	 jeweils	 „Regulierungsbehörde“	 durch	
„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Dem	Teilnehmer	 sind	 die	 nach	 §	 97	Abs.	 3	 Satz	 3	 und	 4	 und	Abs.	 4	 bis	 zur	 Versendung	 der	
Rechnung	gespeicherten	Daten	derjenigen	Verbindungen,	für	die	er	entgeltpflichtig	ist,	nur	dann	mitzu-
teilen,	 wenn	 er	 vor	 dem	maßgeblichen	 Abrechnungszeitraum	 in	 Textform	 einen	 Einzelverbindungs-
nachweis	 verlangt	 hat;	 auf	Wunsch	 dürfen	 ihm	 auch	 die	Daten	 pauschal	 abgegoltener	 Verbindungen	
mitgeteilt	werden.	Bei	Anschlüssen	im	Haushalt	ist	die	Mitteilung	nur	zulässig,	wenn	der	Teilnehmer	in	
Textform	erklärt	hat,	dass	er	alle	zum	Haushalt	gehörenden	Mitbenutzer	des	Anschlusses	darüber	 in-
formiert	hat	und	künftige	Mitbenutzer	unverzüglich	darüber	informieren	wird,	dass	ihm	die	Verkehrs-
daten	 zur	Erteilung	des	Nachweises	bekannt	 gegeben	werden.	Bei	Anschlüssen	 in	Betrieben	und	Be-
hörden	ist	die	Mitteilung	nur	zulässig,	wenn	der	Teilnehmer	in	Textform	erklärt	hat,	dass	die	Mitarbei-
ter	informiert	worden	sind	und	künftige	Mitarbeiter	unverzüglich	informiert	werden	und	dass	der	Be-
triebsrat	oder	die	Personalvertretung	entsprechend	den	gesetzlichen	Vorschriften	beteiligt	worden	ist	
oder	 eine	 solche	 Beteiligung	 nicht	 erforderlich	 ist.	 Soweit	 die	 öffentlich-rechtlichen	 Religionsgesell-
schaften	für	ihren	Bereich	eigene	Mitarbeitervertreterregelungen	erlassen	haben,	findet	Satz	3	mit	der	
Maßgabe	Anwendung,	 dass	 an	die	 Stelle	des	Betriebsrates	 oder	der	Personalvertretung	die	 jeweilige	
Mitarbeitervertretung	tritt.	Dem	Teilnehmer	dürfen	darüber	hinaus	die	nach	§	97	Abs.	3	Satz	3	und	4	
und	Abs.	4	nach	dem	Versand	der	Rechnung	gespeicherten	Daten	mitgeteilt	werden,	wenn	er	Einwen-
dungen	gegen	die	Höhe	der	Verbindungsentgelte	erhoben	hat.	Soweit	ein	Teilnehmer	zur	vollständigen	
oder	 teilweisen	Übernahme	der	 Entgelte	 für	Verbindungen	 verpflichtet	 ist,	 die	 bei	 seinem	Anschluss	
ankommen,	dürfen	ihm	in	dem	für	ihn	bestimmten	Einzelverbindungsnachweis	die	Nummern	der	An-
schlüsse,	von	denen	die	Anrufe	ausgehen,	nur	unter	Kürzung	um	die	letzten	drei	Ziffern	mitgeteilt	wer-
den.	 Satz	 6	 gilt	 nicht	 für	 Diensteanbieter,	 die	 als	 Anbieter	 für	 geschlossene	 Benutzergruppen	 ihre	
Dienste	nur	ihren	Teilnehmern	anbieten.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Satz	2	oder	3“	durch	„Satz	3	oder	Satz	4“	
ersetzt.	
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schen	Protokolls	 zur	Datenübertragung.	Dies	 gilt	 auch	 für	 Störungen,	 die	 zu	 einer	 Einschränkung	
der	Verfügbarkeit	von	Informations-	und	Kommunikationsdiensten	oder	zu	einem	unerlaubten	Zu-
griff	auf	Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssysteme	der	Nutzer	führen	können.	Die	Da-
ten	sind	unverzüglich	zu	löschen,	sobald	sie	für	die	Beseitigung	der	Störung	nicht	mehr	erforderlich	
sind.	Eine	Nutzung	der	Daten	zu	anderen	Zwecken	ist	unzulässig.	Soweit	die	Daten	nicht	automati-
siert	erhoben	und	verwendet	werden,	muss	der	betriebliche	Datenschutzbeauftragte	unverzüglich	
über	 die	 Verfahren	 und	 Umstände	 der	 Maßnahme	 informiert	 werden.	 Der	 Diensteanbieter	 muss	
dem	 betrieblichen	Datenschutzbeauftragten,	 der	 Bundesnetzagentur	 und	 der	 Bundesbeauftragten	
für	den	Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	am	Ende	eines	Quartals	detailliert	über	die	Ver-
fahren	 und	Umstände	 von	Maßnahmen	 nach	 Satz	 6	 in	 diesem	 Zeitraum	 schriftlich	 berichten.	 Die	
Bundesnetzagentur	leitet	diese	Informationen	unverzüglich	an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik	weiter.	Der	Betroffene	ist	von	dem	Diensteanbieter	zu	benachrichtigen,	sofern	
dieser	ermittelt	werden	kann.	Wurden	im	Rahmen	einer	Maßnahme	nach	Satz	1	auch	Steuerdaten	
eines	 informationstechnischen	Protokolls	 zur	Datenübertragung	 erhoben	und	 verwendet,	müssen	
die	 Berichte	 mindestens	 auch	 Angaben	 zum	 Umfang	 und	 zur	 Erforderlichkeit	 der	 Erhebung	 und	
Verwendung	der	Steuerdaten	eines	informationstechnischen	Protokolls	zur	Datenübertragung	ent-
halten.	
(2)	Zur	Durchführung	von	Umschaltungen	sowie	zum	Erkennen	und	Eingrenzen	von	Störungen	

im	Netz	ist	dem	Betreiber	der	Telekommunikationsanlage	oder	seinem	Beauftragten	das	Aufschal-
ten	auf	bestehende	Verbindungen	erlaubt,	soweit	dies	betrieblich	erforderlich	ist.	Eventuelle	bei	der	
Aufschaltung	erstellte	Aufzeichnungen	sind	unverzüglich	zu	löschen.	Das	Aufschalten	muss	den	be-
troffenen	Kommunikationsteilnehmern	durch	ein	akustisches	oder	sonstiges	Signal	zeitgleich	ange-
zeigt	und	ausdrücklich	mitgeteilt	werden.	Sofern	dies	technisch	nicht	möglich	ist,	muss	der	betrieb-
liche	Datenschutzbeauftragte	unverzüglich	detailliert	über	die	Verfahren	und	Umstände	 jeder	ein-
zelnen	Maßnahme	informiert	werden.	Diese	Informationen	sind	beim	betrieblichen	Datenschutzbe-
auftragten	für	zwei	Jahre	aufzubewahren.	
(3)	 Wenn	 zu	 dokumentierende	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 für	 die	 rechtswidrige	 Inanspruch-

nahme	eines	Telekommunikationsnetzes	oder	-dienstes	vorliegen,	insbesondere	für	eine	Leistungs-
erschleichung	oder	 einen	Betrug,	 darf	 der	Diensteanbieter	 zur	 Sicherung	 seines	Entgeltanspruchs	
die	Bestandsdaten	und	Verkehrsdaten	verwenden,	die	erforderlich	sind,	um	die	rechtswidrige	Inan-
spruchnahme	des	Telekommunikationsnetzes	oder	-dienstes	aufzudecken	und	zu	unterbinden.	Der	
Diensteanbieter	 darf	 die	 nach	 §	 96	 erhobenen	 Verkehrsdaten	 in	 der	Weise	 verwenden,	 dass	 aus	
dem	Gesamtbestand	aller	Verkehrsdaten,	die	nicht	älter	als	sechs	Monate	sind,	die	Daten	derjenigen	
Verbindungen	 des	 Netzes	 ermittelt	 werden,	 für	 die	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 den	 Verdacht	 der	
rechtswidrigen	 Inanspruchnahme	 von	 Telekommunikationsnetzen	 und	 -diensten	 begründen.	 Der	
Diensteanbieter	darf	aus	den	Verkehrsdaten	und	Bestandsdaten	nach	Satz	1	einen	pseudonymisier-
ten	Gesamtdatenbestand	bilden,	der	Aufschluss	über	die	von	einzelnen	Teilnehmern	erzielten	Um-
sätze	gibt	und	unter	Zugrundelegung	geeigneter	Kriterien	das	Auffinden	solcher	Verbindungen	des	
Netzes	ermöglicht,	bei	denen	der	Verdacht	einer	rechtswidrigen	Inanspruchnahme	besteht.	Die	Da-
ten	anderer	Verbindungen	sind	unverzüglich	zu	 löschen.	Die	Bundesnetzagentur	und	der	Bundes-
beauftragte	für	den	Datenschutz	sind	über	Einführung	und	Änderung	eines	Verfahrens	nach	Satz	1	
unverzüglich	in	Kenntnis	zu	setzen.	
(4)	 Unter	 den	 Voraussetzungen	 des	 Absatzes	 3	 Satz	 1	 darf	 der	 Diensteanbieter	 im	 Einzelfall	

Steuersignale	 erheben	 und	 verwenden,	 soweit	 dies	 zum	Aufklären	 und	Unterbinden	 der	 dort	 ge-
nannten	Handlungen	unerlässlich	 ist.	Die	Erhebung	und	Verwendung	von	anderen	Nachrichtenin-
halten	ist	unzulässig.	Über	Einzelmaßnahmen	nach	Satz	1	ist	die	Bundesnetzagentur	in	Kenntnis	zu	
setzen.	Die	Betroffenen	sind	zu	benachrichtigen,	sobald	dies	ohne	Gefährdung	des	Zwecks	der	Maß-
nahmen	möglich	ist.147	

																																																								
147		 ÄNDERUNGEN	
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§	101	Mitteilen	ankommender	Verbindungen	
(1)	Trägt	ein	Teilnehmer	 in	einem	zu	dokumentierenden	Verfahren	schlüssig	vor,	dass	bei	 sei-

nem	 Anschluss	 bedrohende	 oder	 belästigende	 Anrufe	 ankommen,	 hat	 der	 Diensteanbieter	 auf	
schriftlichen	Antrag	auch	netzübergreifend	Auskunft	über	die	 Inhaber	der	Anschlüsse	 zu	erteilen,	
von	denen	die	Anrufe	ausgehen.	Die	Auskunft	darf	sich	nur	auf	Anrufe	beziehen,	die	nach	Stellung	
des	Antrags	durchgeführt	werden.	Der	Diensteanbieter	darf	die	Rufnummern,	Namen	und	Anschrif-
ten	der	Inhaber	dieser	Anschlüsse	sowie	Datum	und	Uhrzeit	des	Beginns	der	Verbindungen	und	der	
Verbindungsversuche	erheben	und	verwenden	sowie	diese	Daten	seinem	Teilnehmer	mitteilen.	Die	
Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Diensteanbieter,	die	ihre	Dienste	nur	den	Teilnehmern	geschlossener	
Benutzergruppen	anbieten.	
(2)	Die	Bekanntgabe	nach	Absatz	1	Satz	3	darf	nur	erfolgen,	wenn	der	Teilnehmer	zuvor	die	Ver-

bindungen	 nach	 Datum,	 Uhrzeit	 oder	 anderen	 geeigneten	 Kriterien	 eingrenzt,	 soweit	 ein	 Miss-
brauch	dieses	Verfahrens	nicht	auf	andere	Weise	ausgeschlossen	werden	kann.	
(3)	Im	Falle	einer	netzübergreifenden	Auskunft	sind	die	an	der	Verbindung	mitwirkenden	ande-

ren	Diensteanbieter	verpflichtet,	dem	Diensteanbieter	des	bedrohten	oder	belästigten	Teilnehmers	
die	erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen,	sofern	sie	über	diese	Daten	verfügen.	

																																																																																																																																																																																				
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	

und	Abs.	4	Satz	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	88	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Abs.	2	und	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Zur	Durchführung	von	Umschaltungen	sowie	zum	Erkennen	und	Eingrenzen	von	Störungen	im	

Netz	 ist	dem	Betreiber	der	Telekommunikationsanlage	oder	seinem	Beauftragten	das	Aufschalten	auf	
bestehende	Verbindungen	erlaubt,	 soweit	 dies	betrieblich	 erforderlich	 ist.	Das	Aufschalten	muss	den	
betroffenen	Gesprächsteilnehmern	durch	ein	akustisches	Signal	angezeigt	und	ausdrücklich	mitgeteilt	
werden.	

	 		 (3)	Soweit	erforderlich,	darf	der	Diensteanbieter	bei	Vorliegen	zu	dokumentierender	tatsächlicher	
Anhaltspunkte	die	Bestandsdaten	und	Verkehrsdaten	erheben	und	verwenden,	die	zum	Aufdecken	so-
wie	Unterbinden	von	Leistungserschleichungen	und	sonstigen	rechtswidrigen	Inanspruchnahmen	der	
Telekommunikationsnetze	und	-dienste	erforderlich	sind.	Zu	dem	in	Satz	1	genannten	Zweck	darf	der	
Diensteanbieter	die	erhobenen	Verkehrsdaten	in	der	Weise	verwenden,	dass	aus	dem	Gesamtbestand	
aller	Verkehrsdaten,	die	nicht	älter	als	sechs	Monate	sind,	die	Daten	derjenigen	Verbindungen	des	Net-
zes	ermittelt	werden,	für	die	tatsächliche	Anhaltspunkte	den	Verdacht	der	rechtswidrigen	Inanspruch-
nahme	von	Telekommunikationsnetzen	und	-diensten	begründen.	Insbesondere	darf	der	Diensteanbie-
ter	 aus	 den	 nach	 Satz	 1	 erhobenen	Verkehrsdaten	 und	 den	Bestandsdaten	 einen	 pseudonymisierten	
Gesamtdatenbestand	bilden,	der	Aufschluss	über	die	von	den	einzelnen	Teilnehmern	erzielten	Umsätze	
gibt	und	unter	Zugrundelegung	geeigneter	Missbrauchskriterien	das	Auffinden	solcher	Verbindungen	
des	Netzes	ermöglicht,	bei	denen	der	Verdacht	einer	Leistungserschleichung	besteht.	Die	Daten	der	an-
deren	Verbindungen	sind	unverzüglich	zu	löschen.	Die	Bundesnetzagentur	und	der	oder	die	Bundesbe-
auftragte	für	den	Datenschutz	sind	über	Einführung	und	Änderung	eines	Verfahrens	nach	Satz	1	unver-
züglich	in	Kenntnis	zu	setzen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1324)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Soweit	 erforderlich,	darf	der	Diensteanbieter	 zum	Erkennen,	Eingrenzen	oder	Beseitigen	von	
Störungen	 oder	 Fehlern	 an	 Telekommunikationsanlagen	 die	 Bestandsdaten	 und	 Verkehrsdaten	 der	
Teilnehmer	und	Nutzer	erheben	und	verwenden.“	

	 30.06.2017.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„sowie	die	Steuerdaten	eines	informationstechnischen	Protokolls	zur	Datenübertragung,	die	unabhän-
gig	vom	Inhalt	eines	Kommunikationsvorgangs	übertragen	oder	auf	den	am	Kommunikationsvorgang	
beteiligten	 Servern	 gespeichert	werden	 und	 zur	Gewährleistung	 der	Kommunikation	 zwischen	Emp-
fänger	und	Sender	notwendig	sind,“	nach	„Nutzer“	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	bis	10	eingefügt.	
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(4)	Der	Inhaber	des	Anschlusses,	von	dem	die	festgestellten	Verbindungen	ausgegangen	sind,	ist	
zu	unterrichten,	dass	über	diese	Auskunft	erteilt	wurde.	Davon	kann	abgesehen	werden,	wenn	der	
Antragsteller	schriftlich	schlüssig	vorgetragen	hat,	dass	ihm	aus	dieser	Mitteilung	wesentliche	Nach-
teile	entstehen	können,	und	diese	Nachteile	bei	Abwägung	mit	den	schutzwürdigen	Interessen	der	
Anrufenden	 als	 wesentlich	 schwerwiegender	 erscheinen.	 Erhält	 der	 Teilnehmer,	 von	 dessen	 An-
schluss	die	als	bedrohend	oder	belästigend	bezeichneten	Anrufe	ausgegangen	sind,	auf	andere	Wei-
se	Kenntnis	von	der	Auskunftserteilung,	so	ist	er	auf	Verlangen	über	die	Auskunftserteilung	zu	un-
terrichten.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	sowie	der	oder	die	Bundesbeauftragte	für	den	Datenschutz	sind	über	

die	Einführung	und	Änderung	des	Verfahrens	zur	Sicherstellung	der	Absätze	1	bis	4	unverzüglich	in	
Kenntnis	zu	setzen.148	
	
§	102	Rufnummernanzeige	und	-unterdrückung	
(1)	Bietet	der	Diensteanbieter	die	Anzeige	der	Rufnummer	der	Anrufenden	an,	so	müssen	Anru-

fende	und	Angerufene	die	Möglichkeit	haben,	die	Rufnummernanzeige	dauernd	oder	für	jeden	An-
ruf	einzeln	auf	einfache	Weise	und	unentgeltlich	zu	unterdrücken.	Angerufene	müssen	die	Möglich-
keit	 haben,	 eingehende	 Anrufe,	 bei	 denen	 die	 Rufnummernanzeige	 durch	 den	 Anrufenden	 unter-
drückt	wurde,	auf	einfache	Weise	und	unentgeltlich	abzuweisen.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	dürfen	Anrufende	bei	Werbung	mit	einem	Telefonanruf	ihre	

Rufnummernanzeige	nicht	unterdrücken	oder	bei	dem	Diensteanbieter	veranlassen,	dass	diese	un-
terdrückt	wird;	der	Anrufer	hat	sicherzustellen,	dass	dem	Angerufenen	die	dem	Anrufer	zugeteilte	
Rufnummer	übermittelt	wird.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Diensteanbieter,	die	ihre	Dienste	nur	den	Teilnehmern	

geschlossener	Benutzergruppen	anbieten.	
(4)	Auf	Antrag	des	Teilnehmers	muss	der	Diensteanbieter	Anschlüsse	bereitstellen,	bei	denen	die	

Übermittlung	 der	 Rufnummer	 des	 Anschlusses,	 von	 dem	 der	 Anruf	 ausgeht,	 an	 den	 angerufenen	
Anschluss	unentgeltlich	ausgeschlossen	ist.	Die	Anschlüsse	sind	auf	Antrag	des	Teilnehmers	in	dem	
öffentlichen	 Teilnehmerverzeichnis	 (§	 104)	 seines	 Diensteanbieters	 zu	 kennzeichnen.	 Ist	 eine	
Kennzeichnung	nach	Satz	2	erfolgt,	 so	darf	 an	den	 so	gekennzeichneten	Anschluss	eine	Übermitt-
lung	der	Rufnummer	des	Anschlusses,	von	dem	der	Anruf	ausgeht,	erst	dann	erfolgen,	wenn	zuvor	
die	Kennzeichnung	in	der	aktualisierten	Fassung	des	Teilnehmerverzeichnisses	nicht	mehr	enthal-
ten	ist.	
(5)	Hat	der	Teilnehmer	die	Eintragung	in	das	Teilnehmerverzeichnis	nicht	nach	§	104	beantragt,	

unterbleibt	 die	Anzeige	 seiner	Rufnummer	bei	 dem	angerufenen	Anschluss,	 es	 sei	 denn,	 dass	 der	
Teilnehmer	die	Übermittlung	seiner	Rufnummer	ausdrücklich	wünscht.	
(6)	Wird	 die	 Anzeige	 der	 Rufnummer	 von	Angerufenen	 angeboten,	 so	müssen	Angerufene	 die	

Möglichkeit	haben,	die	Anzeige	ihrer	Rufnummer	beim	Anrufenden	auf	einfache	Weise	und	unent-
geltlich	zu	unterdrücken.	Absatz	3	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Absätze	1	bis	3	und	6	gelten	auch	 für	Anrufe	 in	das	Ausland	und	 für	aus	dem	Ausland	

kommende	Anrufe,	soweit	sie	Anrufende	oder	Angerufene	im	Inland	betreffen.	
(8)	 Bei	 Verbindungen	 zu	 Anschlüssen,	 die	 unter	 den	 Notrufnummern	 112	 oder	 110	 oder	 der	

Rufnummer	124	124	oder	116	117	erreicht	werden,	 hat	der	Diensteanbieter	 sicherzustellen,	 dass	
nicht	im	Einzelfall	oder	dauernd	die	Anzeige	von	Nummern	der	Anrufenden	ausgeschlossen	wird.149	

																																																								
148		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	5	„Regu-

lierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
149		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2009.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGB.	I	S.	2413)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Diensteanbieter,	die	ihre	Dienste	nur	den	
Teilnehmern	geschlossener	Benutzergruppen	anbieten.“	
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§	103	Automatische	Anrufweiterschaltung	
Der	Diensteanbieter	ist	verpflichtet,	seinen	Teilnehmern	die	Möglichkeit	einzuräumen,	eine	von	

einem	Dritten	veranlasste	automatische	Weiterschaltung	auf	sein	Endgerät	auf	einfache	Weise	und	
unentgeltlich	abzustellen,	soweit	dies	technisch	möglich	ist.	Satz	1	gilt	nicht	für	Diensteanbieter,	die	
als	Anbieter	für	geschlossene	Benutzergruppen	ihre	Dienste	nur	ihren	Teilnehmern	anbieten.	
	
§	104	Teilnehmerverzeichnisse	
Teilnehmer	 können	 mit	 ihrem	 Namen,	 ihrer	 Anschrift	 und	 zusätzlichen	 Angaben	 wie	 Beruf,	

Branche	und	Art	des	Anschlusses	 in	öffentliche	gedruckte	oder	elektronische	Verzeichnisse	einge-
tragen	werden,	soweit	sie	dies	beantragen.	Dabei	können	die	Teilnehmer	bestimmen,	welche	Anga-
ben	in	den	Verzeichnissen	veröffentlicht	werden	sollen.	Auf	Verlangen	des	Teilnehmers	dürfen	Mit-
benutzer	eingetragen	werden,	soweit	diese	damit	einverstanden	sind.	
	
§	105	Auskunftserteilung	
(1)	Über	die	in	Teilnehmerverzeichnissen	enthaltenen	Rufnummern	dürfen	Auskünfte	unter	Be-

achtung	der	Beschränkungen	des	§	104	und	der	Absätze	2	und	3	erteilt	werden.	
(2)	Die	Telefonauskunft	über	Rufnummern	von	Teilnehmern	darf	nur	erteilt	werden,	wenn	diese	

in	angemessener	Weise	darüber	informiert	worden	sind,	dass	sie	der	Weitergabe	ihrer	Rufnummer	
widersprechen	können	und	 von	 ihrem	Widerspruchsrecht	 keinen	Gebrauch	 gemacht	 haben.	Über	
Rufnummern	 hinausgehende	 Auskünfte	 über	 nach	 §	 104	 veröffentlichte	 Daten	 dürfen	 nur	 erteilt	
werden,	wenn	der	Teilnehmer	in	eine	weitergehende	Auskunftserteilung	eingewilligt	hat.	
(3)	Die	Telefonauskunft	von	Namen	oder	Namen	und	Anschrift	eines	Teilnehmers,	von	dem	nur	

die	 Rufnummer	 bekannt	 ist,	 ist	 zulässig,	wenn	 der	 Teilnehmer,	 der	 in	 ein	 Teilnehmerverzeichnis	
eingetragen	 ist,	 nach	 einem	 Hinweis	 seines	 Diensteanbieters	 auf	 seine	 Widerspruchsmöglichkeit	
nicht	widersprochen	hat.	
(4)	Ein	Widerspruch	nach	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	3	oder	eine	Einwilligung	nach	Absatz	2	

Satz	2	 sind	 in	den	Kundendateien	des	Diensteanbieters	und	des	Anbieters	nach	Absatz	1,	die	den	
Verzeichnissen	 zugrunde	 liegen,	 unverzüglich	 zu	 vermerken.	 Sie	 sind	 auch	 von	 den	 anderen	
Diensteanbietern	zu	beachten,	sobald	diese	in	zumutbarer	Weise	Kenntnis	darüber	erlangen	konn-
ten,	 dass	 der	Widerspruch	 oder	 die	 Einwilligung	 in	 den	Verzeichnissen	des	Diensteanbieters	 und	
des	Anbieters	nach	Absatz	1	vermerkt	ist.	
	
§	106	Telegrammdienst	
(1)	Daten	und	Belege	über	die	betriebliche	Bearbeitung	und	Zustellung	von	Telegrammen	dürfen	

gespeichert	werden,	soweit	es	zum	Nachweis	einer	ordnungsgemäßen	Erbringung	der	Telegramm-

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	6	in	Abs.	4	bis	8	umnummeriert	und	Abs.	2	

und	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	2	„Absatz	1	Satz	3“	durch	„Absatz	3“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	„und	4“	durch	„bis	3	und	6“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	 1	Nr.	 89	 des	Gesetzes	 vom	3.	Mai	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 958)	 hat	Abs.	 2	 neu	 gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	dürfen	Anrufende	bei	Werbung	mit	einem	Telefonanruf	 ihre	

Rufnummernanzeige	nicht	unterdrücken	oder	bei	dem	Diensteanbieter	veranlassen,	dass	diese	unter-
drückt	wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	90	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Bei	Verbindungen	zu	Anschlüssen	mit	der	Rufnummer	112,	den	in	der	Rechtsverordnung	nach	

§	108	Abs.	2	festgelegten	Rufnummern	oder	der	Rufnummer	124	124,	hat	der	Diensteanbieter	sicher-
zustellen,	 dass	 nicht	 im	 Einzelfall	 oder	 dauernd	 die	 Anzeige	 von	 Nummern	 der	 Anrufenden	 ausge-
schlossen	wird.“	
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dienstleistung	nach	Maßgabe	des	mit	dem	Teilnehmer	geschlossenen	Vertrags	erforderlich	ist.	Die	
Daten	und	Belege	sind	spätestens	nach	sechs	Monaten	vom	Diensteanbieter	zu	löschen.	
(2)	Daten	und	Belege	über	den	Inhalt	von	Telegrammen	dürfen	über	den	Zeitpunkt	der	Zustel-

lung	hinaus	nur	gespeichert	werden,	soweit	der	Diensteanbieter	nach	Maßgabe	des	mit	dem	Teil-
nehmer	geschlossenen	Vertrags	 für	Übermittlungsfehler	einzustehen	hat.	Bei	 Inlandstelegrammen	
sind	die	Daten	und	Belege	spätestens	nach	drei	Monaten,	bei	Auslandstelegrammen	spätestens	nach	
sechs	Monaten	vom	Diensteanbieter	zu	löschen.	
(3)	Die	Löschungsfristen	beginnen	mit	dem	ersten	Tag	des	Monats,	der	auf	den	Monat	der	Tele-

grammaufgabe	folgt.	Die	Löschung	darf	unterbleiben,	solange	die	Verfolgung	von	Ansprüchen	oder	
eine	internationale	Vereinbarung	eine	längere	Speicherung	erfordert.	
	
§	107	Nachrichtenübermittlungssysteme	mit	Zwischenspeicherung	
(1)	Der	Diensteanbieter	darf	bei	Diensten,	für	deren	Durchführung	eine	Zwischenspeicherung	er-

forderlich	 ist,	 Nachrichteninhalte,	 insbesondere	 Sprach-,	 Ton-,	 Text-	 und	 Grafikmitteilungen	 von	
Teilnehmern,	im	Rahmen	eines	hierauf	gerichteten	Diensteangebots	unter	folgenden	Voraussetzun-
gen	verarbeiten:	
1.		Die	 Verarbeitung	 erfolgt	 ausschließlich	 in	 Telekommunikationsanlagen	 des	 zwischenspei-
chernden	Diensteanbieters,	 es	 sei	denn,	die	Nachrichteninhalte	werden	 im	Auftrag	des	Teil-
nehmers	 oder	 durch	 Eingabe	 des	 Teilnehmers	 in	 Telekommunikationsanlagen	 anderer	
Diensteanbieter	weitergeleitet.	

2.		Ausschließlich	der	Teilnehmer	bestimmt	durch	seine	Eingabe	Inhalt,	Umfang	und	Art	der	Ver-
arbeitung.	

3.		Ausschließlich	der	Teilnehmer	bestimmt,	wer	Nachrichteninhalte	eingeben	und	darauf	zugrei-
fen	darf	(Zugriffsberechtigter).	

4.		Der	Diensteanbieter	darf	dem	Teilnehmer	mitteilen,	dass	der	Empfänger	auf	die	Nachricht	zu-
gegriffen	hat.	

5.		Der	Diensteanbieter	darf	Nachrichteninhalte	nur	entsprechend	dem	mit	dem	Teilnehmer	ge-
schlossenen	Vertrag	löschen.	

(2)	Der	Diensteanbieter	hat	die	erforderlichen	 technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	
zu	 treffen,	 um	Fehlübermittlungen	und	das	 unbefugte	Offenbaren	 von	Nachrichteninhalten	 inner-
halb	seines	Unternehmens	oder	an	Dritte	auszuschließen.	Erforderlich	sind	Maßnahmen	nur,	wenn	
ihr	Aufwand	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zu	dem	angestrebten	Schutzzweck	steht.	Soweit	es	
im	Hinblick	auf	den	angestrebten	Schutzzweck	erforderlich	ist,	sind	die	Maßnahmen	dem	jeweiligen	
Stand	der	Technik	anzupassen.	
	

Abschnitt	3	
Öffentliche	Sicherheit	

	
§	108	Notruf	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	für	das	Führen	von	ausgehenden	In-

landsgesprächen	zu	einer	oder	mehreren	Nummern	des	nationalen	Telefonnummernplanes	bereit-
stellt,	 hat	 Vorkehrungen	 zu	 treffen,	 damit	 Endnutzern	 unentgeltliche	 Verbindungen	möglich	 sind,	
die	 entweder	 durch	 die	Wahl	 der	 europaeinheitlichen	 Notrufnummer	 112	 oder	 der	 zusätzlichen	
nationalen	Notrufnummer	110	oder	durch	das	Aussenden	entsprechender	Signalisierungen	einge-
leitet	 werden	 (Notrufverbindungen).	 Wer	 derartige	 öffentlich	 zugängliche	 Telekommunikations-
dienste	 erbringt,	 den	 Zugang	 zu	 solchen	Diensten	 ermöglicht	 oder	 Telekommunikationsnetze	 be-
treibt,	die	für	diese	Dienste	einschließlich	der	Durchleitung	von	Anrufen	genutzt	werden,	hat	gemäß	
Satz	4	sicherzustellen	oder	im	notwendigen	Umfang	daran	mitzuwirken,	dass	Notrufverbindungen	
unverzüglich	zu	der	örtlich	zuständigen	Notrufabfragestelle	hergestellt	werden,	und	er	hat	alle	er-
forderlichen	Maßnahmen	zu	treffen,	damit	Notrufverbindungen	jederzeit	möglich	sind.	Die	Dienste-
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anbieter	nach	den	Sätzen	1	und	2	haben	gemäß	Satz	6	sicherzustellen,	dass	der	Notrufabfragestelle	
auch	Folgendes	mit	der	Notrufverbindung	übermittelt	wird:	
1.		die	Rufnummer	des	Anschlusses,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht,	und	
2.		die	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notrufverbindung	
ausgeht.	

Notrufverbindungen	sind	vorrangig	vor	anderen	Verbindungen	herzustellen,	sie	stehen	vorrangigen	
Verbindungen	 nach	 dem	 Post-	 und	 Telekommunikationssicherstellungsgesetz	 gleich.	 Daten,	 die	
nach	Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 3	 zur	 Verfolgung	 von	Missbrauch	 des	 Notrufs	
erforderlich	 sind,	dürfen	auch	verzögert	an	die	Notrufabfragestelle	übermittelt	werden.	Die	Über-
mittlung	der	Daten	nach	den	Sätzen	3	und	5	erfolgt	unentgeltlich.	Die	für	Notrufverbindungen	ent-
stehenden	 Kosten	 trägt	 jeder	 Diensteanbieter	 selbst;	 die	 Entgeltlichkeit	 von	 Vorleistungen	 bleibt	
unberührt.	
(2)	Im	Hinblick	auf	Notrufverbindungen,	die	durch	sprach-	oder	hörbehinderte	Endnutzer	unter	

Verwendung	eines	Telefaxgerätes	eingeleitet	werden,	gilt	Absatz	1	entsprechend.	
(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	des	Innern,	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	
und	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	Regelungen	zu	treffen	
1.		zu	den	Grundsätzen	der	Festlegung	von	Einzugsgebieten	von	Notrufabfragestellen	und	deren	
Unterteilungen	durch	die	für	den	Notruf	zuständigen	Landes-	und	Kommunalbehörden	sowie	
zu	 den	 Grundsätzen	 des	 Abstimmungsverfahrens	 zwischen	 diesen	 Behörden	 und	 den	 be-
troffenen	 Teilnehmernetzbetreibern	 und	Mobilfunknetzbetreibern,	 soweit	 diese	 Grundsätze	
für	die	Herstellung	von	Notrufverbindungen	erforderlich	sind,	

2.		zur	Herstellung	von	Notrufverbindungen	zur	 jeweils	örtlich	zuständigen	Notrufabfragestelle	
oder	Ersatznotrufabfragestelle,	

3.		zum	Umfang	der	für	Notrufverbindungen	zu	erbringenden	Leistungsmerkmale,	einschließlich	
a)		der	Übermittlung	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	3	und	
b)		zulässiger	Abweichungen	hinsichtlich	der	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1	zu	übermitteln-
den	Daten	in	unausweichlichen	technisch	bedingten	Sonderfällen,	

4.		zur	Bereitstellung	und	Übermittlung	von	Daten,	die	geeignet	sind,	der	Notrufabfragestelle	die	
Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	zu	ermöglichen,	

5.		zum	Herstellen	von	Notrufverbindungen	mittels	automatischer	Wählgeräte	und	
6.		zu	den	Aufgaben	der	Bundesnetzagentur	auf	den	in	den	Nummern	1	bis	5	aufgeführten	Gebie-
ten,	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Festlegung	von	Kriterien	für	die	Genauigkeit	und	Zuver-
lässigkeit	der	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notruf-
verbindung	ausgeht.	

Landesrechtliche	Regelungen	über	Notrufabfragestellen	bleiben	von	den	Vorschriften	dieses	Absat-
zes	insofern	unberührt,	als	sie	nicht	Verpflichtungen	im	Sinne	von	Absatz	1	betreffen.	
(4)	Die	technischen	Einzelheiten	zu	den	in	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	bis	5	aufgeführten	Gegen-

ständen,	 insbesondere	 die	Kriterien	 für	 die	Genauigkeit	 und	 Zuverlässigkeit	 der	Angaben	 zu	 dem	
Standort,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht,	legt	die	Bundesnetzagentur	in	einer	Technischen	
Richtlinie	fest;	dabei	berücksichtigt	sie	die	Vorschriften	der	Verordnung	nach	Absatz	3.	Die	Bundes-
netzagentur	erstellt	die	Richtlinie	unter	Beteiligung	
1.		der	Verbände	der	durch	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	Absatz	2	betroffenen	Diensteanbieter	und	
Betreiber	von	Telekommunikationsnetzen,	

2.		der	vom	Bundesministerium	des	Innern	benannten	Vertreter	der	Betreiber	von	Notrufabfra-
gestellen	und	

3.		der	Hersteller	der	 in	den	Telekommunikationsnetzen	und	Notrufabfragestellen	eingesetzten	
technischen	Einrichtungen.	

Bei	den	Festlegungen	 in	der	Technischen	Richtlinie	sind	 internationale	Standards	zu	berücksichti-
gen;	 Abweichungen	 von	 den	 Standards	 sind	 zu	 begründen.	 Die	 Technische	 Richtlinie	 ist	 von	 der	
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Bundesnetzagentur	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentlichen;	die	Veröffentlichung	hat	die	Bundes-
netzagentur	 in	 ihrem	Amtsblatt	bekannt	zu	machen.	Die	Verpflichteten	nach	Absatz	1	Satz	1	bis	3	
und	Absatz	2	haben	die	Anforderungen	der	Technischen	Richtlinie	spätestens	ein	 Jahr	nach	deren	
Bekanntmachung	zu	erfüllen,	sofern	dort	für	bestimmte	Verpflichtungen	kein	längerer	Übergangs-
zeitraum	festgelegt	ist.	Nach	dieser	Richtlinie	gestaltete	mängelfreie	technische	Einrichtungen	müs-
sen	im	Falle	einer	Änderung	der	Richtlinie	spätestens	drei	Jahre	nach	deren	Inkrafttreten	die	geän-
derten	Anforderungen	erfüllen.150	

																																																								
150		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	273	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407,	ber.	S.	2149)	

hat	Abs.	2	Satz	1	 „Arbeit“	durch	„Technologie“	und	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	
und	Soziales“	ersetzt.	

	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	22	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	106)	hat	Satz	2	 in		
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	Wer	Telekommunikationsnetze	betreibt,	die	für	öffentlich	zugängliche	
Telefondienste	genutzt	werden,	ist	verpflichtet,	Notrufe	einschließlich	

1.		 der	Rufnummer	des	Anschlusses,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht	oder	 in	Fällen,	 in	de-
nen	 die	 Rufnummer	 nicht	 verfügbar	 ist,	 der	 Daten,	 die	 nach	 Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	
nach	Absatz	2	zur	Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	erforderlich	sind	und	

2.		 der	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notrufverbindung	
ausgeht,	

	 an	die	örtlich	zuständige	Notrufabfragestelle	unverzüglich	zu	übermitteln.“	
	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„von	den	Netzbetreibern“	nach	

„Umfang	der“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„der	Netzbetreiber“	nach	„Verpflich-

tungen“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	6	und	Abs.	3	Satz	1	und	3	jeweils	„Regulie-

rungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	91	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	umfas-

send	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
„(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telefondienste	erbringt,	ist	verpflichtet,	für	jeden	Nutzer	unentgelt-

lich	Notrufmöglichkeiten	unter	der	europaeinheitlichen	Notrufnummer	112	und	den	in	der	Rechtsver-
ordnung	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	festgelegten	zusätzlichen	nationalen	Notrufnummern	bereitzustel-
len.	Wer	 öffentlich	 zugängliche	 Telefondienste	 erbringt,	 den	 Zugang	 zu	 solchen	 Diensten	 ermöglicht	
oder	Telekommunikationsnetze	betreibt,	die	für	öffentlich	zugängliche	Telefondienste	genutzt	werden,	
hat	sicherzustellen	oder	im	notwendigen	Umfang	daran	mitzuwirken,	dass	Notrufe	einschließlich	

1.		 der	Rufnummer	des	Anschlusses,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht,	oder	in	Fällen,	 in	de-
nen	 die	 Rufnummer	 nicht	 verfügbar	 ist,	 der	 Daten,	 die	 nach	 Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	
nach	Absatz	2	zur	Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	erforderlich	sind,	und	

2.		 der	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notrufverbindung	
ausgeht,	

unverzüglich	an	die	örtlich	zuständige	Notrufabfragestelle	übermittelt	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	

dem	 Bundesministerium	 des	 Innern	 und	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 durch	
Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	zu	treffen	

1.		 zur	Festlegung	der	zusätzlichen	nationalen	Notrufnummern,	
2.		 zur	Herstellung	von	Notrufverbindungen,	die	als	Anruf	oder	Telefaxverbindung	ausgestaltet	sein	

können,	zur	jeweils	örtlich	zuständigen	Notrufabfragestelle,	
3.		 zum	Umfang	der	 zu	 erbringenden	Notrufleistungsmerkmale	 für	 die	 europaeinheitliche	Notruf-

nummer	 112	 sowie	 für	 die	 nationalen	 Notrufnummern,	 einschließlich	 der	 Bereitstellung	 und	
Übermittlung	der	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Not-
rufverbindung	ausgeht,	

4.		 zur	 Bereitstellung	 und	 Übermittlung	 von	 Daten,	 die	 geeignet	 sind,	 der	 Notrufabfragestelle	 die	
Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	zu	ermöglichen,	

5.		 zum	Herstellen	von	Notrufverbindungen	mittels	automatischer	Wählgeräte	und	
6.		 zu	den	Aufgaben	der	Bundesnetzagentur	auf	den	in	den	Nummern	2	bis	5	aufgeführten	Gebieten.	
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§	109	Technische	Schutzmaßnahmen	
(1)	Jeder	Diensteanbieter	hat	erforderliche	technische	Vorkehrungen	und	sonstige	Maßnahmen	

zu	treffen	
1.		zum	Schutz	des	Fernmeldegeheimnisses	und	
2.		gegen	die	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten.	

Dabei	ist	der	Stand	der	Technik	zu	berücksichtigen.	
(2)	 Wer	 ein	 öffentliches	 Telekommunikationsnetz	 betreibt	 oder	 öffentlich	 zugängliche	 Tele-

kommunikationsdienste	erbringt,	hat	bei	den	hierfür	betriebenen	Telekommunikations-	und	Daten-
verarbeitungssystemen	angemessene	 technische	Vorkehrungen	und	 sonstige	Maßnahmen	 zu	 tref-
fen	
1.		zum	Schutz	gegen	Störungen,	die	 zu	erheblichen	Beeinträchtigungen	von	Telekommunikati-
onsnetzen	 und	 -diensten	 führen,	 auch	 soweit	 sie	 durch	 äußere	 Angriffe	 und	 Einwirkungen	
von	Katastrophen	bedingt	sein	können,	und	

2.		zur	 Beherrschung	 der	 Risiken	 für	 die	 Sicherheit	 von	 Telekommunikationsnetzen	 und		
-diensten.	

Insbesondere	 sind	Maßnahmen	 zu	 treffen,	 um	 Telekommunikations-	 und	Datenverarbeitungssys-
teme	gegen	unerlaubte	Zugriffe	zu	sichern	und	Auswirkungen	von	Sicherheitsverletzungen	für	Nut-
zer	 oder	 für	 zusammengeschaltete	 Netze	 so	 gering	wie	möglich	 zu	 halten.	 Bei	Maßnahmen	 nach	
Satz	2	ist	der	Stand	der	Technik	zu	berücksichtigen.	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	
betreibt,	hat	Maßnahmen	zu	treffen,	um	den	ordnungsgemäßen	Betrieb	seiner	Netze	zu	gewährleis-
ten	und	dadurch	die	fortlaufende	Verfügbarkeit	der	über	diese	Netze	erbrachten	Dienste	sicherzu-
stellen.	Technische	Vorkehrungen	und	sonstige	Schutzmaßnahmen	sind	angemessen,	wenn	der	da-
für	erforderliche	technische	und	wirtschaftliche	Aufwand	nicht	außer	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	
zu	 schützenden	 Telekommunikationsnetze	 oder	 -dienste	 steht.	 §	 11	 Absatz	 1	 des	 Bundesdaten-
schutzgesetzes	gilt	entsprechend.	
(3)	Bei	gemeinsamer	Nutzung	eines	Standortes	oder	technischer	Einrichtungen	hat	jeder	Betei-

ligte	die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	erfüllen,	soweit	bestimmte	Verpflichtungen	
nicht	einem	bestimmten	Beteiligten	zugeordnet	werden	können.	
(4)	 Wer	 ein	 öffentliches	 Telekommunikationsnetz	 betreibt	 oder	 öffentlich	 zugängliche	 Tele-

kommunikationsdienste	 erbringt,	 hat	 einen	 Sicherheitsbeauftragten	 zu	 benennen	 und	 ein	 Sicher-
heitskonzept	zu	erstellen,	aus	dem	hervorgeht,	
1.		welches	 öffentliche	 Telekommunikationsnetz	 betrieben	 und	 welche	 öffentlich	 zugänglichen	
Telekommunikationsdienste	erbracht	werden,	

2.		von	welchen	Gefährdungen	auszugehen	ist	und	

																																																																																																																																																																																				
Landesrechtliche	Regelungen	über	Notrufabfragestellen	bleiben	von	den	Vorschriften	dieses	Absatzes	
insofern	unberührt,	als	sie	nicht	Verpflichtungen	im	Sinne	von	Absatz	1	betreffen.	

(3)	Die	 technischen	Einzelheiten	zu	den	 in	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	bis	5	aufgeführten	Gegenständen	
legt	 die	 Bundesnetzagentur	 in	 einer	 Technischen	Richtlinie	 fest,	 die	 unter	 Beteiligung	 der	 Verbände,	
der	 vom	Bundesministerium	des	 Innern	benannten	Vertreter	der	Betreiber	 von	Notrufabfragestellen	
und	der	Hersteller	zu	erstellen	ist.	Dabei	sind	internationale	Standards	zu	berücksichtigen;	Abweichun-
gen	von	den	Standards	sind	zu	begründen.	Die	Technische	Richtlinie	ist	von	der	Bundesnetzagentur	in	
ihrem	Amtsblatt	bekannt	zu	machen.	Die	Verpflichteten	nach	Absatz	1	Satz	2	haben	die	Anforderungen	
der	Technischen	Richtlinie	spätestens	ein	Jahr	nach	deren	Bekanntmachung	zu	erfüllen,	sofern	dort	für	
bestimmte	Verpflichtungen	kein	 längerer	Übergangszeitraum	festgelegt	 ist.	Nach	dieser	Richtlinie	ge-
staltete	mängelfreie	 technische	Einrichtungen	müssen	 im	Falle	 einer	Änderung	der	Richtlinie	 spätes-
tens	drei	Jahre	nach	deren	Inkrafttreten	die	geänderten	Anforderungen	erfüllen.“	

	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt	und	„	 ,	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	 Infra-
struktur“	nach	„Innern“	eingefügt.	
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3.		welche	technischen	Vorkehrungen	oder	sonstigen	Schutzmaßnahmen	zur	Erfüllung	der	Ver-
pflichtungen	aus	den	Absätzen	1	und	2	getroffen	oder	geplant	sind.	

Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt,	hat	der	Bundesnetzagentur	das	Sicherheits-
konzept	unverzüglich	nach	der	Aufnahme	des	Netzbetriebs	vorzulegen.	Wer	öffentlich	zugängliche	
Telekommunikationsdienste	erbringt,	kann	nach	der	Bereitstellung	des	Telekommunikationsdiens-
tes	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 verpflichtet	werden,	 das	 Sicherheitskonzept	 vorzulegen.	Mit	 dem	
Sicherheitskonzept	ist	eine	Erklärung	vorzulegen,	dass	die	darin	aufgezeigten	technischen	Vorkeh-
rungen	 und	 sonstigen	 Schutzmaßnahmen	 umgesetzt	 sind	 oder	 unverzüglich	 umgesetzt	 werden.	
Stellt	die	Bundesnetzagentur	im	Sicherheitskonzept	oder	bei	dessen	Umsetzung	Sicherheitsmängel	
fest,	so	kann	sie	deren	unverzügliche	Beseitigung	verlangen.	Sofern	sich	die	dem	Sicherheitskonzept	
zugrunde	 liegenden	Gegebenheiten	 ändern,	 hat	 der	 nach	 Satz	 2	 oder	 3	Verpflichtete	 das	Konzept	
anzupassen	und	der	Bundesnetzagentur	unter	Hinweis	auf	die	Änderungen	erneut	vorzulegen.	Die	
Bundesnetzagentur	überprüft	regelmäßig	die	Umsetzung	des	Sicherheitskonzepts.	Die	Überprüfung	
soll	mindestens	alle	zwei	Jahre	erfolgen.	
(5)	 Wer	 ein	 öffentliches	 Telekommunikationsnetz	 betreibt	 oder	 öffentlich	 zugängliche	 Tele-

kommunikationsdienste	erbringt,	hat	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	
der	 Informationstechnik	 unverzüglich	 Beeinträchtigungen	 von	 Telekommunikationsnetzen	 und		
-diensten	mitzuteilen,	die	
1.		zu	beträchtlichen	Sicherheitsverletzungen	führen	oder	
2.		zu	beträchtlichen	Sicherheitsverletzungen	führen	können.	

Dies	schließt	Störungen	ein,	die	zu	einer	Einschränkung	der	Verfügbarkeit	der	über	diese	Netze	er-
brachten	 Dienste	 oder	 einem	 unerlaubten	 Zugriff	 auf	 Telekommunikations-	 und	 Datenverarbei-
tungssysteme	der	Nutzer	führen	können.	Die	Meldung	muss	Angaben	zu	der	Störung	sowie	zu	den	
technischen	Rahmenbedingungen,	insbesondere	der	vermuteten	oder	tatsächlichen	Ursache	und	zu	
der	betroffenen	Informationstechnik	enthalten.	Kommt	es	zu	einer	beträchtlichen	Sicherheitsverlet-
zung,	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 einen	 detaillierten	 Bericht	 über	 die	 Sicherheitsverletzung	 und	
die	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen	verlangen.	Erforderlichenfalls	unterrichtet	die	Bundesnetzagen-
tur	die	nationalen	Regulierungsbehörden	der	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	und	
die	Europäische	Agentur	für	Netz-	und	Informationssicherheit	über	die	Sicherheitsverletzungen.	Die	
Bundesnetzagentur	kann	die	Öffentlichkeit	unterrichten	oder	die	nach	Satz	1	Verpflichteten	zu	die-
ser	Unterrichtung	auffordern,	wenn	sie	 zu	dem	Schluss	gelangt,	dass	die	Bekanntgabe	der	Sicher-
heitsverletzung	im	öffentlichen	Interesse	liegt.	§	8e	des	BSI-Gesetzes	gilt	entsprechend.	Die	Bundes-
netzagentur	legt	der	Europäischen	Kommission,	der	Europäischen	Agentur	für	Netz-	und	Informati-
onssicherheit	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	einmal	pro	Jahr	einen	
zusammenfassenden	Bericht	über	die	 eingegangenen	Meldungen	und	die	 ergriffenen	Abhilfemaß-
nahmen	vor.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	erstellt	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	

Informationstechnik	 und	 dem	Bundesbeauftragten	 für	 den	Datenschutz	 und	 die	 Informationsfrei-
heit	einen	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	für	das	Betreiben	von	Telekommunikations-	und	
Datenverarbeitungssystemen	 sowie	 für	 die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	 als	Grundlage	
für	das	Sicherheitskonzept	nach	Absatz	4	und	für	die	zu	treffenden	technischen	Vorkehrungen	und	
sonstigen	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2.	Sie	gibt	den	Herstellern,	den	Verbänden	der	Be-
treiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	den	Verbänden	der	Anbieter	öffentlich	zugängli-
cher	 Telekommunikationsdienste	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme.	 Der	 Katalog	wird	 von	 der	 Bun-
desnetzagentur	veröffentlicht.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	kann	anordnen,	dass	sich	die	Betreiber	öffentlicher	Telekommunika-

tionsnetze	 oder	 die	 Anbieter	 öffentlich	 zugänglicher	 Telekommunikationsdienste	 einer	 Überprü-
fung	durch	eine	qualifizierte	unabhängige	Stelle	oder	eine	zuständige	nationale	Behörde	unterzie-
hen,	in	der	festgestellt	wird,	ob	die	Anforderungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	erfüllt	sind.	Der	nach	
Satz	1	Verpflichtete	hat	eine	Kopie	des	Überprüfungsberichts	unverzüglich	an	die	Bundesnetzagen-
tur	zu	übermitteln.	Er	trägt	die	Kosten	dieser	Überprüfung.	
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(8)	Über	aufgedeckte	Mängel	bei	der	Erfüllung	der	Sicherheitsanforderungen	 in	der	 Informati-
onstechnik	 sowie	 die	 in	 diesem	 Zusammenhang	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 geforderten	 Abhilfe-
maßnahmen	unterrichtet	die	Bundesnetzagentur	unverzüglich	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik.151	
																																																								
151		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	3	Satz	2,	3,	

4	und	6	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 20.09.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2821)	hat	Abs.	2	Satz	3	bis	5	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	

„Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht	 für	Betreiber	von	Telekommunikationsanlagen,	die	ausschließlich	dem	
Empfang	oder	der	Verteilung	von	Rundfunksignalen	dienen.	Für	Sicherheitskonzepte,	die	der	Bundes-
netzagentur	auf	der	Grundlage	des	§	87	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	 Juli	1996	 (BGBl.	 I		
S.	1120)	vorgelegt	wurden,	gilt	die	Verpflichtung	nach	Satz	2	als	erfüllt.“	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	92	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	umfas-
send	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	 Jeder	Diensteanbieter	 hat	 angemessene	 technische	 Vorkehrungen	 oder	 sonstige	Maßnahmen	
zum	Schutze	

1.		 des	Fernmeldegeheimnisses	und	personenbezogener	Daten	und	
2.		 der	Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssysteme	gegen	unerlaubte	Zugriffe	

	 zu	treffen.	
	 		 (2)	Wer	Telekommunikationsanlagen	betreibt,	 die	dem	Erbringen	von	Telekommunikationsdiens-

ten	für	die	Öffentlichkeit	dienen,	hat	darüber	hinaus	bei	den	zu	diesem	Zwecke	betriebenen	Telekom-
munikations-	und	Datenverarbeitungssystemen	angemessene	technische	Vorkehrungen	oder	sonstige	
Maßnahmen	zum	Schutze	gegen	Störungen,	die	zu	erheblichen	Beeinträchtigungen	von	Telekommuni-
kationsnetzen	führen,	und	gegen	äußere	Angriffe	und	Einwirkungen	von	Katastrophen	zu	treffen.	Dabei	
sind	der	Stand	der	technischen	Entwicklung	sowie	die	räumliche	Unterbringung	eigener	Netzelemente	
oder	mitbenutzter	Netzteile	anderer	Netzbetreiber	zu	berücksichtigen.	Die	Bundesnetzagentur	erstellt	
im	Benehmen	mit	 dem	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 und	dem	Bundesbeauf-
tragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	einen	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	
für	das	Betreiben	von	Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssystemen.	Sie	gibt	den	Herstellern	
und	Betreibern	von	Telekommunikationsanlagen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Der	Katalog	wird	von	
der	 Bundesnetzagentur	 veröffentlicht.	 Bei	 gemeinsamer	 Nutzung	 eines	 Standortes	 oder	 technischer	
Einrichtungen	hat	jeder	Betreiber	der	Anlagen	die	Verpflichtungen	nach	Absatz	1	und	Satz	1	zu	erfül-
len,	soweit	bestimmte	Verpflichtungen	nicht	einem	bestimmten	Betreiber	zugeordnet	werden	können.	
Technische	Vorkehrungen	und	sonstige	Schutzmaßnahmen	sind	angemessen,	wenn	der	dafür	erforder-
liche	technische	und	wirtschaftliche	Aufwand	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	zu	
schützenden	Rechte	und	zur	Bedeutung	der	zu	schützenden	Einrichtungen	für	die	Allgemeinheit	steht.	

	 		 (3)	Wer	Telekommunikationsanlagen	betreibt,	 die	dem	Erbringen	von	Telekommunikationsdiens-
ten	für	die	Öffentlichkeit	dienen,	hat	einen	Sicherheitsbeauftragten	oder	eine	Sicherheitsbeauftragte	zu	
benennen	und	ein	Sicherheitskonzept	zu	erstellen,	aus	dem	hervorgeht,	

1.		 welche	Telekommunikationsanlagen	eingesetzt	und	welche	Telekommunikationsdienste	für	die	
Öffentlichkeit	erbracht	werden,	

2.		 von	welchen	Gefährdungen	auszugehen	ist	und	
3.		 welche	 technischen	 Vorkehrungen	 oder	 sonstigen	 Schutzmaßnahmen	 zur	 Erfüllung	 der	 Ver-

pflichtungen	aus	den	Absätzen	1	und	2	getroffen	oder	geplant	sind.	
	 Das	Sicherheitskonzept	ist	der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	nach	Aufnahme	der	Telekommunikati-

onsdienste	 vom	 Betreiber	 vorzulegen,	 verbunden	 mit	 einer	 Erklärung,	 dass	 die	 darin	 aufgezeigten	
technischen	Vorkehrungen	und	sonstigen	Schutzmaßnahmen	umgesetzt	sind	oder	unverzüglich	umge-
setzt	werden.	Stellt	die	Bundesnetzagentur	 im	Sicherheitskonzept	oder	bei	dessen	Umsetzung	Sicher-
heitsmängel	fest,	so	kann	sie	vom	Betreiber	deren	unverzügliche	Beseitigung	verlangen.	Sofern	sich	die	
dem	Sicherheitskonzept	zu	Grunde	liegenden	Gegebenheiten	ändern,	hat	der	Betreiber	das	Konzept	an-
zupassen	und	der	Bundesnetzagentur	unter	Hinweis	auf	die	Änderungen	erneut	vorzulegen.	Die	Bun-
desnetzagentur	 prüft	 in	 regelmäßigen	 Abständen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Bedeutung	 der	 Tele-
kommunikationsanlage	 die	Umsetzung	 des	 Sicherheitskonzeptes	 bei	 dem	nach	 Satz	 1	 Verpflichteten.	
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§	109a	Daten-	und	Informationssicherheit	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt,	hat	im	Fall	einer	Verletzung	

des	Schutzes	personenbezogener	Daten	unverzüglich	die	Bundesnetzagentur	und	den	Bundesbeauf-
tragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	von	der	Verletzung	zu	benachrichtigen.	Ist	
anzunehmen,	 dass	durch	die	Verletzung	des	 Schutzes	personenbezogener	Daten	Teilnehmer	oder	
andere	Personen	schwerwiegend	 in	 ihren	Rechten	oder	 schutzwürdigen	 Interessen	beeinträchtigt	
werden,	hat	der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	zusätzlich	die	Betroffenen	unverzüglich	
von	 dieser	 Verletzung	 zu	 benachrichtigen.	 In	 Fällen,	 in	 denen	 in	 dem	 Sicherheitskonzept	 nachge-
wiesen	wurde,	dass	die	von	der	Verletzung	betroffenen	personenbezogenen	Daten	durch	geeignete	
technische	Vorkehrungen	 gesichert,	 insbesondere	unter	Anwendung	 eines	 als	 sicher	 anerkannten	
Verschlüsselungsverfahrens	 gespeichert	wurden,	 ist	 eine	Benachrichtigung	nicht	 erforderlich.	Un-
abhängig	 von	 Satz	 3	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 den	 Anbieter	 des	 Telekommunikationsdienstes	
unter	Berücksichtigung	der	wahrscheinlichen	nachteiligen	Auswirkungen	der	Verletzung	des	Schut-
zes	personenbezogener	Daten	zu	einer	Benachrichtigung	der	Betroffenen	verpflichten.	 Im	Übrigen	
gilt	§	42a	Satz	6	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.	
(2)	Die	Benachrichtigung	an	die	Betroffenen	muss	mindestens	enthalten:	
1.		die	Art	der	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten,	
2.		Angaben	zu	den	Kontaktstellen,	bei	denen	weitere	Informationen	erhältlich	sind,	und	
3.		Empfehlungen	 zu	 Maßnahmen,	 die	 mögliche	 nachteilige	 Auswirkungen	 der	 Verletzung	 des	
Schutzes	personenbezogener	Daten	begrenzen.	

																																																																																																																																																																																				
Die	 Sätze	1	bis	 4	 gelten	nicht	 für	Betreiber	 von	Telekommunikationsanlagen,	 die	 ausschließlich	dem	
Empfang	oder	der	Verteilung	von	Rundfunksignalen	dienen.“	

	 25.07.2015.—Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-
gefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	7	und	8	ersetzt.	Satz	7	laute-
te:	„Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Umsetzung	des	Sicherheitskonzeptes	überprüfen.“	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Wer	 ein	 öffentliches	 Telekommunikationsnetz	 betreibt	 oder	 öffentlich	 zugängliche	 Telekom-

munikationsdienste	erbringt,	hat	der	Bundesnetzagentur	eine	Sicherheitsverletzung	einschließlich	Stö-
rungen	von	Telekommunikationsnetzen	oder	-diensten	unverzüglich	mitzuteilen,	sofern	hierdurch	be-
trächtliche	Auswirkungen	auf	den	Betrieb	der	Telekommunikationsnetze	oder	das	Erbringen	von	Tele-
kommunikationsdiensten	entstehen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	von	dem	nach	Satz	1	Verpflichteten	
einen	detaillierten	Bericht	über	die	Sicherheitsverletzung	und	die	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen	ver-
langen.	Erforderlichenfalls	unterrichtet	die	Bundesnetzagentur	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	In-
formationstechnik,	 die	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 der	 anderen	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäi-
schen	Union	und	die	Europäische	Agentur	 für	Netz-	und	 Informationssicherheit	über	die	Sicherheits-
verletzungen.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 die	 Öffentlichkeit	 informieren	 oder	 die	 nach	 Satz	 1	 Ver-
pflichteten	zu	dieser	Unterrichtung	auffordern,	wenn	sie	zu	dem	Schluss	gelangt,	dass	die	Bekanntgabe	
der	Sicherheitsverletzung	im	öffentlichen	Interesse	liegt.	Die	Bundesnetzagentur	legt	der	Kommission,	
der	Europäischen	Agentur	für	Netz-	und	Informationssicherheit	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	
der	 Informationstechnik	 einmal	 pro	 Jahr	 einen	 zusammenfassenden	 Bericht	 über	 die	 eingegangenen	
Mitteilungen	und	die	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen	vor.“	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Benehmen“	durch	„Einvernehmen“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 30.06.2017.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik“	nach	„Bundesnetzagentur“	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Soweit	es	sich	

um	Sicherheitsverletzungen	handelt,	die	die	Informationstechnik	betreffen,	leitet	die	Bundesnetzagen-
tur	die	eingegangenen	Meldungen	sowie	die	Informationen	zu	den	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen	un-
verzüglich	an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	weiter.“	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	7	„§	8d“	durch	„§	8e“	ersetzt.	
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In	 der	 Benachrichtigung	 an	 die	 Bundesnetzagentur	 und	 den	 Bundesbeauftragten	 für	 den	 Daten-
schutz	und	die	Informationsfreiheit	hat	der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	zusätzlich	zu	
den	Angaben	nach	Satz	1	die	Folgen	der	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	und	die	
beabsichtigten	oder	ergriffenen	Maßnahmen	darzulegen.	
(3)	 Die	 Anbieter	 der	 Telekommunikationsdienste	 haben	 ein	 Verzeichnis	 der	 Verletzungen	 des	

Schutzes	personenbezogener	Daten	zu	führen,	das	Angaben	zu	Folgendem	enthält:	
1.		zu	den	Umständen	der	Verletzungen,	
2.		zu	den	Auswirkungen	der	Verletzungen	und	
3.		zu	den	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen.	

Diese	Angaben	müssen	ausreichend	sein,	um	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Bundesbeauftragten	
für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	die	Prüfung	zu	ermöglichen,	ob	die	Bestimmungen	
der	Absätze	1	und	2	eingehalten	wurden.	Das	Verzeichnis	enthält	nur	die	zu	diesem	Zweck	erforder-
lichen	Informationen	und	muss	nicht	Verletzungen	berücksichtigen,	die	mehr	als	fünf	Jahre	zurück-
liegen.	
(4)	Werden	dem	Diensteanbieter	nach	Absatz	1	Störungen	bekannt,	die	von	Datenverarbeitungs-

systemen	der	Nutzer	ausgehen,	so	hat	er	die	Nutzer,	soweit	ihm	diese	bereits	bekannt	sind,	unver-
züglich	darüber	zu	benachrichtigen.	Soweit	technisch	möglich	und	zumutbar,	hat	er	die	Nutzer	auf	
angemessene,	wirksame	 und	 zugängliche	 technische	Mittel	 hinzuweisen,	mit	 denen	 sie	 diese	 Stö-
rungen	erkennen	und	beseitigen	können.	Der	Diensteanbieter	darf	die	Teile	des	Datenverkehrs	von	
und	zu	einem	Nutzer,	von	denen	eine	Störung	ausgeht,	umleiten,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	
Nutzer	über	die	Störungen	benachrichtigen	zu	können.	
(5)	Der	Diensteanbieter	darf	im	Falle	einer	Störung	die	Nutzung	des	Telekommunikationsdiens-

tes	bis	zur	Beendigung	der	Störung	einschränken,	umleiten	oder	unterbinden,	soweit	dies	erforder-
lich	 ist,	 um	 die	 Beeinträchtigung	 der	 Telekommunikations-	 und	 Datenverarbeitungssysteme	 des	
Diensteanbieters,	eines	Nutzers	im	Sinne	des	Absatzes	4	oder	anderer	Nutzer	zu	beseitigen	oder	zu	
verhindern	und	der	Nutzer	die	Störung	nicht	unverzüglich	selbst	beseitigt	oder	zu	erwarten	ist,	dass	
der	Nutzer	die	Störung	selbst	nicht	unverzüglich	beseitigt.	
(6)	Der	Diensteanbieter	darf	den	Datenverkehr	zu	Störungsquellen	einschränken	oder	unterbin-

den,	 soweit	dies	 zur	Vermeidung	von	Störungen	 in	den	Telekommunikations-	und	Datenverarbei-
tungssystemen	der	Nutzer	erforderlich	ist.	
(7)	 Vorbehaltlich	 technischer	 Durchführungsmaßnahmen	 der	 Europäischen	 Kommission	 nach	

Artikel	4	Absatz	5	der	Richtlinie	2002/58/EG	kann	die	Bundesnetzagentur	Leitlinien	vorgeben	be-
züglich	des	 Formats,	 der	Verfahrensweise	und	der	Umstände,	 unter	denen	 eine	Benachrichtigung	
über	eine	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	erforderlich	ist.152	
	
§	110	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen,	Erteilung	von	Auskünften	
(1)	Wer	eine	Telekommunikationsanlage	betreibt,	mit	der	öffentlich	zugängliche	Telekommuni-

kationsdienste	erbracht	werden,	hat	
1.		 ab	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Betriebsaufnahme	 auf	 eigene	 Kosten	 technische	 Einrichtungen	 zur	

Umsetzung	gesetzlich	vorgesehener	Maßnahmen	zur	Überwachung	der	Telekommunikation	

																																																								
152		 ÄNDERUNGEN	

10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	93	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	
	25.07.2015.—Artikel	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Datensicherheit“.	
	Artikel	5	Nr.	4	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	in	Abs.	5	umnummeriert	und	Abs.	4	eingefügt.	
	30.06.2017.—Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	Abs.	4	Satz	3	ein-
gefügt.	
	Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	in	Abs.	7	umnummeriert	und	Abs.	5	und	6	ein-
gefügt.	
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vorzuhalten	 und	 organisatorische	 Vorkehrungen	 für	 deren	 unverzügliche	 Umsetzung	 zu	
treffen,	

1a.		 in	 Fällen,	 in	 denen	 die	 Überwachbarkeit	 nur	 durch	 das	 Zusammenwirken	 von	 zwei	 oder	
mehreren	Telekommunikationsanlagen	sichergestellt	werden	kann,	die	dazu	erforderlichen	
automatischen	Steuerungsmöglichkeiten	zur	Erfassung	und	Ausleitung	der	zu	überwachen-
den	 Telekommunikation	 in	 seiner	 Telekommunikationsanlage	 bereitzustellen	 sowie	 eine	
derartige	Steuerung	zu	ermöglichen,	

2.		 der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	nach	der	Betriebsaufnahme	
a)		zu	erklären,	dass	er	die	Vorkehrungen	nach	Nummer	1	getroffen	hat	sowie	
b)		eine	 im	 Inland	 gelegene	 Stelle	 zu	 benennen,	 die	 für	 ihn	 bestimmte	 Anordnungen	 zur	
Überwachung	der	Telekommunikation	entgegennimmt,	

3.		 der	Bundesnetzagentur	den	unentgeltlichen	Nachweis	zu	erbringen,	dass	seine	technischen	
Einrichtungen	und	organisatorischen	Vorkehrungen	nach	Nummer	1	mit	 den	Vorschriften	
der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	und	der	Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	3	überein-
stimmen;	dazu	hat	er	unverzüglich,	spätestens	nach	einem	Monat	nach	Betriebsaufnahme,	
a)		der	Bundesnetzagentur	die	Unterlagen	zu	übersenden,	die	dort	für	die	Vorbereitung	der	
im	 Rahmen	 des	 Nachweises	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 durchzuführenden	 Prüfungen	
erforderlich	sind,	und	

b)		mit	 der	 Bundesnetzagentur	 einen	 Prüftermin	 für	 die	 Erbringung	 dieses	 Nachweises	 zu	
vereinbaren;	

bei	den	für	den	Nachweis	erforderlichen	Prüfungen	hat	er	die	Bundesnetzagentur	zu	unter-
stützen,	

4.		 der	 Bundesnetzagentur	 auf	 deren	 besondere	Aufforderung	 im	 begründeten	 Einzelfall	 eine	
erneute	unentgeltliche	Prüfung	seiner	technischen	und	organisatorischen	Vorkehrungen	zu	
gestatten	sowie	

5.		 die	 Aufstellung	 und	 den	Betrieb	 von	Geräten	 für	 die	Durchführung	 von	Maßnahmen	nach	
den	§§	5	und	8	des	Artikel	10-Gesetzes	oder	nach	den	§§	6,	12	und	14	des	BND-Gesetzes	in	
seinen	 Räumen	 zu	 dulden	 und	 Bediensteten	 der	 für	 diese	Maßnahmen	 zuständigen	 Stelle	
sowie	 bei	Maßnahmen	 nach	 den	 §§	 5	 und	 8	 des	 Artikel	 10-Gesetzes	 den	Mitgliedern	 und	
Mitarbeitern	 der	G	 10-Kommission	 (§	 1	Abs.	 2	 des	Artikel	 10-Gesetzes)	 Zugang	 zu	 diesen	
Geräten	zur	Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	zu	gewähren.	

Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt,	ohne	hierfür	eine	Telekommuni-
kationsanlage	zu	betreiben,	hat	sich	bei	der	Auswahl	des	Betreibers	der	dafür	genutzten	Telekom-
munikationsanlage	zu	vergewissern,	dass	dieser	Anordnungen	zur	Überwachung	der	Telekommu-
nikation	 unverzüglich	 nach	 Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 2	 und	 der	 Technischen	
Richtlinie	nach	Absatz	3	umsetzen	kann	und	der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	nach	Aufnahme	
seines	 Dienstes	mitzuteilen,	 welche	 Telekommunikationsdienste	 er	 erbringt,	 durch	wen	 Überwa-
chungsanordnungen,	 die	 seine	Teilnehmer	betreffen,	 umgesetzt	werden	und	 an	welche	 im	 Inland	
gelegene	Stelle	Anordnungen	zur	Überwachung	der	Telekommunikation	zu	richten	sind.	Änderun-
gen	der	den	Mitteilungen	nach	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	b	und	Satz	2	zugrunde	liegenden	Daten	sind	
der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	mitzuteilen.	In	Fällen,	 in	denen	noch	keine	Vorschriften	nach	
Absatz	 3	 vorhanden	 sind,	 hat	 der	 Verpflichtete	 die	 technischen	 Einrichtungen	 nach	 Satz	 1	 Nr.	 1	
und	1a	 in	Absprache	mit	der	Bundesnetzagentur	zu	gestalten,	die	entsprechende	Festlegungen	 im	
Benehmen	mit	den	berechtigten	Stellen	 trifft.	Die	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht,	 soweit	die	Rechtsver-
ordnung	 nach	 Absatz	 2	 Ausnahmen	 für	 die	 Telekommunikationsanlage	 vorsieht.	 §	 100b	 Abs.	 3	
Satz	1	der	Strafprozessordnung,	§	2	Abs.	1	Satz	3	des	Artikel	10-Gesetzes,	 §	20l	Abs.	5	Satz	1	des	
Bundeskriminalamtgesetzes,	§	8	Absatz	1	Satz	1	des	BND-Gesetzes	sowie	entsprechende	landesge-
setzliche	Regelungen	 zur	polizeilich-präventiven	Telekommunikationsüberwachung	bleiben	unbe-
rührt.	
(2)	 Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bun-

desrates	
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1.		Regelungen	zu	treffen	
a)		über	die	grundlegenden	technischen	Anforderungen	und	die	organisatorischen	Eckpunkte	
für	die	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	und	die	Erteilung	von	Auskünften	ein-
schließlich	der	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	und	der	Erteilung	von	Auskünf-
ten	durch	einen	von	dem	Verpflichteten	beauftragten	Erfüllungsgehilfen,	

b)		über	den	Regelungsrahmen	für	die	Technische	Richtlinie	nach	Absatz	3,	
c)		für	den	Nachweis	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	und	4	und	
d)		für	die	nähere	Ausgestaltung	der	Duldungsverpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	5	sowie	

2.		zu	bestimmen,	
a)		in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Bedingungen	vorübergehend	auf	die	Einhaltung	be-
stimmter	technischer	Vorgaben	verzichtet	werden	kann,	

b)		dass	die	Bundesnetzagentur	aus	 technischen	Gründen	Ausnahmen	von	der	Erfüllung	ein-
zelner	technischer	Anforderungen	zulassen	kann	und	

c)		bei	 welchen	 Telekommunikationsanlagen	 und	 damit	 erbrachten	 Diensteangeboten	 aus	
grundlegenden	 technischen	 Erwägungen	 oder	 aus	 Gründen	 der	 Verhältnismäßigkeit	 ab-
weichend	von	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	keine	technischen	Einrichtungen	vorgehalten	und	keine	
organisatorischen	Vorkehrungen	getroffen	werden	müssen.	

(3)	Die	Bundesnetzagentur	 legt	technische	Einzelheiten,	die	zur	Sicherstellung	einer	vollständi-
gen	 Erfassung	 der	 zu	 überwachenden	 Telekommunikation	 und	 zur	 Auskunftserteilung	 sowie	 zur	
Gestaltung	des	Übergabepunktes	zu	den	berechtigten	Stellen	erforderlich	sind,	 in	einer	 im	Beneh-
men	mit	den	berechtigten	Stellen	und	unter	Beteiligung	der	Verbände	und	der	Hersteller	zu	erstel-
lenden	Technischen	Richtlinie	fest.	Dabei	sind	internationale	technische	Standards	zu	berücksichti-
gen;	 Abweichungen	 von	 den	 Standards	 sind	 zu	 begründen.	 Die	 Technische	 Richtlinie	 ist	 von	 der	
Bundesnetzagentur	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentlichen;	die	Veröffentlichung	hat	die	Bundes-
netzagentur	in	ihrem	Amtsblatt	bekannt	zu	machen.	
(4)	Wer	technische	Einrichtungen	zur	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	herstellt	oder	

vertreibt,	kann	von	der	Bundesnetzagentur	verlangen,	dass	sie	diese	Einrichtungen	im	Rahmen	ei-
ner	Typmusterprüfung	im	Zusammenwirken	mit	bestimmten	Telekommunikationsanlagen	darauf-
hin	prüft,	ob	die	rechtlichen	und	technischen	Vorschriften	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	und	
der	Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	3	erfüllt	werden.	Die	Bundesnetzagentur	kann	nach	pflicht-
gemäßem	Ermessen	vorübergehend	Abweichungen	von	den	technischen	Vorgaben	zulassen,	sofern	
die	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	grundsätzlich	sichergestellt	ist	und	sich	ein	nur	un-
wesentlicher	Anpassungsbedarf	bei	den	Einrichtungen	der	berechtigten	Stellen	ergibt.	Die	Bundes-
netzagentur	hat	dem	Hersteller	oder	Vertreiber	das	Prüfergebnis	schriftlich	mitzuteilen.	Die	Prüfer-
gebnisse	werden	von	der	Bundesnetzagentur	bei	dem	Nachweis	der	Übereinstimmung	der	techni-
schen	Einrichtungen	mit	den	anzuwendenden	technischen	Vorschriften	beachtet,	den	der	Verpflich-
tete	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	oder	4	zu	erbringen	hat.	Die	vom	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	 Technologie	 vor	 Inkrafttreten	 dieser	 Vorschrift	 ausgesprochenen	 Zustimmungen	 zu	 den	 von	
Herstellern	vorgestellten	Rahmenkonzepten	gelten	als	Mitteilungen	im	Sinne	des	Satzes	3.	
(5)	Wer	nach	Absatz	1	 in	Verbindung	mit	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	verpflichtet	 ist,	

Vorkehrungen	zu	treffen,	hat	die	Anforderungen	der	Rechtsverordnung	und	der	Technischen	Richt-
linie	nach	Absatz	3	spätestens	ein	Jahr	nach	deren	Bekanntmachung	zu	erfüllen,	sofern	dort	für	be-
stimmte	 Verpflichtungen	 kein	 längerer	 Zeitraum	 festgelegt	 ist.	 Nach	 dieser	 Richtlinie	 gestaltete	
mängelfreie	technische	Einrichtungen	für	bereits	vom	Verpflichteten	angebotene	Telekommunika-
tionsdienste	müssen	 im	 Falle	 einer	 Änderung	 der	 Richtlinie	 spätestens	 drei	 Jahre	 nach	 deren	 In-
krafttreten	 die	 geänderten	 Anforderungen	 erfüllen.	 Stellt	 sich	 bei	 dem	 Nachweis	 nach	 Absatz	 1	
Satz	1	Nr.	3	oder	einer	erneuten	Prüfung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	4	ein	Mangel	bei	den	von	dem	
Verpflichteten	getroffenen	technischen	oder	organisatorischen	Vorkehrungen	heraus,	hat	er	diesen	
Mangel	nach	Vorgaben	der	Bundesnetzagentur	 in	 angemessener	Frist	 zu	beseitigen;	 stellt	 sich	 im	
Betrieb,	insbesondere	anlässlich	durchzuführender	Überwachungsmaßnahmen,	ein	Mangel	heraus,	
hat	er	diesen	unverzüglich	zu	beseitigen.	Sofern	für	die	technische	Einrichtung	eine	Typmusterprü-
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fung	nach	Absatz	4	durchgeführt	worden	ist	und	dabei	Fristen	für	die	Beseitigung	von	Mängeln	fest-
gelegt	worden	sind,	hat	die	Bundesnetzagentur	diese	Fristen	bei	ihren	Vorgaben	zur	Mängelbeseiti-
gung	nach	Satz	3	zu	berücksichtigen.	
(6)	Jeder	Betreiber	einer	Telekommunikationsanlage,	der	anderen	im	Rahmen	seines	Angebotes	

für	 die	 Öffentlichkeit	 Netzabschlusspunkte	 seiner	 Telekommunikationsanlage	 überlässt,	 ist	 ver-
pflichtet,	 den	 gesetzlich	 zur	Überwachung	der	Telekommunikation	berechtigten	 Stellen	 auf	 deren	
Anforderung	Netzabschlusspunkte	 für	 die	Übertragung	der	 im	Rahmen	 einer	Überwachungsmaß-
nahme	anfallenden	Informationen	unverzüglich	und	vorrangig	bereitzustellen.	Die	technische	Aus-
gestaltung	derartiger	Netzabschlusspunkte	kann	in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	geregelt	
werden.	Für	die	Bereitstellung	und	Nutzung	gelten	mit	Ausnahme	besonderer	Tarife	oder	Zuschläge	
für	vorrangige	oder	vorzeitige	Bereitstellung	oder	Entstörung	die	jeweils	für	die	Allgemeinheit	an-
zuwendenden	Tarife.	Besondere	vertraglich	vereinbarte	Rabatte	bleiben	von	Satz	3	unberührt.	
(7)	Telekommunikationsanlagen,	die	von	den	gesetzlich	berechtigten	Stellen	betrieben	werden	

und	mittels	derer	in	das	Fernmeldegeheimnis	oder	in	den	Netzbetrieb	eingegriffen	werden	soll,	sind	
im	 Einvernehmen	mit	 der	 Bundesnetzagentur	 technisch	 zu	 gestalten.	 Die	 Bundesnetzagentur	 hat	
sich	zu	der	technischen	Gestaltung	innerhalb	angemessener	Frist	zu	äußern.153	

																																																								
153		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 4		

Satz	5	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	23	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	23	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„und	1a“	nach	„Nr.	1“	und	„	,	die	ent-

sprechende	Festlegungen	im	Benehmen	mit	den	berechtigten	Stellen	trifft“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Technische	

Richtlinie	ist	von	der	Regulierungsbehörde	in	ihrem	Amtsblatt	bekannt	zu	machen.“	
	 Artikel	2	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	Nr.	1	„§	39	des	Außenwirtschaftsgesetzes“	

durch	„§	23a	des	Zollfahndungsdienstgesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 35	desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 2,	Nr.	 3,	Nr.	 3	Buchstabe	 a	 und	b,	Nr.	 4,		

Satz	2,	3	und	4,	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	b,	Abs.	3	Satz	1,	Abs.	4	Satz	1,	2,	3	und	4,	Abs.	5	Satz	3	und	4,		
Abs.	7	Satz	1	und	2	und	Abs.	8	Satz	1	und	4	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	
ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Technische	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen“.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	2	Nr.	1	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	
„a)	über	 die	 grundlegenden	 technischen	 Anforderungen	 und	 die	 organisatorischen	 Eckpunkte	 für	

die	 Umsetzung	 von	 Überwachungsmaßnahmen	 einschließlich	 der	 Umsetzung	 von	 Überwa-
chungsmaßnahmen	durch	einen	von	dem	Verpflichteten	beauftragten	Erfüllungsgehilfen,“.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„zur	Auskunftserteilung	sowie“	nach	„Tele-
kommunikation	und“	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	 2	Nr.	 3	 lit.	 d	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	hat	Abs.	 8	
aufgehoben.	Abs.	8	lautete:	

	 		 „(8)	 Die	 nach	 den	 §§	 100a	 und	 100b	 der	 Strafprozessordnung	 verpflichteten	 Betreiber	 von	 Tele-
kommunikationsanlagen	 haben	 eine	 Jahresstatistik	 über	 nach	 diesen	 Vorschriften	 durchgeführte	
Überwachungsmaßnahmen	 zu	 erstellen	 und	 der	 Bundesnetzagentur	 unentgeltlich	 zur	 Verfügung	 zu	
stellen.	Die	Ausgestaltung	der	Statistik	im	Einzelnen	kann	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	gere-
gelt	werden.	Die	Betreiber	dürfen	die	Statistik	Dritten	nicht	zur	Kenntnis	geben.	Die	Bundesnetzagen-
tur	 fasst	 die	 von	 den	 Unternehmen	 gelieferten	 Angaben	 zusammen	 und	 veröffentlicht	 das	 Ergebnis	
jährlich	in	ihrem	Amtsblatt.“	

	 Artikel	3	des	Gesetzes	vom	25.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	3083)	hat	 in	Abs.	1	Satz	6	 „	 ,	 §	20l	Abs.	5		
Satz	1	des	Bundeskriminalamtgesetzes“	nach	„Artikel	10-Gesetzes“	eingefügt.	

	 01.07.2009.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	29.	April	2009	(BGBl.	I	S.	994)	hat	Abs.	9	aufgehoben.	Abs.	9	
lautete:	
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§	111	Daten	für	Auskunftsersuchen	der	Sicherheitsbehörden	
(1)	 Wer	 geschäftsmäßig	 Telekommunikationsdienste	 erbringt	 oder	 daran	 mitwirkt	 und	 dabei	

Rufnummern	 oder	 andere	 Anschlusskennungen	 vergibt	 oder	 Telekommunikationsanschlüsse	 für	
von	 anderen	 vergebene	 Rufnummern	 oder	 andere	 Anschlusskennungen	 bereitstellt,	 hat	 für	 die	
Auskunftsverfahren	nach	den	§§	112	und	113	
1.		die	Rufnummern	und	anderen	Anschlusskennungen,	
2.		den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anschlussinhabers,	
3.		bei	natürlichen	Personen	deren	Geburtsdatum,	
4.		bei	Festnetzanschlüssen	auch	die	Anschrift	des	Anschlusses,	
5.		 in	Fällen,	 in	denen	neben	einem	Mobilfunkanschluss	auch	ein	Mobilfunkendgerät	überlassen	
wird,	die	Gerätenummer	dieses	Gerätes	sowie	

6.		das	Datum	des	Vertragsbeginns	
vor	der	Freischaltung	zu	erheben	und	unverzüglich	zu	speichern,	auch	soweit	diese	Daten	 für	be-
triebliche	 Zwecke	 nicht	 erforderlich	 sind;	 das	 Datum	 des	 Vertragsendes	 ist	 bei	 Bekanntwerden	
ebenfalls	zu	speichern.	Satz	1	gilt	auch,	soweit	die	Daten	nicht	in	Teilnehmerverzeichnisse	(§	104)	
eingetragen	werden.	Bei	im	Voraus	bezahlten	Mobilfunkdiensten	ist	die	Richtigkeit	der	nach	Satz	1	
erhobenen	Daten	vor	der	Freischaltung	zu	überprüfen	durch	
1.		Vorlage	eines	Ausweises	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Personalausweisgesetzes,	
2.		Vorlage	eines	Passes	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Passgesetzes,	
3.		Vorlage	eines	sonstigen	gültigen	amtlichen	Ausweises,	der	ein	Lichtbild	des	Inhabers	enthält	
und	mit	dem	die	Pass-	und	Ausweispflicht	im	Inland	erfüllt	wird,	wozu	insbesondere	auch	ein	
nach	ausländerrechtlichen	Bestimmungen	anerkannter	oder	zugelassener	Pass,	Personalaus-
weis	oder	Pass-	oder	Ausweisersatz	zählt,	

4.		Vorlage	eines	Aufenthaltstitels,	
5.		Vorlage	eines	Ankunftsnachweises	nach	§	63a	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	einer	Beschei-
nigung	über	die	Aufenthaltsgestattung	nach	§	63	Absatz	1	des	Asylgesetzes,	

6.		Vorlage	einer	Bescheinigung	über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	nach	§	60a	Absatz	4	des	
Aufenthaltsgesetzes	oder	

7.		Vorlage	eines	Auszugs	aus	dem	Handels-	oder	Genossenschaftsregister	oder	einem	vergleich-
baren	 amtlichen	 Register	 oder	 Verzeichnis,	 der	 Gründungsdokumente	 oder	 gleichwertiger	
beweiskräftiger	Dokumente	oder	durch	Einsichtnahme	 in	diese	Register	 oder	Verzeichnisse	

																																																																																																																																																																																				
	 		 „(9)	 Die	 Bundesregierung	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustimmung	 des	 Deut-

schen	Bundestages	und	des	Bundesrates	Regelungen	über	die	den	Diensteanbietern	zu	gewährenden	
angemessenen	Entschädigungen	für	Leistungen	zu	treffen,	die	von	diesen	

1.		 bei	der	Ermöglichung	der	Überwachung	nach	den	§§	100a	und	100b	der	Strafprozessordnung,	
nach	§	2	Abs.	1,	§	5	oder	§	8	des	Artikel	10-Gesetzes,	nach	§	23a	des	Zollfahndungsdienstgesetzes	
oder	nach	entsprechenden	landesgesetzlichen	Vorschriften	und	

2.		 bei	der	Erteilung	von	Auskünften	nach	§	113	
	 erbracht	werden.	Die	Kosten	der	Vorhaltung	der	technischen	Einrichtungen,	die	für	die	Erbringung	der	

Leistungen	nach	Satz	1	erforderlich	sind,	sind	nicht	Gegenstand	dieser	Entschädigungsregelungen.“	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	114	lit.	b	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	 jeweils	 „Telekommunikationsdienste	 für	die	Öffentlichkeit“	 durch	 „öffentlich	 zugängliche	Tele-
kommunikationsdienste“	ersetzt.	

	 31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3346)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	5	„oder	nach	den	§§	6,	12	und	14	des	BND-Gesetzes“	nach	„und	8	des	Artikel	10-Gesetzes“	
und	„bei	Maßnahmen	nach	den	§§	5	und	8	des	Artikel	10-Gesetzes“	nach	„sowie“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	6	„	 ,	§	8	Absatz	1	Satz	1	des	BND-Gesetzes“	
nach	„Bundeskriminalamtgesetzes“	eingefügt.	

	 25.05.2018.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1354)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„§	20l	Abs.	5“	
durch	„§	51	Absatz	6“	ersetzt.	
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und	Abgleich	mit	den	darin	enthaltenen	Daten,	sofern	es	sich	bei	dem	Anschlussinhaber	um	
eine	juristische	Person	oder	Personengesellschaft	handelt,	

soweit	die	Daten	in	den	vorgelegten	Dokumenten	oder	eingesehenen	Registern	oder	Verzeichnissen	
enthalten	sind.	Die	Überprüfung	kann	auch	durch	andere	geeignete	Verfahren	erfolgen;	die	Bundes-
netzagentur	legt	nach	Anhörung	der	betroffenen	Kreise	durch	Verfügung	im	Amtsblatt	fest,	welche	
anderen	Verfahren	zur	Überprüfung	geeignet	sind,	wobei	jeweils	zum	Zwecke	der	Identifikation	vor	
Freischaltung	 der	 vertraglich	 vereinbarten	 Mobilfunkdienstleistung	 ein	 Dokument	 im	 Sinne	 des	
Satzes	3	genutzt	werden	muss.	Bei	der	Überprüfung	ist	die	Art	des	eingesetzten	Verfahrens	zu	spei-
chern;	bei	Überprüfung	mittels	eines	Dokumentes	im	Sinne	des	Satzes	3	Nummer	1	bis	6	sind	ferner	
Angaben	zu	Art,	Nummer	und	ausstellender	Stelle	zu	speichern.	Für	die	Identifizierung	anhand	ei-
nes	 elektronischen	 Identitätsnachweises	 nach	 §	 18	 des	 Personalausweisgesetzes	 oder	 nach	 §	 78	
Absatz	5	des	Aufenthaltsgesetzes	gilt	§	8	Absatz	2	Satz	4	des	Geldwäschegesetzes	entsprechend.	Für	
das	Auskunftsverfahren	nach	§	113	ist	die	Form	der	Datenspeicherung	freigestellt.	
(2)	Die	Verpflichtung	zur	unverzüglichen	Speicherung	nach	Absatz	1	Satz	1	gilt	hinsichtlich	der	

Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	entsprechend	für	denjenigen,	der	geschäftsmäßig	ei-
nen	öffentlich	zugänglichen	Dienst	der	elektronischen	Post	erbringt	und	dabei	Daten	nach	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	1	und	2	erhebt,	wobei	an	die	Stelle	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	die	
Kennungen	der	 elektronischen	Postfächer	und	 an	die	 Stelle	 des	Anschlussinhabers	nach	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	2	der	Inhaber	des	elektronischen	Postfachs	tritt.	
(3)	Wird	dem	Verpflichteten	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	2	eine	Änderung	bekannt,	hat	er	

die	Daten	unverzüglich	zu	berichtigen.	In	diesem	Zusammenhang	hat	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Ver-
pflichtete	bisher	noch	nicht	erhobene	Daten	zu	erheben	und	zu	speichern,	sofern	ihm	eine	Erhebung	
der	Daten	ohne	besonderen	Aufwand	möglich	ist.	
(4)	Bedient	sich	ein	Diensteanbieter	zur	Erhebung	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	

eines	Dritten,	bleibt	er	für	die	Erfüllung	der	Pflichten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	verantwort-
lich.	Werden	dem	Dritten	 im	Rahmen	des	üblichen	Geschäftsablaufes	Änderungen	der	Daten	nach	
Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	bekannt,	hat	er	diese	dem	Diensteanbieter	unverzüglich	zu	übermit-
teln.	
(5)	Die	Daten	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	mit	Ablauf	des	auf	die	Beendigung	des	Vertrags-

verhältnisses	folgenden	Kalenderjahres	zu	löschen.	
(6)	Eine	Entschädigung	für	die	Datenerhebung	und	-speicherung	wird	nicht	gewährt.154	

																																																								
154		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt	und	dabei	Ruf-

nummern	 vergibt	 oder	 Telekommunikationsanschlüsse	 für	 von	 anderen	 vergebene	Rufnummern	 be-
reitstellt,	hat	 für	die	Auskunftsverfahren	nach	den	§§	112	und	113	die	Rufnummern,	den	Namen	und	
die	Anschrift	des	Rufnummerninhabers,	das	Datum	des	Vertragsbeginns,	bei	natürlichen	Personen	de-
ren	 Geburtsdatum,	 sowie	 bei	 Festnetzanschlüssen	 auch	 die	 Anschrift	 des	 Anschlusses	 vor	 der	 Frei-
schaltung	zu	erheben	und	unverzüglich	zu	speichern,	auch	soweit	diese	Daten	für	betriebliche	Zwecke	
nicht	 erforderlich	 sind;	 das	Datum	des	 Vertragsendes	 ist	 bei	 Bekanntwerden	 ebenfalls	 zu	 speichern.	
Satz	1	gilt	auch,	soweit	die	Daten	nicht	in	Teilnehmerverzeichnisse	(§	104)	eingetragen	werden.	Wird	
dem	Verpflichteten	nach	Satz	1	eine	Änderung	bekannt,	hat	er	die	Daten	unverzüglich	zu	berichtigen;	in	
diesem	Zusammenhang	 hat	 er	 bisher	 noch	nicht	 erfasste	Daten	 nach	 Satz	 1	 nachträglich	 zu	 erheben	
und	 zu	 speichern,	 sofern	 ihm	eine	Erhebung	der	Daten	 ohne	besonderen	Aufwand	möglich	 ist.	Nach	
Ende	des	Vertragsverhältnisses	sind	die	Daten	mit	Ablauf	des	auf	die	Beendigung	folgenden	Kalender-
jahres	zu	löschen.	Eine	Entschädigung	für	die	Datenerhebung	und	-speicherung	wird	nicht	gewährt.	Für	
das	Auskunftsverfahren	nach	§	113	ist	die	Form	der	Datenspeicherung	freigestellt.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	Satz	3“	vor	„	eines“	und	„und	3	unter	
den	dort	genannten	Voraussetzungen“	vor	„zu	erheben“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„oder	Satz	3“	nach	„Satz	1“	eingefügt	und	„Satz	3“	
durch	„Satz	4“	ersetzt.	
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§	112	Automatisiertes	Auskunftsverfahren	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt,	hat	die	nach	§	111	Absatz	1	

Satz	1,	Absatz	2,	3	und	4	erhobenen	Daten	unverzüglich	in	Kundendateien	zu	speichern,	in	die	auch	
Rufnummern	und	Rufnummernkontingente,	die	zur	weiteren	Vermarktung	oder	sonstigen	Nutzung	
an	andere	Anbieter	von	Telekommunikationsdiensten	vergeben	werden,	sowie	bei	portierten	Ruf-
nummern	 die	 aktuelle	 Portierungskennung	 aufzunehmen	 sind.	 Der	 Verpflichtete	 kann	 auch	 eine	
andere	Stelle	nach	Maßgabe	des	§	11	des	Bundesdatenschutzgesetzes	beauftragen,	die	Kundenda-
teien	zu	führen.	Für	die	Berichtigung	und	Löschung	der	in	den	Kundendateien	gespeicherten	Daten	
gilt	§	111	Absatz	3	und	5	entsprechend.	In	Fällen	portierter	Rufnummern	sind	die	Rufnummer	und	
die	zugehörige	Portierungskennung	erst	nach	Ablauf	des	Jahres	zu	löschen,	das	dem	Zeitpunkt	folgt,	
zu	dem	die	Rufnummer	wieder	an	den	Netzbetreiber	zurückgegeben	wurde,	dem	sie	ursprünglich	
zugeteilt	worden	war.	Der	Verpflichtete	hat	zu	gewährleisten,	dass	

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	 9	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	26.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1818)	hat	 die	Vorschrift	 neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt	und	dabei	Ruf-

nummern	oder	andere	Anschlusskennungen	vergibt	oder	Telekommunikationsanschlüsse	 für	von	an-
deren	vergebene	Rufnummern	oder	andere	Anschlusskennungen	bereitstellt,	hat	für	die	Auskunftsver-
fahren	nach	den	§§	112	und	113	

1.		 die	Rufnummern	und	anderen	Anschlusskennungen,	
2.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anschlussinhabers,	
3.		 bei	natürlichen	Personen	deren	Geburtsdatum,	
4.		 bei	Festnetzanschlüssen	auch	die	Anschrift	des	Anschlusses,	
5.		 in	 Fällen,	 in	 denen	 neben	 einem	 Mobilfunkanschluss	 auch	 ein	 Mobilfunkendgerät	 überlassen	

wird,	die	Gerätenummer	dieses	Gerätes	sowie	
6.		 das	Datum	des	Vertragsbeginns	

	 vor	der	Freischaltung	zu	erheben	und	unverzüglich	zu	speichern,	auch	soweit	diese	Daten	für	betriebli-
che	Zwecke	nicht	erforderlich	sind;	das	Datum	des	Vertragsendes	ist	bei	Bekanntwerden	ebenfalls	zu	
speichern.	Satz	1	gilt	auch,	soweit	die	Daten	nicht	in	Teilnehmerverzeichnisse	(§	104)	eingetragen	wer-
den.	 Die	 Verpflichtung	 zur	 unverzüglichen	 Speicherung	 nach	 Satz	 1	 gilt	 hinsichtlich	 der	 Daten	 nach	
Satz	1	 Nr.	 1	 und	 2	 entsprechend	 für	 denjenigen,	 der	 geschäftsmäßig	 einen	 öffentlich	 zugänglichen	
Dienst	der	elektronischen	Post	erbringt	und	dabei	Daten	nach	Satz	1	Nr.	1	und	2	erhebt,	wobei	an	die	
Stelle	der	Daten	nach	Satz	1	Nr.	1	die	Kennungen	der	elektronischen	Postfächer	und	an	die	Stelle	des	
Anschlussinhabers	 nach	 Satz	 1	 Nr.	 2	 der	 Inhaber	 des	 elektronischen	 Postfachs	 tritt.	Wird	 dem	 Ver-
pflichteten	nach	Satz	1	oder	Satz	3	eine	Änderung	bekannt,	hat	er	die	Daten	unverzüglich	zu	berichti-
gen;	in	diesem	Zusammenhang	hat	der	nach	Satz	1	Verpflichtete	bisher	noch	nicht	erhobene	Daten	zu	
erheben	und	zu	speichern,	sofern	ihm	eine	Erhebung	der	Daten	ohne	besonderen	Aufwand	möglich	ist.	
Für	das	Auskunftsverfahren	nach	§	113	ist	die	Form	der	Datenspeicherung	freigestellt.	

	 		 (2)	Bedient	sich	der	Diensteanbieter	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	3	eines	Vertriebspartners,	hat	
der	Vertriebspartner	die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	3	unter	den	dort	genannten	Voraussetzungen	
zu	 erheben	 und	 diese	 sowie	 die	 nach	 §	 95	 erhobenen	 Daten	 unverzüglich	 dem	 Diensteanbieter	 zu	
übermitteln;	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	Satz	1	gilt	auch	für	Daten	über	Änderungen,	soweit	sie	
dem	Vertriebspartner	im	Rahmen	der	üblichen	Geschäftsabwicklung	zur	Kenntnis	gelangen.	

	 		 (3)	 Für	 Vertragsverhältnisse,	 die	 am	 Tage	 des	 Inkrafttretens	 dieser	 Vorschrift	 bereits	 bestehen,	
müssen	Daten	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	3	außer	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	4	nicht	
nachträglich	erhoben	werden.	

	 		 (4)	Die	Daten	sind	mit	Ablauf	des	auf	die	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	folgenden	Kalender-
jahres	zu	löschen.	

	 		 (5)	Eine	Entschädigung	für	die	Datenerhebung	und	-speicherung	wird	nicht	gewährt.“	
	 26.06.2017.—Artikel	22	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	 S.	1822)	hat	 in	Abs.	1	Satz	6	

„Absatz	1	Satz	6“	durch	„Absatz	2	Satz	4“	ersetzt.	
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1.		die	Bundesnetzagentur	jederzeit	Daten	aus	den	Kundendateien	automatisiert	im	Inland	abru-
fen	kann,	

2.		der	Abruf	von	Daten	unter	Verwendung	unvollständiger	Abfragedaten	oder	die	Suche	mittels	
einer	Ähnlichenfunktion	erfolgen	kann.	

Der	Verpflichtete	und	sein	Beauftragter	haben	durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	
sicherzustellen,	dass	ihnen	Abrufe	nicht	zur	Kenntnis	gelangen	können.	Die	Bundesnetzagentur	darf	
Daten	aus	den	Kundendateien	nur	abrufen,	soweit	die	Kenntnis	der	Daten	erforderlich	ist	
1.		 für	die	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	dem	Gesetz	ge-
gen	den	unlauteren	Wettbewerb,	

2.		 für	die	Erledigung	von	Auskunftsersuchen	der	in	Absatz	2	genannten	Stellen.	
Die	ersuchende	Stelle	prüft	unverzüglich,	 inwieweit	sie	die	als	Antwort	übermittelten	Daten	benö-
tigt,	nicht	benötigte	Daten	löscht	sie	unverzüglich;	dies	gilt	auch	für	die	Bundesnetzagentur	für	den	
Abruf	von	Daten	nach	Satz	7	Nummer	1.	
(2)	Auskünfte	aus	den	Kundendateien	nach	Absatz	1	werden	
1.		den	Gerichten	und	Strafverfolgungsbehörden,	
2.		den	Polizeivollzugsbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	für	Zwecke	der	Gefahrenabwehr,	
3.		dem	Zollkriminalamt	und	den	Zollfahndungsämtern	 für	Zwecke	eines	Strafverfahrens	sowie	
dem	 Zollkriminalamt	 zur	 Vorbereitung	 und	Durchführung	 von	Maßnahmen	 nach	 §	 23a	 des	
Zollfahndungsdienstgesetzes,	

4.		den	 Verfassungsschutzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder,	 dem	Militärischen	 Abschirm-
dienst,	dem	Bundesnachrichtendienst,	

5.		den	Notrufabfragestellen	nach	§	108	sowie	der	Abfragestelle	für	die	Rufnummer	124	124,	
6.		der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	sowie	
7.		den	Behörden	der	Zollverwaltung	für	die	in	§	2	Abs.	1	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes	genannten	Zwecke	über	zentrale	Abfragestellen	

nach	Absatz	4	 jederzeit	erteilt,	soweit	die	Auskünfte	zur	Erfüllung	 ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	er-
forderlich	sind	und	die	Ersuchen	an	die	Bundesnetzagentur	im	automatisierten	Verfahren	vorgelegt	
werden.	
(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	

dem	 Bundeskanzleramt,	 dem	 Bundesministerium	 des	 Innern,	 dem	 Bundesministerium	 der	 Justiz	
und	 für	 Verbraucherschutz,	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen,	 dem	 Bundesministerium	 für	
Verkehr	ind	digitale	Infrastruktur	sowie	dem	Bundesministerium	der	Verteidigung	eine	Rechtsver-
ordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	erlassen,	in	der	geregelt	werden	
1.		die	wesentlichen	Anforderungen	an	die	technischen	Verfahren	
a)		zur	Übermittlung	der	Ersuchen	an	die	Bundesnetzagentur,	
b)		zum	Abruf	der	Daten	durch	die	Bundesnetzagentur	von	den	Verpflichteten	einschließlich	
der	für	die	Abfrage	zu	verwendenden	Datenarten	und	

c)		zur	Übermittlung	der	Ergebnisse	des	Abrufs	von	der	Bundesnetzagentur	an	die	ersuchen-
den	Stellen,	

2.		die	zu	beachtenden	Sicherheitsanforderungen,	
3.		 für	Abrufe	mit	unvollständigen	Abfragedaten	und	für	die	Suche	mittels	einer	Ähnlichenfunkti-
on	
a)		die	Mindestanforderungen	an	den	Umfang	der	einzugebenden	Daten	zur	möglichst	genau-
en	Bestimmung	der	gesuchten	Person,	

b)		die	Zeichen,	die	in	der	Abfrage	verwendet	werden	dürfen,	
c)		Anforderungen	 an	 den	 Einsatz	 sprachwissenschaftlicher	 Verfahren,	 die	 gewährleisten,	
dass	 unterschiedliche	 Schreibweisen	 eines	 Personen-,	 Straßen-	 oder	 Ortsnamens	 sowie	
Abweichungen,	die	sich	aus	der	Vertauschung,	Auslassung	oder	Hinzufügung	von	Namens-
bestandteilen	ergeben,	in	die	Suche	und	das	Suchergebnis	einbezogen	werden,	

d)		die	zulässige	Menge	der	an	die	Bundesnetzagentur	zu	übermittelnden	Antwortdatensätze	
sowie	
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4.		wer	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	aus	Gründen	der	Verhältnismäßigkeit	keine	Kundenda-
teien	 für	das	 automatisierte	Auskunftsverfahren	vorhalten	muss;	 in	diesen	Fällen	gilt	 §	111	
Absatz	1	Satz	7	entsprechend.	

Im	 Übrigen	 können	 in	 der	 Verordnung	 auch	 Einschränkungen	 der	 Abfragemöglichkeit	 für	 die	 in	
Absatz	2	Nr.	5	bis	7	genannten	Stellen	auf	den	für	diese	Stellen	erforderlichen	Umfang	geregelt	wer-
den.	Die	technischen	Einzelheiten	des	automatisierten	Abrufverfahrens	gibt	die	Bundesnetzagentur	
in	einer	unter	Beteiligung	der	betroffenen	Verbände	und	der	berechtigten	Stellen	zu	erarbeitenden	
Technischen	Richtlinie	vor,	die	bei	Bedarf	an	den	Stand	der	Technik	anzupassen	und	von	der	Bun-
desnetzagentur	in	ihrem	Amtsblatt	bekannt	zu	machen	ist.	Der	Verpflichtete	nach	Absatz	1	und	die	
berechtigten	Stellen	haben	die	Anforderungen	der	Technischen	Richtlinie	spätestens	ein	Jahr	nach	
deren	 Bekanntmachung	 zu	 erfüllen.	 Nach	 dieser	 Richtlinie	 gestaltete	mängelfreie	 technische	 Ein-
richtungen	müssen	im	Falle	einer	Änderung	der	Richtlinie	spätestens	drei	Jahre	nach	deren	Inkraft-
treten	die	geänderten	Anforderungen	erfüllen.	
(4)	Auf	Ersuchen	der	in	Absatz	2	genannten	Stellen	hat	die	Bundesnetzagentur	die	entsprechen-

den	Datensätze	aus	den	Kundendateien	nach	Absatz	1	abzurufen	und	an	die	ersuchende	Stelle	 zu	
übermitteln.	 Sie	prüft	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	nur,	 soweit	hierzu	ein	besonderer	Anlass	
besteht.	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	tragen	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	7	Nummer	1	die	Bundesnetzagentur	und	
2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	7	Nummer	2	die	in	Absatz	2	genannten	Stellen.	

Die	 Bundesnetzagentur	 protokolliert	 für	 Zwecke	 der	 Datenschutzkontrolle	 durch	 die	 jeweils	 zu-
ständige	Stelle	bei	 jedem	Abruf	den	Zeitpunkt,	die	bei	der	Durchführung	des	Abrufs	verwendeten	
Daten,	die	abgerufenen	Daten,	ein	die	abrufende	Person	eindeutig	bezeichnendes	Datum	sowie	die	
ersuchende	 Stelle,	 deren	 Aktenzeichen	 und	 ein	 die	 ersuchende	 Person	 eindeutig	 bezeichnendes	
Datum.	Eine	Verwendung	der	Protokolldaten	für	andere	Zwecke	ist	unzulässig.	Die	Protokolldaten	
sind	nach	einem	Jahr	zu	löschen.	
(5)	 Der	 Verpflichtete	 nach	 Absatz	 1	 hat	 alle	 technischen	 Vorkehrungen	 in	 seinem	 Verantwor-

tungsbereich	auf	seine	Kosten	zu	treffen,	die	für	die	Erteilung	der	Auskünfte	nach	dieser	Vorschrift	
erforderlich	sind.	Dazu	gehören	auch	die	Anschaffung	der	zur	Sicherstellung	der	Vertraulichkeit	und	
des	Schutzes	vor	unberechtigten	Zugriffen	erforderlichen	Geräte,	die	Einrichtung	eines	geeigneten	
Telekommunikationsanschlusses	und	die	Teilnahme	an	dem	geschlossenen	Benutzersystem	sowie	
die	 laufende	 Bereitstellung	 dieser	 Vorkehrungen	 nach	Maßgaben	 der	 Rechtsverordnung	 und	 der	
Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	3.	Eine	Entschädigung	für	im	automatisierten	Verfahren	erteilte	
Auskünfte	wird	den	Verpflichteten	nicht	gewährt.155	

																																																								
155		 ÄNDERUNGEN	
	 18.03.2005.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	März	2005	(BGBl.	 I	S.	721)	hat	Nr.	7	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	7	lautete:	
„7.		den	 nach	 Landesrecht	 für	 die	 Verfolgung	 und	 Ahndung	 von	 Ordnungswidrigkeiten	 nach	 §	 4		

Abs.	3	des	Gesetzes	zur	Bekämpfung	der	Schwarzarbeit	zuständigen	Behörden	über	zentrale	Ab-
fragestellen“.	

	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 3		
Satz	1	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	

	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	5	
„Seenotrufnummer“	durch	„Rufnummer“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	1,	Abs.	2,	3	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a,	b	und	c,	
Satz	3	und	Abs.	4	Satz	1	und	4	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„Satz	1	und	3“	durch	„Satz	1,	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	die	
Berichtigung	der	Kundendateien	gilt	§	111	Abs.	1	Satz	3	und	4	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
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§	113	Manuelles	Auskunftsverfahren	
(1)	 Wer	 geschäftsmäßig	 Telekommunikationsdienste	 erbringt	 oder	 daran	 mitwirkt,	 darf	 nach	

Maßgabe	des	Absatzes	2	die	nach	den	§§	95	und	111	erhobenen	Daten	nach	Maßgabe	dieser	Vor-
schrift	zur	Erfüllung	von	Auskunftspflichten	gegenüber	den	in	Absatz	3	genannten	Stellen	verwen-
den.	Dies	gilt	auch	 für	Daten,	mittels	derer	der	Zugriff	auf	Endgeräte	oder	auf	Speichereinrichtun-
gen,	 die	 in	diesen	Endgeräten	oder	hiervon	 räumlich	 getrennt	 eingesetzt	werden,	 geschützt	wird.	
Die	in	eine	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	dürfen	auch	anhand	einer	zu	einem	bestimmten	Zeit-
punkt	 zugewiesenen	 Internetprotokoll-Adresse	 bestimmt	 werden;	 hierfür	 dürfen	 Verkehrsdaten	

																																																																																																																																																																																				
„3.	für	Abrufe	mit	unvollständigen	Abfragedaten	und	für	die	Suche	mittels	einer	Ähnlichenfunktion,	

für	 die	 die	 Vorgaben	 für	 die	 in	 die	 Suche	 einzubeziehenden	 Zeichenfolgen	 von	 den	 an	 der	
Rechtsverordnung	zu	beteiligenden	Ministerien	bereitgestellt	werden,	
a)		die	Mindestanforderungen	an	den	Umfang	der	einzugebenden	Daten	zur	möglichst	genauen	

Bestimmung	der	gesuchten	Person,	
b)		der	zulässige	Umfang	der	an	die	ersuchende	Stelle	zu	übermittelnden	Treffer	und	
c)		 die	Anforderungen	an	die	Löschung	der	nicht	benötigten	Daten.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Bundesnetz-
agentur	protokolliert	 für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	durch	die	 jeweils	 zuständige	Stelle	bei	 je-
dem	Abruf	den	Zeitpunkt,	die	bei	der	Durchführung	des	Abrufs	verwendeten	Daten,	die	abgerufenen	
Daten,	die	die	Daten	abrufende	Person	sowie	die	ersuchende	Stelle	und	deren	Aktenzeichen.“	

	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	in	Abs.	1	
Satz	4	Nr.	1	„für	Auskunftsersuchen	der	in	Absatz	2	genannten	Stellen“	nach	„Bundesnetzagentur“	ge-
strichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	5	bis	7	
ersetzt.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	„Die	ersuchende	Stelle	hat	unverzüglich	zu	prüfen,	inwieweit	sie	die	
Daten,	die	als	Antwort	geliefert	werden,	benötigt	und	nicht	benötigte	Daten	unverzüglich	zu	 löschen.	
Der	Verpflichtete	hat	durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	sicherzustellen,	dass	ihm	Ab-
rufe	nicht	zur	Kenntnis	gelangen	können.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	„sowie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	
Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	Buchstabe	d	den	Punkt	durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetz-
agentur“	ersetzt.	

	 01.04.2011.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	 I	 S.	506)	hat	Abs.	1		
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	6	„hat“	durch	„und	sein	Beauf-
tragter	haben“	und	„ihm“	durch	„ihnen“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	 lit.	a	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Satz	8	„Satz	6	Nr.	1“	durch	„Satz	7	
Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Verantwor-
tung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	tragen	die	in	Absatz	2	genannten	Stellen.“	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	94	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„§	39	des	
Außenwirtschaftsgesetzes“	durch	„§	23a	des	Zollfahndungsdienstgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	114	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Telekommunikationsdienste	für	die	Öf-
fentlichkeit“	durch	„öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	9	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Abs.	1	Satz	1,	3	und	4	und	Abs.	2“	durch	„Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2,	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Abs.	1	Satz	4	und	Abs.	4“	durch	„Ab-
satz	3	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	4	„Abs.	1	Satz	5“	durch	„Absatz	1	Satz	7“	
ersetzt.	

	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Technologie“	 durch	 „Energie“	 ersetzt	 sowie	 „und	 für	 Verbraucherschutz“	 nach	 „Justiz“	 und	 „	 ,	 dem	
Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur“	nach	„Finanzen“	eingefügt.	
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auch	automatisiert	ausgewertet	werden.	Für	die	Auskunftserteilung	nach	Satz	3	sind	sämtliche	un-
ternehmensinternen	Datenquellen	zu	berücksichtigen.	
(2)	Die	Auskunft	darf	nur	erteilt	werden,	soweit	eine	in	Absatz	3	genannte	Stelle	dies	in	Textform	

im	Einzelfall	zum	Zweck	der	Verfolgung	von	Straftaten	oder	Ordnungswidrigkeiten,	zur	Abwehr	von	
Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	oder	für	die	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufga-
ben	der	in	Absatz	3	Nummer	3	genannten	Stellen	unter	Angabe	einer	gesetzlichen	Bestimmung	ver-
langt,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	Absatz	1	in	Bezug	genommenen	Daten	erlaubt;	an	andere	öffent-
liche	und	nichtöffentliche	Stellen	dürfen	Daten	nach	Absatz	1	nicht	übermittelt	werden.	Bei	Gefahr	
im	Verzug	darf	die	Auskunft	auch	erteilt	werden,	wenn	das	Verlangen	in	anderer	Form	gestellt	wird.	
In	diesem	Fall	 ist	das	Verlangen	unverzüglich	nachträglich	 in	Textform	zu	bestätigen.	Die	Verant-
wortung	für	die	Zulässigkeit	des	Auskunftsverlangens	tragen	die	in	Absatz	3	genannten	Stellen.	
(3)	Stellen	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind	
1.		die	für	die	Verfolgung	von	Straftaten	oder	Ordnungswidrigkeiten	zuständigen	Behörden;		
2.		die	für	die	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	zuständigen	Be-
hörden;		

3.		die	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder,	der	Militärische	Abschirmdienst	
und	der	Bundesnachrichtendienst.	

(4)	Derjenige,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	hat	
die	zu	beauskunftenden	Daten	unverzüglich	und	vollständig	zu	übermitteln.	Über	das	Auskunftser-
suchen	und	die	Auskunftserteilung	haben	die	Verpflichteten	gegenüber	den	Betroffenen	sowie	Drit-
ten	Stillschweigen	zu	wahren.	
(5)	Wer	 geschäftsmäßig	 Telekommunikationsdienste	 erbringt	 oder	 daran	mitwirkt,	 hat	 die	 in	

seinem	Verantwortungsbereich	 für	die	Auskunftserteilung	 erforderlichen	Vorkehrungen	 auf	 seine	
Kosten	zu	treffen.	Wer	mehr	als	100	000	Kunden	hat,	hat	für	die	Entgegennahme	der	Auskunftsver-
langen	sowie	für	die	Erteilung	der	zugehörigen	Auskünfte	eine	gesicherte	elektronische	Schnittstel-
le	nach	Maßgabe	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	110	Absatz	3	bereitzuhalten,	durch	die	auch	die	
gegen	 die	 Kenntnisnahme	 der	 Daten	 durch	 Unbefugte	 gesicherte	 Übertragung	 gewährleistet	 ist.	
Dabei	 ist	 dafür	 Sorge	 zu	 tragen,	 dass	 jedes	Auskunftsverlangen	 durch	 eine	 verantwortliche	 Fach-
kraft	auf	Einhaltung	der	in	Absatz	2	genannten	formalen	Voraussetzungen	geprüft	und	die	weitere	
Bearbeitung	des	Verlangens	erst	nach	einem	positiven	Prüfergebnis	freigegeben	wird.156	

																																																								
156		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	2	Satz	2		

„§	17a	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	Sachverständigen“	durch	„§	23	
des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes“	ersetzt.	

	 01.07.2009.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	29.	April	2009	(BGBl.	I	S.	994)	hat	die	Sätze	2	bis	4	in	Abs.	2	
aufgehoben.	 Die	 Sätze	 2	 bis	 4	 lauteten:	 „Im	 Falle	 einer	 Auskunftserteilung	 wird	 dem	 Verpflichteten	
durch	die	ersuchende	Stelle	eine	Entschädigung	gewährt,	deren	Umfang	sich	abweichend	von	§	23	des	
Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	nach	der	Rechtsverordnung	nach	§	110	Abs.	9	bemisst.	
Satz	2	gilt	auch	in	den	Fällen,	in	denen	im	manuellen	Auskunftsverfahren	lediglich	Daten	erfragt	wer-
den,	die	der	Verpflichtete	auch	 für	den	Abruf	 im	automatisierten	Auskunftsverfahren	nach	§	112	be-
reithält.	Satz	2	gilt	nicht	 in	den	Fällen,	 in	denen	die	Auskunft	 im	automatisierten	Auskunftsverfahren	
nach	§	112	nicht	vollständig	oder	nicht	richtig	erteilt	wurde.“	

	 01.04.2011.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	506)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-
fügt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Abs.	1	Satz	2	ist	mit	Artikel	2	Abs.	1	in	Verbindung	mit	Artikel	1	Abs.	1	des	Grundgesetzes	unvereinbar.	

(Beschl.	v.	24.01.2012	–	1	BvR	1299/05	–,	BGBl.	I	S.	460)	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	 Juni	2013	 (BGBl.	 I	 S.	1602)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	hat	im	Einzel-

fall	 den	 zuständigen	 Stellen	 auf	 deren	 Verlangen	 unverzüglich	 Auskünfte	 über	 die	 nach	 den	 §§	 95		
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§	113a	Verpflichtete;	Entschädigung	
(1)	Die	Verpflichtungen	zur	Speicherung	von	Verkehrsdaten,	zur	Verwendung	der	Daten	und	zur	

Datensicherheit	nach	den	§§	113b	bis	113g	beziehen	sich	auf	Erbringer	öffentlich	zugänglicher	Te-
lekommunikationsdienste	 für	 Endnutzer.	 Wer	 öffentlich	 zugängliche	 Telekommunikationsdienste	
für	 Endnutzer	 erbringt,	 aber	 nicht	 alle	 der	 nach	Maßgabe	 der	 §§	 113b	 bis	 113g	 zu	 speichernden	
Daten	selbst	erzeugt	oder	verarbeitet,	hat	
1.		sicherzustellen,	 dass	die	nicht	 von	 ihm	 selbst	 bei	 der	Erbringung	 seines	Dienstes	 erzeugten	
oder	verarbeiteten	Daten	gemäß	§	113b	Absatz	1	gespeichert	werden,	und	

2.		der	Bundesnetzagentur	auf	deren	Verlangen	unverzüglich	mitzuteilen,	wer	diese	Daten	spei-
chert.	

(2)	Für	notwendige	Aufwendungen,	die	den	Verpflichteten	durch	die	Umsetzung	der	Vorgaben	
aus	den	§§	113b,	113d	bis	113g	entstehen,	 ist	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen,	soweit	
dies	 zur	Abwendung	oder	 zum	Ausgleich	unbilliger	Härten	geboten	erscheint.	 Für	die	Bemessung	
der	 Entschädigung	 sind	 die	 tatsächlich	 entstandenen	 Kosten	 maßgebend.	 Über	 Anträge	 auf	 Ent-
schädigung	entscheidet	die	Bundesnetzagentur.157	

																																																																																																																																																																																				
und	111	erhobenen	Daten	zu	erteilen,	soweit	dies	für	die	Verfolgung	von	Straftaten	oder	Ordnungswid-
rigkeiten,	zur	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	oder	für	die	Erfüllung	
der	 gesetzlichen	Aufgaben	der	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	und	der	 Länder,	 des	Bundes-
nachrichtendienstes	 oder	 des	Militärischen	Abschirmdienstes	 erforderlich	 ist.	 Auskünfte	 über	Daten,	
mittels	derer	der	Zugriff	auf	Endgeräte	oder	in	diesen	oder	im	Netz	eingesetzte	Speichereinrichtungen	
geschützt	wird,	 insbesondere	 PIN	 oder	 PUK,	 hat	 der	 nach	 Satz	 1	 Verpflichtete	 auf	 Grund	 eines	 Aus-
kunftsersuchens	nach	§	161	Abs.	1	Satz	1,	§	163	Abs.	1	der	Strafprozessordnung,	der	Datenerhebungs-
vorschriften	der	Polizeigesetze	des	Bundes	oder	der	Länder	zur	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentli-
che	 Sicherheit	 oder	 Ordnung,	 §	 8	 Abs.	 1	 des	 Bundesverfassungsschutzgesetzes,	 der	 entsprechenden	
Bestimmungen	der	Landesverfassungsschutzgesetze,	§	2	Abs.	1	des	BND-Gesetzes	oder	§	4	Abs.	1	des	
MAD-Gesetzes	zu	erteilen;	an	andere	öffentliche	oder	nicht	öffentliche	Stellen	dürfen	diese	Daten	nicht	
übermittelt	werden.	Ein	Zugriff	auf	Daten,	die	dem	Fernmeldegeheimnis	unterliegen,	ist	nur	unter	den	
Voraussetzungen	der	hierfür	einschlägigen	gesetzlichen	Vorschriften	zulässig.	Über	die	Auskunftsertei-
lung	 hat	 der	 Verpflichtete	 gegenüber	 seinen	 Kundinnen	 und	 Kunden	 sowie	 Dritten	 gegenüber	 Still-
schweigen	zu	wahren.	

	 		 (2)	Der	Verpflichtete	nach	Absatz	1	hat	die	in	seinem	Verantwortungsbereich	für	die	Auskunftser-
teilung	 erforderlichen	 Vorkehrungen	 auf	 seine	 Kosten	 zu	 treffen.	 Das	 Bundesamt	 für	 Verfassungs-
schutz,	 der	 Bundesnachrichtendienst	 und	 das	 Amt	 für	 den	 Militärischen	 Abschirmdienst	 haben	 für	
ihnen	erteilte	Auskünfte	eine	Entschädigung	zu	gewähren,	deren	Umfang	sich	nach	§	23	und	Anlage	3	
des	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsgesetzes	 bemisst;	 die	 Vorschriften	 über	 die	 Verjährung	 in		
§	 2	 Absatz	 1	 und	 4	 des	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsgesetzes	 finden	 entsprechend	Anwen-
dung.“	

157		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	113a	verstößt	 gegen	Artikel	 10	Abs.	 1	des	Grundgesetzes	und	 ist	 nichtig.	 (Urteil	 v.	 2.	März	2010	–		

1	BvR	256/08,	1	BvR	263/08,	1	BvR	586/08	–	BGBl.	I	S.	272)	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	113a	Speicherungspflichten	für	Daten	
	 		 (1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	für	Endnutzer	erbringt,	ist	verpflichtet,	

von	ihm	bei	der	Nutzung	seines	Dienstes	erzeugte	oder	verarbeitete	Verkehrsdaten	nach	Maßgabe	der	
Absätze	2	bis	5	sechs	Monate	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	zu	
speichern.	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	für	Endnutzer	erbringt,	ohne	selbst	
Verkehrsdaten	zu	erzeugen	oder	zu	verarbeiten,	hat	sicherzustellen,	dass	die	Daten	gemäß	Satz	1	ge-
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speichert	werden,	und	der	Bundesnetzagentur	auf	deren	Verlangen	mitzuteilen,	wer	diese	Daten	spei-
chert.	

	 		 (2)	Die	Anbieter	von	öffentlich	zugänglichen	Telefondiensten	speichern:	
1.		 die	Rufnummer	oder	andere	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Anschlusses	sowie	

im	Falle	von	Um-	oder	Weiterschaltungen	jedes	weiteren	beteiligten	Anschlusses,	
2.		 den	Beginn	und	das	Ende	der	Verbindung	nach	Datum	und	Uhrzeit	unter	Angabe	der	zugrunde	

liegenden	Zeitzone,	
3.		 in	 Fällen,	 in	 denen	 im	 Rahmen	 des	 Telefondienstes	 unterschiedliche	 Dienste	 genutzt	 werden	

können,	Angaben	zu	dem	genutzten	Dienst,	
4.		 im	Fall	mobiler	Telefondienste	ferner:	

a)		die	internationale	Kennung	für	mobile	Teilnehmer	für	den	anrufenden	und	den	angerufenen	
Anschluss,	

b)		die	internationale	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Endgerätes,	
c)		 die	Bezeichnung	der	durch	den	anrufenden	und	den	angerufenen	Anschluss	bei	Beginn	der	

Verbindung	genutzten	Funkzellen,	
d)		im	Fall	im	Voraus	bezahlter	anonymer	Dienste	auch	die	erste	Aktivierung	des	Dienstes	nach	

Datum,	Uhrzeit	und	Bezeichnung	der	Funkzelle,	
5.		 im	 Fall	 von	 Internet-Telefondiensten	 auch	 die	 Internetprotokoll-Adresse	 des	 anrufenden	 und	

des	angerufenen	Anschlusses.	
	 Satz	1	gilt	entsprechend	bei	der	Übermittlung	einer	Kurz-,	Multimedia-	oder	ähnlichen	Nachricht;	hier-

bei	sind	anstelle	der	Angaben	nach	Satz	1	Nr.	2	die	Zeitpunkte	der	Versendung	und	des	Empfangs	der	
Nachricht	zu	speichern.	

	 		 (3)	Die	Anbieter	von	Diensten	der	elektronischen	Post	speichern:	
1.		 bei	Versendung	einer	Nachricht	die	Kennung	des	elektronischen	Postfachs	und	die	Internetpro-

tokoll-Adresse	 des	 Absenders	 sowie	 die	 Kennung	 des	 elektronischen	 Postfachs	 jedes	 Empfän-
gers	der	Nachricht,	

2.		 bei	Eingang	einer	Nachricht	 in	 einem	elektronischen	Postfach	die	Kennung	des	elektronischen	
Postfachs	des	Absenders	und	des	Empfängers	der	Nachricht	sowie	die	Internetprotokoll-Adresse	
der	absendenden	Telekommunikationsanlage,	

3.		 bei	Zugriff	auf	das	elektronische	Postfach	dessen	Kennung	und	die	Internetprotokoll-Adresse	des	
Abrufenden,	

4.		 die	Zeitpunkte	der	in	den	Nummern	1	bis	3	genannten	Nutzungen	des	Dienstes	nach	Datum	und	
Uhrzeit	unter	Angabe	der	zugrunde	liegenden	Zeitzone.	

	 		 (4)	Die	Anbieter	von	Internetzugangsdiensten	speichern:	
1.		 die	dem	Teilnehmer	für	eine	Internetnutzung	zugewiesene	Internetprotokoll-Adresse,	
2.		 eine	eindeutige	Kennung	des	Anschlusses,	über	den	die	Internetnutzung	erfolgt,	
3.		 den	 Beginn	 und	 das	 Ende	 der	 Internetnutzung	 unter	 der	 zugewiesenen	 Internetprotokoll-

Adresse	nach	Datum	und	Uhrzeit	unter	Angabe	der	zugrunde	liegenden	Zeitzone.	
	 		 (5)	Soweit	Anbieter	von	Telefondiensten	die	in	dieser	Vorschrift	genannten	Verkehrsdaten	für	die	in	

§	96	Abs.	2	genannten	Zwecke	auch	dann	speichern	oder	protokollieren,	wenn	der	Anruf	unbeantwor-
tet	bleibt	oder	wegen	eines	Eingriffs	des	Netzwerkmanagements	erfolglos	 ist,	 sind	die	Verkehrsdaten	
auch	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	zu	speichern.	

	 		 (6)	Wer	 Telekommunikationsdienste	 erbringt	 und	 hierbei	 die	 nach	Maßgabe	 dieser	 Vorschrift	 zu	
speichernden	Angaben	verändert,	ist	zur	Speicherung	der	ursprünglichen	und	der	neuen	Angabe	sowie	
des	Zeitpunktes	der	Umschreibung	dieser	Angaben	nach	Datum	und	Uhrzeit	unter	Angabe	der	zugrun-
de	liegenden	Zeitzone	verpflichtet.	

	 		 (7)	Wer	ein	Mobilfunknetz	für	die	Öffentlichkeit	betreibt,	ist	verpflichtet,	zu	den	nach	Maßgabe	die-
ser	Vorschrift	gespeicherten	Bezeichnungen	der	Funkzellen	auch	Daten	vorzuhalten,	aus	denen	sich	die	
geografischen	Lagen	der	die	jeweilige	Funkzelle	versorgenden	Funkantennen	sowie	deren	Hauptstrahl-
richtungen	ergeben.	

	 		 (8)	 Der	 Inhalt	 der	 Kommunikation	 und	 Daten	 über	 aufgerufene	 Internetseiten	 dürfen	 auf	 Grund	
dieser	Vorschrift	nicht	gespeichert	werden.	

	 		 (9)	Die	Speicherung	der	Daten	nach	den	Absätzen	1	bis	7	hat	so	zu	erfolgen,	dass	Auskunftsersuchen	
der	berechtigten	Stellen	unverzüglich	beantwortet	werden	können.	
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§	113b	Pflichten	zur	Speicherung	von	Verkehrsdaten	
(1)	Die	in	§	113a	Absatz	1	Genannten	sind	verpflichtet,	Daten	wie	folgt	im	Inland	zu	speichern:	
1.		Daten	nach	den	Absätzen	2	und	3	für	zehn	Wochen,	
2.		Standortdaten	nach	Absatz	4	für	vier	Wochen.	
(2)	Die	Erbringer	öffentlich	zugänglicher	Telefondienste	speichern	
1.		die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Anschlusses	
sowie	bei	Um-	oder	Weiterschaltungen	jedes	weiteren	beteiligten	Anschlusses,	

2.		Datum	und	Uhrzeit	von	Beginn	und	Ende	der	Verbindung	unter	Angabe	der	zugrunde	liegen-
den	Zeitzone,	

3.		Angaben	 zu	 dem	 genutzten	 Dienst,	 wenn	 im	 Rahmen	 des	 Telefondienstes	 unterschiedliche	
Dienste	genutzt	werden	können,	

4.		 im	Fall	mobiler	Telefondienste	ferner	
a)		die	internationale	Kennung	mobiler	Teilnehmer	für	den	anrufenden	und	den	angerufenen	
Anschluss,	

b)		die	internationale	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Endgerätes,	
c)		Datum	 und	Uhrzeit	 der	 ersten	 Aktivierung	 des	 Dienstes	 unter	 Angabe	 der	 zugrunde	 lie-
genden	Zeitzone,	wenn	Dienste	im	Voraus	bezahlt	wurden,	

5.		 im	 Fall	 von	 Internet-Telefondiensten	 auch	 die	 Internetprotokoll-Adressen	 des	 anrufenden	
und	des	angerufenen	Anschlusses	und	zugewiesene	Benutzerkennungen.	

Satz	1	gilt	entsprechend	
1.		bei	der	Übermittlung	einer	Kurz-,	Multimedia-	oder	ähnlichen	Nachricht;	hierbei	treten	an	die	
Stelle	der	Angaben	nach	Satz	1	Nummer	2	die	Zeitpunkte	der	Versendung	und	des	Empfangs	
der	Nachricht;	

2.		 für	unbeantwortete	oder	wegen	eines	Eingriffs	des	Netzwerkmanagements	erfolglose	Anrufe,	
soweit	 der	 Erbringer	 öffentlich	 zugänglicher	 Telefondienste	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Ver-
kehrsdaten	für	die	in	§	96	Absatz	1	Satz	2	genannten	Zwecke	speichert	oder	protokolliert.	

(3)	Die	Erbringer	öffentlich	zugänglicher	Internetzugangsdienste	speichern	
1.		die	dem	Teilnehmer	für	eine	Internetnutzung	zugewiesene	Internetprotokoll-Adresse,	
2.		eine	 eindeutige	Kennung	des	Anschlusses,	 über	den	die	 Internetnutzung	 erfolgt,	 sowie	 eine	
zugewiesene	Benutzerkennung,	

3.		Datum	und	Uhrzeit	von	Beginn	und	Ende	der	Internetnutzung	unter	der	zugewiesenen	Inter-
netprotokoll-Adresse	unter	Angabe	der	zugrunde	liegenden	Zeitzone.	

(4)	Im	Fall	der	Nutzung	mobiler	Telefondienste	sind	die	Bezeichnungen	der	Funkzellen	zu	spei-
chern,	 die	 durch	 den	 anrufenden	 und	 den	 angerufenen	Anschluss	 bei	 Beginn	 der	 Verbindung	 ge-
nutzt	wurden.	Bei	öffentlich	zugänglichen	Internetzugangsdiensten	ist	im	Fall	der	mobilen	Nutzung	
die	Bezeichnung	der	bei	Beginn	der	Internetverbindung	genutzten	Funkzelle	zu	speichern.	Zusätz-
lich	sind	die	Daten	vorzuhalten,	aus	denen	sich	die	geografische	Lage	und	die	Hauptstrahlrichtungen	
der	die	jeweilige	Funkzelle	versorgenden	Funkantennen	ergeben.	
(5)	Der	Inhalt	der	Kommunikation,	Daten	über	aufgerufene	Internetseiten	und	Daten	von	Diens-

ten	der	elektronischen	Post	dürfen	auf	Grund	dieser	Vorschrift	nicht	gespeichert	werden.	

																																																																																																																																																																																				
	 		 (10)	Der	nach	dieser	Vorschrift	Verpflichtete	hat	betreffend	die	Qualität	und	den	Schutz	der	gespei-

cherten	Verkehrsdaten	die	 im	Bereich	der	Telekommunikation	erforderliche	Sorgfalt	zu	beachten.	 Im	
Rahmen	 dessen	 hat	 er	 durch	 technische	 und	 organisatorische	Maßnahmen	 sicherzustellen,	 dass	 der	
Zugang	zu	den	gespeicherten	Daten	ausschließlich	hierzu	von	 ihm	besonders	ermächtigten	Personen	
möglich	ist.	

	 		 (11)	Der	nach	dieser	Vorschrift	Verpflichtete	hat	die	allein	auf	Grund	dieser	Vorschrift	gespeicher-
ten	Daten	innerhalb	eines	Monats	nach	Ablauf	der	in	Absatz	1	genannten	Frist	zu	löschen	oder	die	Lö-
schung	sicherzustellen.“	
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(6)	Daten,	die	den	in	§	99	Absatz	2	genannten	Verbindungen	zugrunde	liegen,	dürfen	auf	Grund	
dieser	Vorschrift	nicht	gespeichert	werden.	Dies	gilt	entsprechend	für	Telefonverbindungen,	die	von	
den	in	§	99	Absatz	2	genannten	Stellen	ausgehen.	§	99	Absatz	2	Satz	2	bis	7	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Speicherung	der	Daten	hat	so	zu	erfolgen,	dass	Auskunftsersuchen	der	berechtigten	Stel-

len	unverzüglich	beantwortet	werden	können.	
(8)	Der	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichtete	hat	die	auf	Grund	des	Absatzes	1	gespeicherten	Daten	

unverzüglich,	spätestens	jedoch	binnen	einer	Woche	nach	Ablauf	der	Speicherfristen	nach	Absatz	1,	
irreversibel	zu	löschen	oder	die	irreversible	Löschung	sicherzustellen.158	
	
§	113c	Verwendung	der	Daten	
(1)	Die	auf	Grund	des	§	113b	gespeicherten	Daten	dürfen	
1.		an	eine	Strafverfolgungsbehörde	übermittelt	werden,	soweit	diese	die	Übermittlung	unter	Be-
rufung	auf	eine	gesetzliche	Bestimmung,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	§	113b	genannten	Daten	
zur	Verfolgung	besonders	schwerer	Straftaten	erlaubt,	verlangt;	

2.		an	eine	Gefahrenabwehrbehörde	der	Länder	übermittelt	werden,	soweit	diese	die	Übermitt-
lung	unter	Berufung	auf	eine	gesetzliche	Bestimmung,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	§	113b	ge-
nannten	Daten	zur	Abwehr	einer	konkreten	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	
oder	für	den	Bestand	des	Bundes	oder	eines	Landes	erlaubt,	verlangt;	

3.		durch	 den	 Erbringer	 öffentlich	 zugänglicher	 Telekommunikationsdienste	 für	 eine	 Auskunft	
nach	§	113	Absatz	1	Satz	3	verwendet	werden.	

(2)	Für	andere	Zwecke	als	die	 in	Absatz	1	genannten	dürfen	die	auf	Grund	des	§	113b	gespei-
cherten	Daten	von	den	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichteten	nicht	verwendet	werden.	
(3)	Die	Übermittlung	der	Daten	erfolgt	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	§	110	Absatz	2	

und	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	110	Absatz	3.	Die	Daten	sind	so	zu	kennzeichnen,	dass	er-
kennbar	ist,	dass	es	sich	um	Daten	handelt,	die	nach	§	113b	gespeichert	waren.	Nach	Übermittlung	
an	eine	andere	Stelle	ist	die	Kennzeichnung	durch	diese	aufrechtzuerhalten.159	
	
§	113d	Gewährleistung	der	Sicherheit	der	Daten	

																																																								
158		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	113b	verstößt	 gegen	Artikel	10	Abs.	 1	des	Grundgesetzes	und	 ist	nichtig.	 (Urteil	 v.	 2.	März	2010	–		

1	BvR	256/08,	1	BvR	263/08,	1	BvR	586/08	–	BGBl.	I		S.	272)	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	113b	Verwendung	der	nach	§	113a	gespeicherten	Daten	
	 		 Der	nach	§	113a	Verpflichtete	darf	die	allein	auf	Grund	der	Speicherungsverpflichtung	nach	§	113a	

gespeicherten	Daten	
1.		 zur	Verfolgung	von	Straftaten,	
2.		 zur	Abwehr	von	erheblichen	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	
3.		 zur	 Erfüllung	 der	 gesetzlichen	 Aufgaben	 der	 Verfassungsschutzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	

Länder,	des	Bundesnachrichtendienstes	und	des	Militärischen	Abschirmdienstes	
	 an	die	zuständigen	Stellen	auf	deren	Verlangen	übermitteln,	soweit	dies	in	den	jeweiligen	gesetzlichen	

Bestimmungen	unter	Bezugnahme	auf	§	113a	vorgesehen	und	die	Übermittlung	im	Einzelfall	angeord-
net	ist;	für	andere	Zwecke	mit	Ausnahme	einer	Auskunftserteilung	nach	§	113	darf	er	die	Daten	nicht	
verwenden.	§	113	Abs.	1	Satz	4	gilt	entsprechend.“	

159		 QUELLE	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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Der	 nach	 §	 113a	 Absatz	 1	 Verpflichtete	 hat	 sicherzustellen,	 dass	 die	 auf	 Grund	 der	 Speicher-
pflicht	nach	§	113b	Absatz	1	gespeicherten	Daten	durch	technische	und	organisatorische	Maßnah-
men	 nach	 dem	 Stand	 der	 Technik	 gegen	 unbefugte	 Kenntnisnahme	 und	 Verwendung	 geschützt	
werden.	Die	Maßnahmen	umfassen	insbesondere	
1.		den	Einsatz	eines	besonders	sicheren	Verschlüsselungsverfahrens,	
2.		die	Speicherung	in	gesonderten,	von	den	für	die	üblichen	betrieblichen	Aufgaben	getrennten	
Speichereinrichtungen,	

3.		die	Speicherung	mit	einem	hohen	Schutz	vor	dem	Zugriff	aus	dem	Internet	auf	vom	Internet	
entkoppelten	Datenverarbeitungssystemen,	

4.		die	Beschränkung	des	Zutritts	zu	den	Datenverarbeitungsanlagen	auf	Personen,	die	durch	den	
Verpflichteten	besonders	ermächtigt	sind,	und	

5.		die	notwendige	Mitwirkung	von	mindestens	zwei	Personen	beim	Zugriff	auf	die	Daten,	die	da-
zu	durch	den	Verpflichteten	besonders	ermächtigt	worden	sind.160	

	
§	113e	Protokollierung	
(1)	Der	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichtete	hat	sicherzustellen,	dass	für	Zwecke	der	Datenschutz-

kontrolle	 jeder	 Zugriff,	 insbesondere	 das	 Lesen,	 Kopieren,	 Ändern,	 Löschen	 und	 Sperren	 der	 auf	
Grund	der	Speicherpflicht	nach	§	113b	Absatz	1	gespeicherten	Daten	protokolliert	wird.	Zu	proto-
kollieren	sind	
1.		der	Zeitpunkt	des	Zugriffs,	
2.		die	auf	die	Daten	zugreifenden	Personen,	
3.		Zweck	und	Art	des	Zugriffs.	
(2)	Für	andere	Zwecke	als	die	der	Datenschutzkontrolle	dürfen	die	Protokolldaten	nicht	verwen-

det	werden.	
(3)	Der	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichtete	hat	sicherzustellen,	dass	die	Protokolldaten	nach	ei-

nem	Jahr	gelöscht	werden.161	
	
§	113f	Anforderungskatalog	
(1)	Bei	der	Umsetzung	der	Verpflichtungen	gemäß	den	§§	113b	bis	113e	ist	ein	besonders	hoher	

Standard	der	Datensicherheit	und	Datenqualität	zu	gewährleisten.	Die	Einhaltung	dieses	Standards	
wird	vermutet,	wenn	alle	Anforderungen	des	Katalogs	der	technischen	Vorkehrungen	und	sonstigen	
Maßnahmen	erfüllt	werden,	den	die	Bundesnetzagentur	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Si-
cherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 und	 der	 oder	 dem	 Bundesbeauftragten	 für	 den	 Datenschutz	
und	die	Informationsfreiheit	erstellt.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	überprüft	 fortlaufend	die	 im	Katalog	nach	Absatz	1	Satz	2	enthalte-

nen	Anforderungen;	hierbei	berücksichtigt	sie	den	Stand	der	Technik	und	der	Fachdiskussion.	Stellt	
die	Bundesnetzagentur	Änderungsbedarf	fest,	ist	der	Katalog	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	
Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	 für	den	Datenschutz	
und	die	Informationsfreiheit	unverzüglich	anzupassen.	
(3)	§	109	Absatz	6	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	§	109	Absatz	7	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	an	

die	 Stelle	der	Anforderungen	nach	§	109	Absatz	1	bis	3	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	 Satz	1,	
§	113b	Absatz	7	und	8,	§	113d	und	nach	§	113e	Absatz	1	und	3	treten.162	
																																																								
160		 QUELLE	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
161		 QUELLE	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
162		 QUELLE	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	113g	Sicherheitskonzept	
Der	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichtete	hat	in	das	Sicherheitskonzept	nach	§	109	Absatz	4	zusätz-

lich	aufzunehmen,	
1.		welche	Systeme	zur	Erfüllung	der	Verpflichtungen	aus	den	§§	113b	bis	113e	betrieben	wer-
den,	

2.		von	welchen	Gefährdungen	für	diese	Systeme	auszugehen	ist	und	
3.		welche	 technischen	 Vorkehrungen	 oder	 sonstigen	Maßnahmen	 getroffen	 oder	 geplant	 sind,	
um	 diesen	 Gefährdungen	 entgegenzuwirken	 und	 die	 Verpflichtungen	 aus	 den	 §§	 113b	
bis	113e	zu	erfüllen.	

Der	nach	§	113a	Absatz	1	Verpflichtete	hat	der	Bundesnetzagentur	das	Sicherheitskonzept	unver-
züglich	nach	dem	Beginn	der	 Speicherung	nach	 §	113b	und	unverzüglich	bei	 jeder	Änderung	des	
Konzepts	vorzulegen.	Bleibt	das	Sicherheitskonzept	unverändert,	hat	der	nach	§	113a	Absatz	1	Ver-
pflichtete	dies	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	im	Abstand	von	jeweils	zwei	Jahren	schriftlich	zu	
erklären.163	
	
§	114	Auskunftsersuchen	des	Bundesnachrichtendienstes	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	Übertragungswege	be-

treibt,	die	für	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	genutzt	werden,	hat	dem	Bundes-
ministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	auf	Anfrage	entgeltfrei	Auskünfte	über	die	Strukturen	
der	Telekommunikationsdienste	und	-netze	sowie	bevorstehende	Änderungen	zu	erteilen.	Einzelne	
Telekommunikationsvorgänge	und	Bestandsdaten	von	Teilnehmern	dürfen	nicht	Gegenstand	einer	
Auskunft	nach	dieser	Vorschrift	sein.	
(2)	Anfragen	nach	Absatz	1	 sind	nur	zulässig,	wenn	ein	entsprechendes	Ersuchen	des	Bundes-

nachrichtendienstes	 vorliegt	 und	 soweit	 die	 Auskunft	 zur	 Erfüllung	 der	 Aufgaben	 nach	 den	 §§	 5	
und	8	des	Artikel	10-Gesetzes	oder	den	§§	6,	12	und	14	des	BND-Gesetzes	erforderlich	ist.	Die	Ver-
wendung	 einer	 nach	 dieser	 Vorschrift	 erlangten	 Auskunft	 zu	 anderen	 Zwecken	 ist	 ausgeschlos-
sen.164	
	
§	115	Kontrolle	und	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Anordnungen	und	andere	Maßnahmen	treffen,	um	die	Einhal-

tung	der	Vorschriften	des	Teils	7	und	der	auf	Grund	dieses	Teils	ergangenen	Rechtsverordnungen	
sowie	der	jeweils	anzuwendenden	Technischen	Richtlinien	sicherzustellen.	Der	Verpflichtete	muss	
auf	Anforderung	der	Bundesnetzagentur	die	hierzu	erforderlichen	Auskünfte	erteilen.	Die	Bundes-
netzagentur	ist	zur	Überprüfung	der	Einhaltung	der	Verpflichtungen	befugt,	die	Geschäfts-	und	Be-
triebsräume	während	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	zu	betreten	und	zu	besichtigen.	
(2)	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 nach	 Maßgabe	 des	 Verwaltungsvollstreckungsgesetzes	

Zwangsgelder	wie	folgt	festsetzen:	
1.		bis	zu	500	000	Euro	zur	Durchsetzung	der	Verpflichtungen	nach	§	108	Abs.	1,	§	110	Abs.	1,	5	
oder	Abs.	6,	einer	Rechtsverordnung	nach	§	108	Absatz	3,	einer	Rechtsverordnung	nach	§	110	

																																																								
163		 QUELLE	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
164		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 1		

Satz	1	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	114	lit.	b	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

jeweils	„Telekommunikationsdienste	für	die	Öffentlichkeit“	durch	„öffentlich	zugängliche	Telekommu-
nikationsdienste“	ersetzt.	

	 31.12.2016.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3346)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„oder	den	§§	6,	12	und	14	des	BND-Gesetzes“	nach	„Artikel	10-Gesetzes“	eingefügt.	
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Abs.	 2,	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 112	 Abs.	 3	 Satz	 1,	 der	 Technischen	 Richtlinie	 nach	
§	108	Absatz	4,	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	110	Abs.	3	oder	der	Technischen	Richtlinie	
nach	§	112	Abs.	3	Satz	3,	

2.		bis	zu	100	000	Euro	zur	Durchsetzung	der	Verpflichtungen	nach	den	§§	109,	109a,	112	Ab-
satz	1,	3	Satz	4,	Absatz	5	Satz	1	und	2,	§	113	Absatz	5	Satz	2	und	3	oder	§	114	Absatz	1	und	

3.		bis	zu	20	000	Euro	zur	Durchsetzung	der	Verpflichtungen	nach	§	111	Absatz	1,	4	und	5	oder	
§	113	Absatz	4	und	5	Satz	1.	

Bei	wiederholten	Verstößen	gegen	§	111	Absatz	1	bis	5,	§	112	Abs.	1,	3	Satz	4,	Abs.	5	Satz	1	und	2	
oder	§	113	Absatz	4	und	5	Satz	1	kann	die	Tätigkeit	des	Verpflichteten	durch	Anordnung	der	Bun-
desnetzagentur	dahin	gehend	eingeschränkt	werden,	dass	der	Kundenstamm	bis	zur	Erfüllung	der	
sich	aus	diesen	Vorschriften	ergebenden	Verpflichtungen	außer	durch	Vertragsablauf	oder	Kündi-
gung	nicht	verändert	werden	darf.	
(3)	 Darüber	 hinaus	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 bei	 Nichterfüllung	 von	 Verpflichtungen	 des	

Teils	7	den	Betrieb	der	betreffenden	Telekommunikationsanlage	oder	das	geschäftsmäßige	Erbrin-
gen	des	betreffenden	Telekommunikationsdienstes	ganz	oder	 teilweise	untersagen,	wenn	mildere	
Eingriffe	zur	Durchsetzung	rechtmäßigen	Verhaltens	nicht	ausreichen.	
(4)	Soweit	für	die	geschäftsmäßige	Erbringung	von	Telekommunikationsdiensten	Daten	von	na-

türlichen	oder	juristischen	Personen	erhoben,	verarbeitet	oder	genutzt	werden,	tritt	bei	den	Unter-
nehmen	an	die	Stelle	der	Kontrolle	nach	§	38	des	Bundesdatenschutzgesetzes	eine	Kontrolle	durch	
den	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	entsprechend	den	§§	21	und	24	bis	26	Abs.	1	bis	4	des	
Bundesdatenschutzgesetzes.	 Der	 Bundesbeauftragte	 für	 den	 Datenschutz	 richtet	 seine	 Beanstan-
dungen	an	die	Bundesnetzagentur	und	übermittelt	dieser	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	weitere	
Ergebnisse	seiner	Kontrolle.	
(5)	Das	Fernmeldegeheimnis	des	Artikels	10	des	Grundgesetzes	wird	eingeschränkt,	soweit	dies	

die	Kontrollen	nach	Absatz	1	oder	4	erfordern.165	
	

Teil	8	
Bundesnetzagentur166	

																																																								
165		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	ABs.	1	Satz	1,	2	

und	3,	Abs.	2	Satz	1	und	2	und	Abs.	3	und	4	Satz	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetza-
gentur“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„oder	6“	durch	„oder	Abs.	6,	§	113a“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„Abs.	1	Satz	1	bis	4	und	Abs.	2“	
durch	„Abs.	1,	2	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Abs.	1	Satz	1	bis	4	und	Abs.	2“	durch	„Abs.	1,	
2	oder	Abs.	4“	ersetzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	95	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	1	 „§	108	Abs.	2“	durch	 „§	108	Absatz	3“	und	„§	108	Abs.	3“	durch	 „§	108	Absatz	4“	ersetzt	 sowie	
„§	113a,“	nach	„Abs.	6,“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	95	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„§§	109,	112	Abs.	1,	3	Satz	4,	Abs.	5	
Satz	1	und	2	oder	§	114	Abs.	1“	durch	„§§	109,	109a,	112	Absatz	1,	3	Satz	4,	Absatz	5	Satz	1	und	2	oder	
§	114	Absatz	1“	ersetzt.	

	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1602)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	2	„	,	§	113	Absatz	5	Satz	2	und	3“	nach	„und	2“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	und	Satz	2	jeweils	„Abs.	1	und	2“	durch	
„Absatz	4	und	5“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	9	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	3	„Abs.	1,	2	und	4“	durch	„Absatz	1,	4	und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Abs.	1,	2	oder	Abs.	4“	durch	„Absatz	1	bis	5“	
ersetzt.	
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Abschnitt	1	
Organisation	

	
§	116	Aufgaben	und	Befugnisse	
Die	Bundesnetzagentur	 für	Elektrizität,	Gas,	Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	nimmt	

die	 ihr	 nach	 diesem	Gesetz	 sowie	 nach	Artikel	 5	 der	 Verordnung	 (EU)	 2015/2120	 zugewiesenen	
Aufgaben	und	Befugnisse	wahr.167	
	
§	117	Veröffentlichung	von	Weisungen	
Soweit	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	das	Bundesministerium	für	Ver-

kehr	und	digitale	Infrastruktur	Weisungen	erteilt,	sind	diese	Weisungen	im	Bundesanzeiger	zu	ver-
öffentlichen.	Dies	gilt	nicht	für	solche	Aufgaben,	die	von	diesen	Bundesministerien	auf	Grund	dieses	
Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	 in	eigener	Zuständigkeit	wahrzunehmen	sind	und	mit	deren	Erfül-
lung	sie	die	Bundesnetzagentur	beauftragt	haben.168	

																																																																																																																																																																																				
166		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	die	Überschrift	

des	Teils	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Regulierungsbehörde“.	
167		 ÄNDERUNGEN	
	 13.07.2005.—Artikel	3	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	116	Sitz	und	Rechtsstellung	
	 		 (1)	 Die	 Regulierungsbehörde	 für	 Telekommunikation	 und	 Post	 nimmt	 die	 ihr	 nach	 diesem	 oder	

anderen	 Gesetzen	 zugewiesenen	 Aufgaben	 und	 Befugnisse	 wahr.	 Die	 Regulierungsbehörde	 ist	 eine	
Bundesoberbehörde	im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Arbeit	mit	Sitz	in	
Bonn.	

	 		 (2)	Die	Regulierungsbehörde	wird	von	einem	Präsidenten	oder	einer	Präsidentin	geleitet.	Der	Prä-
sident	oder	die	Präsidentin	vertritt	die	Regulierungsbehörde	gerichtlich	und	außergerichtlich	und	re-
gelt	die	Verteilung	und	den	Gang	ihrer	Geschäfte	durch	eine	Geschäftsordnung;	diese	bedarf	der	Bestä-
tigung	durch	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit.	§	132	Abs.	1	bleibt	unberührt.	

	 		 (3)	 Der	 Präsident	 oder	 die	 Präsidentin	 und	 die	 beiden	 Vizepräsidenten	 oder	 Vizepräsidentinnen	
werden	 jeweils	 auf	Vorschlag	des	Beirates	 von	der	Bundesregierung	benannt.	Erfolgt	 trotz	Aufforde-
rung	 der	Bundesregierung	 innerhalb	 von	 vier	Wochen	 kein	Vorschlag	 des	Beirates,	 erlischt	 das	Vor-
schlagsrecht.	Findet	ein	Vorschlag	des	Beirates	nicht	die	Zustimmung	der	Bundesregierung,	kann	der	
Beirat	 innerhalb	 von	vier	Wochen	erneut	 einen	Vorschlag	unterbreiten.	Das	Letztentscheidungsrecht	
der	Bundesregierung	bleibt	von	diesem	Verfahren	unberührt.	

	 		 (4)	Die	Ernennung	des	Präsidenten	oder	der	Präsidentin	und	der	beiden	Vizepräsidenten	oder	Vize-
präsidentinnen	erfolgt	durch	den	Bundespräsidenten.“	

	 24.02.2007.—Artikel	 2	 Nr.	 26	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Februar	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 106)	 hat	 „ist	 Regulie-
rungsbehörde	im	Sinne	dieses	Gesetzes	und“	nach	„Eisenbahnen“	gestrichen.	

	 04.07.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1963)	hat	„sowie	nach	Artikel	5	
der	Verordnung	(EU)	2015/2120“	nach	„Gesetz“	eingefügt.	

168		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 in	 der	

Überschrift	und	in	Satz	1	und	2	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Satz	2	„Regu-

lierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	117	Veröffentlichung	von	Weisungen	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und		

Technologie	
	 		 Soweit	das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Technologie	Weisungen	erteilt,	 sind	diese	Wei-

sungen	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.	Dies	gilt	nicht	für	solche	Aufgaben,	die	vom	Bundesmi-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	04.07.2017)	 151	

	
§	118169	
	
§	119170	
																																																																																																																																																																																				

nisterium	für	Wirtschaft	und	Technologie	auf	Grund	dieses	Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	 in	eigener	
Zuständigkeit	wahrzunehmen	sind	und	mit	deren	Erfüllung	es	die	Bundesnetzagentur	beauftragt	hat.“	

169		 AUFHEBUNG	
	 13.07.2005.—Artikel	3	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	118	Beirat	
	 		 (1)	Bei	der	Regulierungsbehörde	wird	ein	Beirat	gebildet.	Er	besteht	aus	 jeweils	neun	Mitgliedern	

des	Deutschen	Bundestages	und	neun	Vertretern	oder	Vertreterinnen	des	Bundesrates;	die	Vertreter	
oder	Vertreterinnen	des	Bundesrates	müssen	Mitglieder	 einer	 Landesregierung	 sein	 oder	 diese	 poli-
tisch	 vertreten.	 Die	 Mitglieder	 des	 Beirates	 und	 die	 stellvertretenden	Mitglieder	 werden	 jeweils	 auf	
Vorschlag	des	Deutschen	Bundestages	und	des	Bundesrates	von	der	Bundesregierung	ernannt.	

	 		 (2)	Die	vom	Deutschen	Bundestag	vorgeschlagenen	Mitglieder	werden	für	die	Dauer	der	Wahlperi-
ode	des	Deutschen	Bundestages	 in	den	Beirat	berufen.	Sie	bleiben	nach	Beendigung	der	Wahlperiode	
des	Deutschen	Bundestages	noch	so	lange	im	Amt,	bis	die	neuen	Mitglieder	ernannt	worden	sind.	Ihre	
Wiederberufung	 ist	zulässig.	Die	vom	Bundesrat	vorgeschlagenen	Vertreter	oder	Vertreterinnen	wer-
den	 für	 die	 Dauer	 von	 vier	 Jahren	 berufen;	 ihre	Wiederberufung	 ist	 zulässig.	 Sie	werden	 abberufen,	
wenn	der	Bundesrat	an	ihrer	Stelle	eine	andere	Person	vorschlägt.	

	 		 (3)	Die	Mitglieder	 können	 gegenüber	 dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Arbeit	 auf	 ihre	
Mitgliedschaft	 verzichten	 und	 ihr	 Amt	 niederlegen.	 Die	 Erklärung	 bedarf	 der	 Schriftform.	 Die	 vom	
Deutschen	 Bundestag	 vorgeschlagenen	Mitglieder	 verlieren	 ihre	Mitgliedschaft	 mit	 dem	Wegfall	 der	
Voraussetzungen	ihrer	Benennung.	

	 		 (4)	Scheidet	ein	Mitglied	aus,	so	ist	unverzüglich	an	seiner	Stelle	ein	neues	Mitglied	zu	berufen.	Bis	
zur	 Ernennung	 eines	 neuen	 Mitglieds	 und	 bei	 einer	 vorübergehenden	 Verhinderung	 des	 Mitglieds	
übernimmt	der	ernannte	Stellvertreter	die	Aufgaben.	Die	Absätze	1	bis	4	finden	auf	die	stellvertreten-
den	Mitglieder	entsprechende	Anwendung.“	

170		 AUFHEBUNG	
	 13.07.2005.—Artikel	3	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1970)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	119	Geschäftsordnung,	Vorsitz,	Sitzungen	des	Beirates	
	 		 (1)	Der	Beirat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	die	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	 für	

Wirtschaft	und	Arbeit	bedarf.	
	 		 (2)	Der	Beirat	wählt	nach	Maßgabe	seiner	Geschäftsordnung	aus	seiner	Mitte	ein	vorsitzendes	und	

ein	stellvertretendes	vorsitzendes	Mitglied.	Gewählt	 ist,	wer	die	Mehrheit	der	Stimmen	erreicht.	Wird	
im	 ersten	Wahlgang	 die	 erforderliche	Mehrheit	 nicht	 erreicht,	 entscheidet	 im	 zweiten	Wahlgang	 die	
Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen.	Bei	Stimmengleichheit	im	zweiten	Wahlgang	entscheidet	das	Los.	

	 		 (3)	Der	Beirat	ist	beschlussfähig,	wenn	jeweils	mehr	als	die	Hälfte	der	von	Bundesrat	und	vom	Deut-
schen	Bundestag	 benannten	Mitglieder	 anwesend	 ist.	Die	Beschlüsse	werden	mit	 einfacher	Mehrheit	
gefasst.	Bei	Stimmengleichheit	ist	ein	Antrag	abgelehnt.	

	 		 (4)	Hält	der	oder	die	Vorsitzende	die	mündliche	Beratung	einer	Vorlage	für	entbehrlich,	so	kann	die	
Zustimmung	oder	die	Stellungnahme	der	Mitglieder	im	Wege	der	schriftlichen	Umfrage	eingeholt	wer-
den.	Für	das	Zustandekommen	gilt	Absatz	3	entsprechend.	Die	Umfrage	soll	so	frühzeitig	erfolgen,	dass	
auf	Antrag	eines	Mitglieds	oder	der	Regulierungsbehörde	die	Angelegenheit	noch	rechtzeitig	 in	einer	
Sitzung	beraten	werden	kann.	

	 		 (5)	Der	Beirat	 soll	mindestens	 einmal	 im	Vierteljahr	 zu	 einer	 Sitzung	 zusammentreten.	 Sitzungen	
sind	anzuberaumen,	wenn	die	Regulierungsbehörde	oder	mindestens	drei	Mitglieder	die	Einberufung	
schriftlich	beantragen.	Der	oder	die	Vorsitzende	des	Beirates	kann	jederzeit	eine	Sitzung	anberaumen.	

	 		 (6)	Die	ordentlichen	Sitzungen	sind	nicht	öffentlich.	
	 		 (7)	Der	Präsident	oder	die	Präsidentin	der	Regulierungsbehörde	und	seine	oder	ihre	Beauftragten	

können	an	den	Sitzungen	teilnehmen.	Sie	müssen	jederzeit	gehört	werden.	Der	Beirat	kann	die	Anwe-
senheit	 des	 Präsidenten	 oder	 der	 Präsidentin	 der	 Regulierungsbehörde,	 im	 Verhinderungsfall	 einer	
stellvertretenden	Person,	verlangen.	
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§	120	Aufgaben	des	Beirates	
Der	Beirat	nach	§	5	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Kommunikati-

on,	Post	und	Eisenbahnen	hat	folgende	Aufgaben:	
1.		(weggefallen)	
2.		Der	Beirat	wirkt	mit	bei	den	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	 in	den	Fällen	des	§	61	
Absatz	3	Nummer	2	und	4	und	des	§	81.	

3.		Der	Beirat	 ist	berechtigt,	Maßnahmen	zur	Umsetzung	der	Regulierungsziele	und	zur	Sicher-
stellung	des	Universaldienstes	zu	beantragen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	verpflichtet,	den	An-
trag	innerhalb	von	sechs	Wochen	zu	bescheiden.	

4.		Der	Beirat	 ist	 gegenüber	der	Bundesnetzagentur	berechtigt,	Auskünfte	und	Stellungnahmen	
einzuholen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	gegenüber	dem	Beirat	auskunftspflichtig.	

5.		Der	Beirat	 berät	 die	 Bundesnetzagentur	 bei	 der	 Erstellung	 des	Vorhabenplanes	 nach	 §	 122	
Abs.	2,	insbesondere	auch	bei	den	grundsätzlichen	marktrelevanten	Entscheidungen.	

6.		Der	Beirat	ist	bei	der	Aufstellung	des	Frequenzplanes	nach	§	54	anzuhören.171	
	
§	121	Tätigkeitsbericht	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	legt	den	gesetzgebenden	Körperschaften	des	Bundes	gemeinsam	mit	

dem	Bericht	nach	Absatz	2	einen	Bericht	über	ihre	Tätigkeit	sowie	über	die	Lage	und	die	Entwick-
lung	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation	vor.	In	diesem	Bericht	ist	auch	zu	der	Frage	Stellung	zu	
nehmen,	ob	sich	eine	Änderung	der	Festlegung,	welche	Telekommunikationsdienste	als	Universal-
dienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 78	 gelten,	 empfiehlt.	 Ferner	 teilt	 die	 Bundesnetzagentur	 in	 dem	
Bericht	mit,	
1.		 in	welchem	Umfang	und	mit	welchen	Ergebnissen	sie	Sicherheitskonzepte	nach	§	113g	und	
deren	Einhaltung	überprüft	hat	und	

2.		ob	und	welche	Beanstandungen	und	weiteren	Ergebnisse	die	oder	der	Bundesbeauftragte	für	
den	 Datenschutz	 und	 die	 Informationsfreiheit	 an	 die	 Bundesnetzagentur	 übermittelt	 hat	
(§	115	Absatz	4	Satz	2).	

(2)	Die	Monopolkommission	erstellt	alle	zwei	Jahre	ein	Gutachten,	in	dem	sie	den	Stand	und	die	
absehbare	Entwicklung	des	Wettbewerbs	und	die	Frage,	ob	nachhaltig	wettbewerbsorientierte	Te-
lekommunikationsmärkte	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	bestehen,	beurteilt,	 die	Anwendung	
der	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 über	 die	 Regulierung	 und	Wettbewerbsaufsicht	würdigt	 und	 zu	
sonstigen	aktuellen	wettbewerbspolitischen	Fragen	Stellung	nimmt,	insbesondere	zu	der	Frage,	ob	
die	Regelung	in	§	21	Abs.	2	Nr.	3	im	Hinblick	auf	die	Wettbewerbsentwicklung	anzupassen	ist.	Das	
Gutachten	soll	bis	zum	30.	November	eines	Jahres	abgeschlossen	sein,	in	dem	kein	Hauptgutachten	
nach	§	44	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	vorgelegt	wird.	Die	Monopolkommissi-

																																																																																																																																																																																				
	 		 (8)	Die	Mitglieder	oder	die	sie	vertretenden	Personen	erhalten	Ersatz	von	Reisekosten	und	ein	an-

gemessenes	Sitzungsgeld,	das	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit	festsetzt.“	
171		 ÄNDERUNGEN	
	 13.07.2005.—Artikel	3	Abs.	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1970)	hat	„hat	folgen-

de	Zuständigkeiten“	durch	die	Wörter	„nach	§	5	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizi-
tät,	Gas,	Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	hat	folgende	Aufgaben“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Abs.	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Der	Beirat	macht	der	Bundesregierung	Vorschläge	 für	die	Besetzung	des	Präsidenten	oder	der	

Präsidentin	und	der	Vizepräsidenten	oder	Vizepräsidentinnen	der	Regulierungsbehörde.“	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Nr.	2,	3	Satz	2,	

Nr.	4	Satz	1	und	2	und	Nr.	5	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	96	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	 in	Nr.	2	„Abs.	4	

Nr.	2“	durch	„Absatz	3	Nummer	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	96	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	6	 „Frequenznutzungsplanes“	durch	 „Frequenzpla-

nes“	ersetzt.	
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on	kann	Einsicht	nehmen	in	die	bei	der	Bundesnetzagentur	geführten	Akten	einschließlich	der	Be-
triebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	soweit	dies	zur	ordnungsgemäßen	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	er-
forderlich	 ist.	 Für	 den	 vertraulichen	 Umgang	mit	 den	 Akten	 gilt	 §	 46	 Abs.	 3	 des	 Gesetzes	 gegen	
Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	
(3)	Die	Bundesregierung	nimmt	zu	dem	Bericht	gegenüber	den	gesetzgebenden	Körperschaften	

des	Bundes	in	angemessener	Frist	Stellung.172	
	
§	122	Jahresbericht	
(1)	Die		Bundesnetzagentue	veröffentlicht	einmal	jährlich	einen	Bericht	über	die	Entwicklung	des	

Telekommunikationsmarktes,	der	wesentliche	Marktdaten	einschließlich	der	Entwicklung	und	Hö-
he	der	Endnutzertarife	der	Dienste	nach	§	78	Absatz	2,	die	entweder	von	nach	den	§§	81	bis	87	ver-
pflichteten	Unternehmen	oder	auf	dem	Markt	erbracht	werden,	und	deren	Verhältnis	zu	den	natio-
nalen	Verbraucherpreisen	und	Einkommen,	sowie	Fragen	des	Verbraucherschutzes	enthält.	
(2)	In	den	Jahresbericht	ist	nach	öffentlicher	Anhörung	auch	ein	Vorhabenplan	aufzunehmen,	in	

dem	die	im	laufenden	Jahr	von	der	Bundesnetzagentur	zu	begutachtenden	grundsätzlichen	rechtli-
chen	und	ökonomischen	Fragestellungen	enthalten	sind.	Das	Ergebnis	 ist	 in	dem	darauf	folgenden	
Jahresbericht	zu	veröffentlichen.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	fortlaufend	ihre	Verwaltungsgrundsätze.173	

	
§	123	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	auf	nationaler	Ebene	
(1)	In	den	Fällen	der	§§	10,	11,	40,	41	und	§	62	Absatz	2	Nummer	3	entscheidet	die	Bundesnetza-

gentur	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundeskartellamt.	Trifft	die	Bundesnetzagentur	Entscheidungen	
nach	Teil	2	Abschnitt	2	bis	5	oder	§	77a	Absatz	1	und	2,	gibt	sie	dem	Bundeskartellamt	rechtzeitig	
vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gelegenheit	 zur	Stellungnahme.	Führt	das	Bundeskartellamt	 im	Be-
reich	der	Telekommunikation	Verfahren	nach	den	§§	19	und	20	Abs.	1	und	2	des	Gesetzes	gegen	
Wettbewerbsbeschränkungen,	 Artikel	 102	 des	 Vertrages	 über	 die	 Arbeitsweise	 der	 Europäischen	
Union	oder	nach	 §	 40	Abs.	 2	 des	Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	durch,	 gibt	 es	 der	
Bundesnetzagentur	rechtzeitig	vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Beide	
Behörden	 wirken	 auf	 eine	 einheitliche	 und	 den	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Gesetz	 gegen	 Wettbe-
werbsbeschränkungen	 wahrende	 Auslegung	 dieses	 Gesetzes,	 auch	 beim	 Erlass	 von	 Verwaltungs-
vorschriften,	 hin.	 Sie	 haben	 einander	 Beobachtungen	 und	 Feststellungen	 mitzuteilen,	 die	 für	 die	
Erfüllung	der	beiderseitigen	Aufgaben	von	Bedeutung	sein	können.	
(2)	 Die	 Bundesnetzagentur	 arbeitet	 mit	 den	 Landesmedienanstalten	 zusammen.	 Auf	 Anfrage	

übermittelt	sie	den	Landesmedienanstalten	Erkenntnisse,	die	für	die	Erfüllung	von	deren	Aufgaben	
erforderlich	sind.	Bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	und	Befugnisse	nach	Artikel	5	der	Verord-
nung	 (EU)	 2015/2120	 arbeitet	 die	 Bundesnetzagentur,	 soweit	 Belange	 des	 Rundfunks	 und	 ver-

																																																								
172		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagen-

tur“	ersetzt.	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
173		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1,	2	Satz	1	

und	Abs.	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	97	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	„einschließlich	

der	Entwicklung	und	Höhe	der	Endnutzertarife	der	Dienste	nach	§	78	Absatz	2,	die	entweder	von	nach	
den	§§	81	bis	87	verpflichteten	Unternehmen	oder	auf	dem	Markt	erbracht	werden,	und	deren	Verhält-
nis	zu	den	nationalen	Verbraucherpreisen	und	Einkommen,“	nach	„Marktdaten“	eingefügt.	
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gleichbarer	Telemedien	nach	§	2	Absatz	6	Satz	1	betroffen	sind,	mit	der	nach	dem	jeweiligen	Lan-
desrecht	zuständigen	Stelle	zusammen.174	
	
§	123a	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	auf	der	Ebene	der	Europäischen	Union	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	arbeitet	mit	den	nationalen	Regulierungsbehörden	anderer	Mitglied-

staaten,	der	Kommission	und	dem	GEREK	auf	transparente	Weise	zusammen,	um	eine	einheit-liche	
Anwendung	der	Bestimmungen	der	Richtlinie	2002/21/EG	und	der	Einzelrichtlinien	zu	gewährleis-
ten.	 Sie	 arbeitet	 insbesondere	mit	 der	Kommission	und	dem	GEREK	bei	 der	Ermittlung	der	Maß-
nahmen	zusammen,	die	zur	Bewältigung	bestimmter	Situationen	auf	dem	Markt	am	besten	geeignet	
sind.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	unterstützt	die	Ziele	des	GEREK	in	Bezug	auf	bessere	regulatorische	

Koordinierung	und	mehr	Kohärenz.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	trägt	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	weitestgehend	den	Emp-

fehlungen	Rechnung,	die	die	Kommission	nach	Artikel	19	Absatz	1	und	2	der	Richtlinie	2002/21/EG	
erlässt.	Beschließt	die	Bundesnetzagentur,	sich	nicht	an	eine	solche	Empfehlung	zu	halten,	so	 teilt	
sie	dies	der	Kommission	unter	Angabe	ihrer	Gründe	mit.175	
	
§	123b	Bereitstellung	von	Informationen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	der	Kommission	auf	deren	begründeten	Antrag	nach	Artikel	5	

Absatz	2	der	Richtlinie	2002/21/EG	hin	die	Informationen	zur	Verfügung,	die	die	Kommission	be-
nötigt,	 um	 ihre	 Aufgaben	 auf	 Grund	 des	 Vertrags	 über	 die	 Arbeitsweise	 der	 Europäischen	 Union	
wahrzunehmen.	Beziehen	sich	die	bereitgestellten	Informationen	auf	Informationen,	die	zuvor	von	
Unternehmen	auf	Anforderung	der	Bundesnetzagentur	bereitgestellt	wurden,	so	werden	die	Unter-
nehmen	hiervon	unterrichtet.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	ihr	übermittelte	Informationen	der	nationalen	Regulierungsbe-

hörde	eines	anderen	Mitgliedstaats	auf	deren	begründeten	Antrag	hin	zur	Verfügung	stellen,	soweit	
dies	 erforderlich	 ist,	 damit	 diese	 nationale	 Regulierungsbehörde	 ihre	 Verpflichtungen	 aus	 dem	
Recht	der	Europäischen	Union	erfüllen	kann.	

																																																								
174		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§§	10,	11	61	Abs.	3“	durch	„§§	9a,	10,	11,	61	Abs.	3“	ersetzt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 35	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	1,	 2	und	3	und	Abs.	 2	 Satz	1	 jeweils	 „Regulie-

rungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 01.04.2011.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	506)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„§§	9a,	

10,	11,	61	Abs.	3	und	§	62	Abs.	2	Nr.	3“	durch	„§§	10,	11,	61	Absatz	3	und	§	62	Absatz	2	Nummer	3“	er-
setzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	98	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden“.	

	 Artikel	1	Nr.	98	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„In	den	
Fällen	der	§§	10,	11,	61	Absatz	3	und	§	62	Absatz	2	Nummer	3	entscheidet	die	Bundesnetzagentur	im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundeskartellamt.“	

	 Artikel	1	Nr.	98	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	§	77a	Absatz	1	und	2“	nach	
„bis	5“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	98	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Artikel	82	des	EG-Vertrages“	durch	
„Artikel	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	98	 lit.	b	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	„	 ,	auch	beim	Erlass	von	Verwal-
tungsvorschriften,“	nach	„Gesetzes“	eingefügt.	

	 04.07.2017.—Artikel	1	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1963)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-
fügt.	

175		 QUELLE	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	99	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	Im	Rahmen	des	Informationsaustausches	nach	den	Absätzen	1	und	2	stellt	die	Bundesnetza-
gentur	 eine	 vertrauliche	 Behandlung	 aller	 Informationen	 sicher,	 die	 von	 der	 nationalen	 Regulie-
rungsbehörde	eines	anderen	Mitgliedstaats	oder	von	dem	Unternehmen,	das	die	Informationen	an	
die	Bundesnetzagentur	übermittelt	hat,	nach	den	Vorschriften	des	Rechts	der	Europäischen	Union	
und	den	einzelstaatlichen	Vorschriften	über	das	Geschäftsgeheimnis	als	vertraulich	angesehen	wer-
den.	
(4)	 Die	 Bundesnetzagentur	 kennzeichnet	 im	 Rahmen	 der	 Bereitstellung	 von	 Informationen	 an	

die	Kommission,	an	nationale	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten,	an	das	GEREK	und	an	
das	Büro	des	GEREK	vertrauliche	Informationen.	Sie	kann	bei	der	Kommission	beantragen,	dass	die	
Informationen,	 die	 sie	 der	 Kommission	 bereitstellt,	 Behörden	 anderer	 Mitgliedstaaten	 nicht	 zur	
Verfügung	gestellt	werden.	Der	Antrag	ist	zu	begründen.176	
	
§	124	Mediation	
Die	Bundesnetzagentur	kann	in	geeigneten	Fällen	zur	Beilegung	telekommunikationsrechtlicher	

Streitigkeiten	den	Parteien	einen	einvernehmlichen	Einigungsversuch	vor	einer	Gütestelle	(Media-
tionsverfahren)	vorschlagen.177	
	
§	125	Wissenschaftliche	Beratung	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Vorbereitung	ihrer	Entscheidungen	oder	zur	Begutachtung	

von	Fragen	der	Regulierung	wissenschaftliche	Kommissionen	einsetzen.	Ihre	Mitglieder	müssen	auf	
dem	Gebiet	von	Telekommunikation	oder	Post	über	besondere	volkswirtschaftliche,	betriebswirt-
schaftliche,	 sozialpolitische,	 technologische	 oder	 rechtliche	 Erfahrungen	 und	 über	 ausgewiesene	
wissenschaftliche	Kenntnisse	verfügen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	erhält	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	fortlaufend	wissenschaftliche	

Unterstützung.	Diese	betrifft	insbesondere	
1.		die	 regelmäßige	 Begutachtung	 der	 volkswirtschaftlichen,	 betriebswirtschaftlichen,	 rechtli-
chen	und	 sozialen	Entwicklung	der	Telekommunikation	und	des	Postwesens	 im	 Inland	und	
Ausland,	

2.		die	 Aufbereitung	 und	Weiterentwicklung	 der	wissenschaftlichen	 Grundlagen	 für	 die	 Gestal-
tung	des	Universaldienstes,	die	Regulierung	von	Anbietern	mit	beträchtlicher	Marktmacht,	die	
Regeln	über	den	offenen	Netzzugang	und	die	Zusammenschaltung	sowie	die	Nummerierung	
und	den	Kundenschutz.178	

	
Abschnitt	2	
Befugnisse	

	
§	126	Untersagung	
(1)	Stellt	die	Bundesnetzagentur	fest,	dass	ein	Unternehmen	seine	Verpflichtungen	nach	diesem	

Gesetz,	auf	Grund	dieses	Gesetzes,	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	oder	nach	der	Verord-
nung	(EU)	2015/2120	nicht	erfüllt,	fordert	sie	das	Unternehmen	zur	Stellungnahme	und	Abhilfe	auf.	
Sie	setzt	dem	Unternehmen	für	die	Abhilfe	eine	Frist.	

																																																								
176		 QUELLE	

10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	99	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

177		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	„Regulierungsbe-

hörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
178		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
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(2)	Kommt	das	Unternehmen	 innerhalb	der	 gesetzten	Frist	 seinen	Verpflichtungen	nicht	 nach,	
kann	die	Bundesnetzagentur	die	zur	Einhaltung	der	Verpflichtung	erforderlichen	Maßnahmen	an-
ordnen.	Hierbei	ist	dem	Unternehmen	eine	angemessene	Frist	zu	setzen,	um	den	Maßnahmen	ent-
sprechen	zu	können.	
(3)	Verletzt	das	Unternehmen	seine	Verpflichtungen	in	schwerer	oder	wiederholter	Weise	oder	

kommt	 es	 den	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 zur	 Abhilfe	 angeordneten	Maßnahmen	 nach	 Absatz	 2	
nicht	nach,	 so	kann	die	Bundesnetzagentur	 ihm	die	Tätigkeit	 als	Betreiber	von	Telekommunikati-
onsnetzen	oder	Anbieter	von	Telekommunikationsdiensten	untersagen.	
(4)	Wird	durch	die	Verletzung	von	Verpflichtungen	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	un-

mittelbar	und	erheblich	gefährdet	oder	führt	die	Pflichtverletzung	bei	anderen	Anbietern	oder	Nut-
zern	von	Telekommunikationsnetzen	und	-diensten	zu	erheblichen	wirtschaftlichen	oder	betriebli-
chen	Problemen,	kann	die	Bundesnetzagentur	 in	Abweichung	von	den	Verfahren	nach	den	Absät-
zen	1	bis	3	vorläufige	Maßnahmen	ergreifen.	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet,	nachdem	sie	dem	
betreffenden	 Unternehmen	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 innerhalb	 einer	 angemessenen	 Frist	
eingeräumt	hat,	ob	die	vorläufige	Maßnahme	bestätigt,	aufgehoben	oder	abgeändert	wird.	
(5)	Zur	Durchsetzung	der	Anordnungen	nach	Absatz	2	kann	nach	Maßgabe	des	Verwaltungsvoll-

streckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	bis	zu	500	000	Euro	festgesetzt	werden.	
(6)	Die	Absätze	1,	2,	4	und	5	gelten	für	die	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	von	Eigentümern	

und	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze,	die	keine	Unternehmen	sind,	entsprechend.179	
	
§	127	Auskunftsverlangen	
(1)	Unbeschadet	anderer	nationaler	oder	auf	unmittelbar	vollziehbarem	Recht	der	Europäischen	

Union	 beruhender	 Berichts-	 und	 Informationspflichten	 sind	 die	 Betreiber	 von	 öffentlichen	 Tele-
kommunikationsnetzen	und	die	Anbieter	von	öffentlich	zugänglichen	Telekommunikationsdiensten	
verpflichtet,	im	Rahmen	der	Rechte	und	Pflichten	aus	diesem	Gesetz	und	aus	der	Verordnung	(EU)	
2015/2120	der	Bundesnetzagentur	auf	Verlangen	Auskünfte	zu	erteilen,	die	für	den	Vollzug	dieses	
Gesetzes	 erforderlich	 sind.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 insbesondere	 Auskünfte	 verlangen,	 die	
erforderlich	sind	für	
1.		die	systematische	oder	einzelfallbezogene	Überprüfung	der	Verpflichtungen,	die	sich	aus	die-
sem	Gesetz	oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	ergeben,	

																																																								
179		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	Satz	1,	Abs.	3	und	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	er-
setzt.	

	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	oder	
auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes“	 durch	 „	 ,	 auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 oder	 nach	 der	 Verordnung	 (EG)		
Nr.	717/2007	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	Juni	2007	über	das	Roaming	in	öf-
fentlichen	Mobilfunknetzen	in	der	Gemeinschaft	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2002/	21/EG	(ABl.	EG	
Nr.	L	171	S.	32)“	ersetzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	100	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„des	
Europäischen	Parlaments	 und	des	Rates	 vom	27.	 Juni	 2007	über	das	Roaming	 in	 öffentlichen	Mobil-
funknetzen	 in	 der	 Gemeinschaft	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2002/	 21/EG	 (ABl.	 EG	 Nr.	 L	 171	
S.	32)“	nach	„Verordnung	(EG)	Nr.	717/2007“	gestrichen.	

	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	Abs.	6	einge-
fügt.	

	 04.07.2017.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1963)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	 Stellt	 die	 Bundesnetzagentur	 fest,	 dass	 ein	 Unternehmen	 seine	 Verpflichtungen	 nach	 diesem	
Gesetz,	auf	Grund	dieses	Gesetzes	oder	nach	der	Verordnung	(EG)	Nr.	717/2007	nicht	erfüllt,	 fordert	
sie	das	Unternehmen	zur	Stellungnahme	und	Abhilfe	auf.	Sie	setzt	dem	Unternehmen	für	die	Abhilfe	ei-
ne	Frist.“	
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2.		die	 einzelfallbezogene	Überprüfung	von	Verpflichtungen,	wenn	der	Bundesnetzagentur	 eine	
Beschwerde	 vorliegt	 oder	 sie	 aus	 anderen	Gründen	 eine	 Verletzung	 von	 Pflichten	 annimmt	
oder	sie	von	sich	aus	Ermittlungen	durchführt,	

2.		die	Veröffentlichung	von	Qualitäts-	und	Preisvergleichen	für	Dienste	zum	Nutzen	der	Endnut-
zer,	

3.		genau	angegebene	statistische	Zwecke,	
5.		ein	Marktdefinitions-	und	Marktanalyseverfahren	nach	den	§§	10	und	11,	
6.		Verfahren	auf	Erteilung	von	Nutzungsrechten	und	zur	Überprüfung	der	entsprechenden	An-
träge	sowie	

7.		die	Nutzung	von	Nummern.	
Auskünfte	nach	Satz	3	Nr.	1	bis	5	dürfen	nicht	vor	dem	Zugang	zum	Markt	oder	als	Bedingung	für	
den	Zugang	verlangt	werden.	
(2)	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	in	diesem	Gesetz	der	Bundesnetzagentur	übertragenen	Aufgaben	

erforderlich	ist,	kann	die	Bundesnetzagentur	von	den	nach	Absatz	1	in	der	Telekommunikation	täti-
gen	Unternehmen	
1.		Auskunft	 über	 ihre	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse,	 insbesondere	 über	 Umsatzzahlen,	 verlan-
gen,	

2.		 innerhalb	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	die	geschäftlichen	Unterlagen	einsehen	
und	prüfen.	

Die	Bundesnetzagentur	kann	von	den	nach	Absatz	1	 in	der	Telekommunikation	 tätigen	Unterneh-
men	insbesondere	Auskünfte	über	künftige	Netz-	und	Diensteentwicklungen	verlangen,	wenn	diese	
Entwicklungen	 sich	 auf	 Dienste	 auf	 Vorleistungsebene	 auswirken	 können,	 die	 die	 Unternehmen	
Wettbewerbern	zugänglich	machen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	ferner	von	Unternehmen	mit	be-
trächtlicher	 Marktmacht	 auf	 Vorleistungsmärkten	 verlangen,	 Rechnungslegungsdaten	 zu	 den	 mit	
diesen	Vorleistungsmärkten	verbundenen	Endnutzermärkten	vorzulegen.	
(2a)	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	erforderlich	ist,	die	der	Bundesnetzagentur	in	diesem	

Gesetz	übertragen	werden,	kann	die	Bundesnetzagentur	im	Streitfall	
1.		passive	Netzinfrastrukturen	öffentlicher	Versorgungsnetze	vor	Ort	untersuchen,	
2.		von	den	Eigentümern	und	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze	Auskünfte	über	künftige	
Entwicklungen	der	Netze	und	Dienste	verlangen,	soweit	sich	diese	Entwicklungen	auf	die	Mit-
nutzung	der	passiven	Netzinfrastrukturen	der	Eigentümer	und	Betreiber	öffentlicher	Versor-
gungsnetze	auswirken	können,	und	

3.		 in	den	Fällen	von	§	77a	Absatz	4,	§	77b	Absatz	4,	§	77c	Absatz	3,	§	77g	Absatz	2,	§	77h	Ab-
satz	4	 und	 §	 77i	 Absatz	 5	 Einsicht	 nehmen	 in	 die	 von	 den	 Betreibern	 öffentlicher	 Versor-
gungsnetze	erstellten	Sicherheitskonzepte,	sonstigen	Konzepte,	Nachweisdokumente	oder	 in	
Teile	davon.	

(3)	Die	Bundesnetzagentur	fordert	die	Auskünfte	nach	den	Absätzen	1,	2	und	2a	und	ordnet	die	
Prüfung	nach	Absatz	2	Nummer	2	und	2a	durch	schriftliche	Verfügung	an.	In	der	Verfügung	sind	die	
Rechtsgrundlagen,	der	Gegenstand	und	der	Zweck	des	Auskunftsverlangens	anzugeben.	Bei	einem	
Auskunftsverlangen	ist	eine	angemessene	Frist	zur	Erteilung	der	Auskunft	zu	bestimmen.	
(4)	Die	Inhaber	der	Unternehmen	oder	die	diese	vertretenden	Personen,	bei	juristischen	Perso-

nen,	Gesellschaften	oder	nicht	rechtsfähigen	Vereinen	die	nach	Gesetz	oder	Satzung	zur	Vertretung	
berufenen	Personen,	sind	verpflichtet,	die	verlangten	Auskünfte	nach	den	Absätzen	1,	2	und	2a	zu	
erteilen,	die	geschäftlichen	Unterlagen	vorzulegen	und	die	Prüfung	dieser	geschäftlichen	Unterlagen	
sowie	das	Betreten	von	Geschäftsräumen	und	-grundstücken	während	der	üblichen	Betriebs-	oder	
Geschäftszeiten	zu	dulden.	
(5)	Personen,	die	von	der	Bundesnetzagentur	mit	der	Vornahme	von	Prüfungen	beauftragt	wer-

den,	dürfen	die	Büro-	und	Geschäftsräume	der	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen	
während	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	betreten.	
(6)	Durchsuchungen	können	nur	auf	Anordnung	des	Amtsgerichts,	in	dessen	Bezirk	die	Durchsu-

chung	erfolgen	soll,	vorgenommen	werden.	Auf	die	Anfechtung	dieser	Anordnung	finden	die	§§	306	
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bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	entsprechende	Anwendung.	Bei	Gefahr	im	Verzug	kön-
nen	die	in	Absatz	5	bezeichneten	Personen	während	der	Geschäftszeit	die	erforderlichen	Durchsu-
chungen	ohne	richterliche	Anordnung	vornehmen.	An	Ort	und	Stelle	ist	eine	Niederschrift	über	die	
Durchsuchung	 und	 ihr	 wesentliches	 Ergebnis	 aufzunehmen,	 aus	 der	 sich,	 falls	 keine	 richterliche	
Anordnung	ergangen	ist,	auch	die	Tatsachen	ergeben,	die	zur	Annahme	einer	Gefahr	im	Verzug	ge-
führt	haben.	
(7)	Gegenstände	oder	geschäftliche	Unterlagen	können	im	erforderlichen	Umfang	in	Verwahrung	

genommen	werden	oder,	wenn	sie	nicht	freiwillig	herausgegeben	werden,	beschlagnahmt	werden.	
Auf	die	Beschlagnahme	findet	Absatz	6	entsprechende	Anwendung.	
(8)	Zur	Auskunft	nach	Absatz	4	Verpflichtete	können	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	

deren	Beantwortung	sie	selbst	oder	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozessordnung	bezeichnete	
Angehörige	der	Gefahr	 strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Gesetz	über	
Ordnungswidrigkeiten	 aussetzen	würde.	 Die	 durch	 Auskünfte	 oder	Maßnahmen	 nach	 den	 Absät-
zen	1	 und	2	 erlangten	Kenntnisse	 und	Unterlagen	dürfen	 für	 ein	Besteuerungsverfahren	 oder	 ein	
Bußgeldverfahren	wegen	einer	Steuerordnungswidrigkeit	oder	einer	Devisenzuwiderhandlung	so-
wie	 für	ein	Verfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einer	Devisenstraftat	nicht	verwendet	wer-
den;	die	§§	93,	97,	105	Abs.	1,	§	111	Abs.	5	in	Verbindung	mit	§	105	Abs.	1	sowie	§	116	Abs.	1	der	
Abgabenordnung	sind	insoweit	nicht	anzuwenden.	Satz	1	gilt	nicht	für	Verfahren	wegen	einer	Steu-
erstraftat	sowie	eines	damit	zusammenhängenden	Besteuerungsverfahrens,	wenn	an	deren	Durch-
führung	 ein	 zwingendes	 öffentliches	 Interesse	 besteht,	 oder	 bei	 vorsätzlich	 falschen	Angaben	der	
Auskunftspflichtigen	oder	der	für	sie	tätigen	Personen.	
(9)	Soweit	Prüfungen	einen	Verstoß	gegen	Auflagen,	Anordnungen	oder	Verfügungen	der	Bun-

desnetzagentur	 ergeben	 haben,	 hat	 das	 Unternehmen	 der	 Bundesnetzagentur	 die	 Aufwendungen	
für	diese	Prüfungen	einschließlich	ihrer	Auslagen	für	Sachverständige	zu	erstatten.	
(10)	 Zur	 Durchsetzung	 dieser	 Anordnungen	 kann	 nach	 Maßgabe	 des	 Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	bis	zu	500	000	Euro	festgesetzt	werden.180	

																																																								
180		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	2,	Abs.	2,	Abs.	2	Nr.	2,	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	5	und	9	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bun-
desnetzagentur“	ersetzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	101	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	
eingefügt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 114	 lit.	 a	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	 „Telekommunikationsdiensten	 für	 die	
Öffentlichkeit“	durch	„öffentlich	zugänglichen	Telekommunikationsdiensten“	ersetzt.	

	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	Satz	1	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Unbeschadet	anderer	nationaler	Berichts-	und	Informationspflichten	
sind	die	Betreiber	von	öffentlichen	Telekommunikationsnetzen	und	die	Anbieter	von	öffentlich	zugäng-
lichen	Telekommunikationsdiensten	verpflichtet,	im	Rahmen	der	Rechte	und	Pflichten	aus	diesem	Ge-
setz	der	Bundesnetzagentur	auf	Verlangen	Auskünfte	zu	erteilen,	die	 für	den	Vollzug	dieses	Gesetzes	
erforderlich	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Die	Bundes-

netzagentur	 fordert	die	Auskünfte	nach	den	Absätzen	1	und	2	und	ordnet	die	Prüfung	nach	Absatz	2	
Nr.	2	durch	schriftliche	Verfügung	an.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absätzen	1	und	2“	durch	„Absätzen	1,	2	und	2a“	
ersetzt.	

	 04.07.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1963)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ungeachtet	anderer	nationaler	Berichts-	und	Informationspflichten	sind	die	Be-
treiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze,	die	Anbieter	von	öffentlich	zugänglichen	Telekommuni-
kationsdiensten	 sowie	 die	 Eigentümer	 und	 Betreiber	 öffentlicher	 Versorgungsnetze	 verpflichtet,	 der	
Bundesnetzagentur	im	Rahmen	der	Rechte	und	Pflichten	aus	diesem	Gesetz	auf	Verlangen	Auskünfte	zu	
erteilen,	die	für	den	Vollzug	dieses	Gesetzes	erforderlich	sind.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	04.07.2017)	 159	

	
§	128	Ermittlungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	alle	Ermittlungen	 führen	und	alle	Beweise	erheben,	die	erfor-

derlich	sind.	
(2)	 Für	 den	 Beweis	 durch	 Augenschein,	 Zeugen	 und	 Sachverständige	 sind	 §	 372	 Abs.	 1,	 die	

§§	376,	377,	380	bis	387,	390,	395	bis	397,	398	Abs.	1	und	die	§§	401,	402,	404,	406	bis	409,	411	
bis	414	der	Zivilprozessordnung	entsprechend	anzuwenden;	Haft	darf	nicht	verhängt	werden.	Für	
die	Entscheidung	über	die	Beschwerde	ist	das	Oberlandesgericht	zuständig.	
(3)	Über	die	Aussagen	der	Zeuginnen	oder	Zeugen	soll	eine	Niederschrift	aufgenommen	werden,	

die	von	dem	ermittelnden	Mitglied	der	Bundesnetzagentur	und,	wenn	ein	Urkundsbeamter	zugezo-
gen	ist,	auch	von	diesem	zu	unterschreiben	ist.	Die	Niederschrift	soll	Ort	und	Tag	der	Verhandlung	
sowie	die	Namen	der	Mitwirkenden	und	Beteiligten	ersehen	lassen.	
(4)	Die	Niederschrift	ist	den	Zeuginnen	oder	Zeugen	zur	Genehmigung	vorzulesen	oder	zur	eige-

nen	Durchsicht	vorzulegen.	Die	erteilte	Genehmigung	ist	zu	vermerken	und	von	den	Betreffenden	zu	
unterschreiben.	Unterbleibt	die	Unterschrift,	so	ist	der	Grund	hierfür	anzugeben.	
(5)	Bei	der	Vernehmung	von	Sachverständigen	sind	die	Absätze	3	und	4	entsprechend	anzuwen-

den.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	kann	das	Amtsgericht	um	die	Beeidigung	von	Zeugen	ersuchen,	wenn	

sie	 die	 Beeidigung	 zur	 Herbeiführung	 einer	 wahrheitsgemäßen	 Aussage	 für	 notwendig	 erachtet.	
Über	die	Beeidigung	entscheidet	das	Gericht.181	
	
§	129	Beschlagnahme	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	 kann	Gegenstände,	 die	 als	Beweismittel	 für	die	Ermittlung	 von	Be-

deutung	sein	können,	beschlagnahmen.	Die	Beschlagnahme	ist	den	davon	Betroffenen	unverzüglich	
bekannt	zu	geben.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	hat	binnen	drei	Tagen	um	die	richterliche	Bestätigung	des	Amtsge-

richts,	 in	 dessen	 Bezirk	 die	 Beschlagnahme	 vorgenommen	 ist,	 nachzusuchen,	 wenn	 bei	 der	 Be-
schlagnahme	 weder	 die	 davon	 Betroffenen	 noch	 erwachsene	 Angehörige	 anwesend	 waren	 oder	
wenn	die	Betroffenen	und	im	Falle	ihrer	Abwesenheit	erwachsene	Angehörige	der	Betroffenen	ge-
gen	die	Beschlagnahme	ausdrücklich	Widerspruch	erhoben	haben.	
(3)	Die	Betroffenen	können	gegen	die	Beschlagnahme	jederzeit	um	die	richterliche	Entscheidung	

nachsuchen.	Hierüber	sind	sie	zu	belehren.	Über	den	Antrag	entscheidet	das	nach	Absatz	2	zustän-
dige	Gericht.	
(4)	Gegen	die	richterliche	Entscheidung	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Die	§§	306	bis	310	und	311a	

der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.182	
	
§	130	Vorläufige	Anordnungen	
Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 bis	 zur	 endgültigen	 Entscheidung	 vorläufige	 Anordnungen	 tref-

fen.183	
	
§	131	Abschluss	des	Verfahrens	

																																																								
181		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1,	3	Satz	1	

und	Abs.	6	Satz	1	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
182		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
183		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	„Regulierungsbe-

hörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
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(1)	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	sind	zu	begründen.	Sie	sind	mit	der	Begründung	und	
einer	Belehrung	über	das	zulässige	Rechtsmittel	den	Beteiligten	nach	den	Vorschriften	des	Verwal-
tungszustellungsgesetzes	zuzustellen.	Entscheidungen,	die	gegenüber	einem	Unternehmen	mit	Sitz	
außerhalb	des	Geltungsbereiches	dieses	Gesetzes	ergehen,	stellt	die	Bundesnetzagentur	denjenigen	
zu,	 die	das	Unternehmen	der	Bundesnetzagentur	 als	 Zustellungsbevollmächtigte	benannt	hat.	Hat	
das	Unternehmen	keine	Zustellungsbeauftragten	benannt,	so	stellt	die	Bundesnetzagentur	die	Ent-
scheidung	durch	Bekanntmachung	im	Bundesanzeiger	zu.	
(2)	 Soweit	 ein	Verfahren	nicht	mit	 einer	Entscheidung	abgeschlossen	wird,	die	den	Beteiligten	

nach	Absatz	1	Satz	2	bis	4	zugestellt	wird,	ist	seine	Beendigung	den	Beteiligten	schriftlich	mitzutei-
len.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Kosten	einer	Beweiserhebung	den	Beteiligten	nach	billigem	

Ermessen	auferlegen.184	
	

Abschnitt	3	
Verfahren	

	
Unterabschnitt	1	
Beschlusskammern	

	
§	132	Beschlusskammerentscheidungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	durch	Beschlusskammern	in	den	Fällen	des	Teils	2,	des	

§	55	Absatz	10,	der	§§	61	und	62	sowie	des	§	81.	Absatz	4	Satz	1	bleibt	unberührt.	Die	Entscheidung	
ergeht	durch	Verwaltungsakt.	Die	Beschlusskammern	werden	mit	Ausnahme	der	Absätze	2	und	4	
nach	Bestimmung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	im	Benehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	gebildet.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	durch	Beschlusskammern	als	nationale	Streitbeilegungs-

stelle	in	den	Fällen	des	§	77n.	Die	Entscheidung	ergeht	durch	Verwaltungsakt.	Nationale	Streitbeile-
gungsstellen	 werden	 nach	 Bestimmung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infra-
struktur	gebildet.	
(3)	 Die	 Beschlusskammern	 entscheiden	 in	 der	 Besetzung	 mit	 einem	 Vorsitzenden	 oder	 einer	

Vorsitzenden	 und	 zwei	 beisitzenden	Mitgliedern.	 Der	 oder	 die	 Vorsitzende	 und	 die	 beisitzenden	
Mitglieder	müssen	die	Befähigung	 für	 eine	Laufbahn	des	höheren	Dienstes	 erworben	haben.	Min-
destens	ein	Mitglied	der	Beschlusskammer	muss	die	Befähigung	zum	Richteramt	haben.	
(4)	In	den	Fällen	des	§	55	Absatz	10,	der	§§	61,	62	und	81	entscheidet	die	Beschlusskammer	in	

der	 Besetzung	mit	 dem	 Präsidenten	 als	 Vorsitzendem	 oder	 der	 Präsidentin	 als	 Vorsitzender	 und	
den	 beiden	 Vizepräsidenten	 oder	 Vizepräsidentinnen	 als	 beisitzende	 Mitglieder;	 Absatz	 2	 Satz	 2	
und	3	 findet	 insoweit	 keine	 Anwendung.	 Die	 Vertretung	 in	 Verhinderungsfällen	 wird	 in	 der	 Ge-
schäftsordnung	nach	§	3	Abs.	1	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Tele-
kommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	geregelt.	Die	Entscheidung	in	den	Fällen	des	§	61	Absatz	3	
Nummer	2	und	4	und	des	§	81	erfolgt	im	Benehmen	mit	dem	Beirat.	
(5)	Zur	Wahrung	einer	einheitlichen	Spruchpraxis	in	Fällen	vergleichbarer	oder	zusammenhän-

gender	Sachverhalte	und	zur	Sicherstellung	des	Konsistenzgebotes	nach	§	27	Abs.	2	sind	in	der	Ge-
schäftsordnung	der	Bundesnetzagentur	Verfahren	vorzusehen,	die	vor	Erlass	von	Entscheidungen	
umfassende	 Abstimmungs-,	 Auskunfts-	 und	 Informationspflichten	 der	 jeweiligen	 Beschlusskam-
mern	 und	 der	 Abteilungen	 vorsehen.	 Soweit	 Entscheidungen	 der	 Beschlusskammern	 nach	 den	
§§	19,	20,	21,	23,	24,	30,	39,	40,	41	Absatz	2	und	§	42	Abs.	4	 Satz	3	betroffen	 sind,	 ist	 in	der	Ge-

																																																								
184		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	3	

und	4	und	Abs.	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
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schäftsordnung	 sicherzustellen,	dass	Festlegungen	nach	den	§§	10	und	11	durch	die	Präsidenten-
kammer	erfolgen.185	
	
§	133	Sonstige	Streitigkeiten	zwischen	Unternehmen	
(1)	Ergeben	sich	im	Zusammenhang	mit	Verpflichtungen	aus	diesem	Gesetz	oder	auf	Grund	die-

ses	 Gesetzes	 Streitigkeiten	 zwischen	 Unternehmen,	 die	 öffentliche	 Telekommunikationsnetze	 be-
treiben	 oder	 öffentlich	 zugängliche	 Telekommunikationsdienste	 anbieten,	 oder	 zwischen	 diesen	
und	anderen	Unternehmen,	denen	Zugangs-	oder	Zusammenschaltungsverpflichtungen	aus	diesem	
Gesetz	oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	zugute	kommen,	trifft	die	Beschlusskammer,	soweit	dies	ge-
setzlich	nicht	anders	geregelt	 ist,	 auf	Antrag	einer	Partei	nach	Anhörung	der	Beteiligten	eine	ver-
bindliche	Entscheidung.	 Sie	 hat	 innerhalb	 einer	 Frist	 von	höchstens	 vier	Monaten,	 beginnend	mit	
der	Anrufung	durch	einen	der	an	dem	Streitfall	Beteiligten,	über	die	Streitigkeit	zu	entscheiden.	
(2)	Bei	einer	Streitigkeit	in	einem	unter	dieses	Gesetz	fallenden	Bereich	zwischen	Unternehmen	

in	 verschiedenen	 Mitgliedstaaten,	 die	 in	 die	 Zuständigkeit	 der	 nationalen	 Regulierungsbehörden	
von	mehr	als	einem	Mitgliedstaat	fällt,	kann	jede	Partei	die	Streitigkeit	der	betreffenden	nationalen	
Bundesnetzagentur	 vorlegen.	 Fällt	 die	 Streitigkeit	 in	 den	 Zuständigkeitsbereich	 der	 Bundesnetza-
gentur,	so	koordiniert	sie	ihre	Maßnahmen	mit	den	zuständigen	nationalen	Regulierungsbehörden	
der	anderen	betroffenen	Mitgliedstaaten.	Die	Beschlusskammer	trifft	 ihre	Entscheidung	im	Beneh-
men	mit	der	betreffenden	nationalen	Bundesnetzagentur	innerhalb	der	in	Absatz	1	genannten	Fris-
ten.	
(3)	Bei	Streitigkeiten	nach	Absatz	2	kann	die	Bundesnetzagentur	das	GEREK	beratend	hinzuzie-

hen,	um	die	Streitigkeit	im	Einklang	mit	den	in	§	2	genannten	Zielen	dauerhaft	beizulegen.	Sie	kann	
das	GEREK	um	eine	Stellungnahme	zu	der	Frage	ersuchen,	welche	Maßnahmen	zur	Streitbeilegung	
zu	 ergreifen	 sind.	Hat	 die	Bundesnetzagentur	 oder	die	 zuständige	nationale	Regulierungsbehörde	
eines	 anderen	betroffenen	Mitgliedstaats	 das	GEREK	um	eine	 Stellungnahme	 ersucht,	 so	 trifft	 die	
Beschlusskammer	 ihre	Entscheidung	nicht,	bevor	das	GEREK	seine	Stellungnahme	abgegeben	hat.	
§	130	bleibt	hiervon	unberührt.	

																																																								
185		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 1		

Satz	3	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	29	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	106)	hat	 in	Abs.	3		

Satz	2	„§	116	Abs.	2“	durch	„§	3	Abs.	1	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	
Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	2	„§§	18,	19,	20,	21,	24,	30,	39,	40	und	41		
Abs.	1“	durch	„§§	18,	19,	20,	21,	24,	30,	39,	40,	41	Abs.	1	oder	§	42	Abs.	4	Satz	3“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	4	Satz	1	jeweils	„Regulierungsbehörde“	
durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	102	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Abs.	9,	der	§§	61,	62	und	81“	durch	„Absatz	10,	der	§§	61,	62,	77a	Absatz	1	und	2	und	des	§	81“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	102	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Abs.	9“	durch	„Absatz	10“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	102	 lit.	 b	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 Satz	3	 „Abs.	4	Nr.	2“	durch	 „Absatz	3	

Nummer	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	102	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„§§	18,	19,	20,	21,	24,	30,	39,	40,	41	Abs.	1“	

durch	„§§	19,	20,	21,	23,	24,	30,	39,	40,	41	Absatz	2“	ersetzt.	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Die	 Bundesnetzagentur	 entscheidet	 durch	 Beschlusskammern	 in	 den	 Fällen	 des	 Teils	 2,	 des	

§	55	Absatz	10,	der	§§	61,	62a,	77a	Absatz	1	und	2	und	des	§	81;	Absatz	3	Satz	1	bleibt	unberührt.	Die	
Entscheidung	ergeht	durch	Verwaltungsakt.	Die	Beschlusskammern	werden	mit	Ausnahme	des	Absat-
zes	3	nach	Bestimmung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Technologie	gebildet.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	4	in	Abs.	3	bis	5	umnummeriert	und	Abs.	2	
eingefügt.	
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(4)	Die	§§	126	bis	132	und	134	bis	137	gelten	entsprechend.186	
	
§	134	Einleitung,	Beteiligte	
(1)	Die	Beschlusskammer	leitet	ein	Verfahren	von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	ein.	
(2)	An	dem	Verfahren	vor	der	Beschlusskammer	sind	beteiligt	
1.		der	Antragsteller,	
2.		die	Betreiber	von	öffentlichen	Telekommunikationsnetzen	und	die	Anbieter	von	öffentlich	zu-
gänglichen	Telekommunikationsdiensten,	gegen	die	sich	das	Verfahren	richtet,	

3.		die	Personen	und	Personenvereinigungen,	deren	Interessen	durch	die	Entscheidung	berührt	
werden	und	die	die	Bundesnetzagentur	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigeladen	hat.187	

	
§	134a	Verfahren	der	nationalen	Streitbeilegung	
(1)	Die	nationale	Streitbeilegungsstelle	leitet	ein	Verfahren	auf	Antrag	ein.	
(2)	An	Verfahren	vor	der	nationalen	Streitbeilegungsstelle	sind	beteiligt:	
1.		bei	einem	Verfahren	nach	§	77n	Absatz	1	bis	5	der	Antragsteller	und	die	Eigentümer	oder	Be-
treiber	öffentlicher	Versorgungsnetze,	gegen	die	sich	das	Verfahren	richtet,	

2.		bei	 einem	Verfahren	 nach	 §	 77n	Absatz	 6	 der	 Antragsteller	 und	 der	 Verfügungsberechtigte	
über	Netzinfrastrukturen	 in	 Gebäuden	 oder	 bis	 zum	 ersten	 Konzentrations-	 oder	 Verteiler-
punkt	eines	öffentlichen	Telekommunikationsnetzes,	gegen	den	sich	das	Verfahren	richtet,	

3.		die	Personen	und	Personenvereinigungen,	deren	Interessen	durch	die	Entscheidung	berührt	
werden	und	die	die	Bundesnetzagentur	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigeladen	hat,	

4.		bei	 einer	 Inanspruchnahme	 von	 Eisenbahninfrastrukturunternehmen	 die	 zuständige	 Eisen-
bahnaufsichtsbehörde.	

(3)	 Sind	 bei	 Streitigkeiten	 über	 das	 Vorliegen	 eines	 Ablehnungsgrundes	 nach	 §	 77b	 Absatz	 4	
Nummer	3,	§	77c	Absatz	3	Nummer	3,	§	77g	Absatz	2	Nummer	4,	§	77h	Absatz	4	Nummer	4	oder	
§	77i	Absatz	5	kritische	Infrastrukturen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	10	des	Gesetzes	über	das	Bundes-
amt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	betroffen,	 so	entscheidet	die	Bundesnetzagentur	 im	
Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik.188	
	

																																																								
186		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

und	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	103	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	 gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Ergeben	 sich	 im	 Zusammenhang	mit	 Verpflichtungen	 aus	 diesem	Gesetz	
oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	Streitigkeiten	zwischen	Unternehmen,	die	öffentliche	Telekommunika-
tionsnetze	 betreiben	 oder	 Telekommunikationsdienste	 für	 die	 Öffentlichkeit	 anbieten,	 trifft	 die	 Be-
schlusskammer,	soweit	dies	gesetzlich	nicht	anders	geregelt	ist,	auf	Antrag	einer	Partei	nach	Anhörung	
der	Beteiligten	eine	verbindliche	Entscheidung.“	

	 Artikel	1	Nr.	103	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Bundesnetzagentur	von	mindes-
tens	zwei	Mitgliedstaaten“	durch	„Regulierungsbehörden	von	mehr	als	einem	Mitgliedstaat“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	103	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	103	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	einge-

fügt.	
187		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	3	

„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	114	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	

„Telekommunikationsdiensten	für	die	Öffentlichkeit“	durch	„öffentlich	zugänglichen	Telekommunikati-
onsdiensten“	ersetzt.	

188		 QUELLE	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	135	Anhörung,	mündliche	Verhandlung	
(1)	Die	Beschlusskammer	hat	den	Beteiligten	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
(2)	 Den	 Personen,	 die	 von	 dem	 Verfahren	 berührte	Wirtschaftskreise	 vertreten,	 kann	 die	 Be-

schlusskammer	in	geeigneten	Fällen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	geben.	
(3)	Die	Beschlusskammer	entscheidet	auf	Grund	öffentlicher	mündlicher	Verhandlung;	mit	Ein-

verständnis	 der	 Beteiligten	 kann	 ohne	 mündliche	 Verhandlung	 entschieden	 werden.	 Auf	 Antrag	
eines	Beteiligten	oder	von	Amts	wegen	ist	für	die	Verhandlung	oder	für	einen	Teil	davon	die	Öffent-
lichkeit	 auszuschließen,	 wenn	 sie	 eine	 Gefährdung	 der	 öffentlichen	 Ordnung,	 insbesondere	 der	
Staatssicherheit,	oder	die	Gefährdung	eines	wichtigen	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisses	besor-
gen	lässt.	
	
§	136	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	
Unverzüglich	nach	der	Vorlage	von	Unterlagen	im	Rahmen	des	Beschlusskammerverfahrens	ha-

ben	alle	Beteiligten	diejenigen	Teile	zu	kennzeichnen,	die	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	ent-
halten.	In	diesem	Fall	müssen	sie	zusätzlich	eine	Fassung	vorlegen,	die	aus	ihrer	Sicht	ohne	Preisga-
be	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen	eingesehen	werden	kann.	Erfolgt	dies	nicht,	kann	die	
Beschlusskammer	 von	 ihrer	 Zustimmung	 zur	 Einsicht	 ausgehen,	 es	 sei	 denn,	 ihr	 sind	 besondere	
Umstände	 bekannt,	 die	 eine	 solche	Vermutung	nicht	 rechtfertigen.	Hält	 die	Beschlusskammer	die	
Kennzeichnung	der	Unterlagen	als	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	 für	unberechtigt,	 so	muss	
sie	vor	der	Entscheidung	über	die	Gewährung	von	Einsichtnahme	an	Dritte	die	vorlegenden	Perso-
nen	hören.	
	

Unterabschnitt	2	
Gerichtsverfahren	

	
§	137	Rechtsmittel	
(1)	Widerspruch	und	Klage	gegen	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	haben	keine	aufschie-

bende	Wirkung.	
(2)	Im	Falle	des	§	132	findet	ein	Vorverfahren	nicht	statt.	
(3)	Im	Falle	des	§	132	sind	die	Berufung	gegen	ein	Urteil	und	die	Beschwerde	nach	der	Verwal-

tungsgerichtsordnung	 oder	 nach	 dem	Gerichtsverfassungsgesetz	 gegen	 eine	 andere	 Entscheidung	
des	 Verwaltungsgerichts	 ausgeschlossen.	 Das	 gilt	 nicht	 für	 die	 Beschwerde	 gegen	 den	 Beschluss	
nach	§	138	Absatz	4,	die	Beschwerde	gegen	die	Nichtzulassung	der	Revision	nach	§	135	in	Verbin-
dung	mit	§	133	der	Verwaltungsgerichtsordnung	und	die	Beschwerde	gegen	Beschlüsse	über	den	
Rechtsweg	nach	§	17a	Abs.	2	und	3	des	Gerichtsverfassungsgesetzes.	Auf	die	Beschwerde	gegen	die	
Beschlüsse	 über	 den	Rechtsweg	 findet	 §	 17a	Abs.	 4	 Satz	 4	 bis	 6	 des	 Gerichtsverfassungsgesetzes	
entsprechende	Anwendung.189	
	
§	138	Vorlage-	und	Auskunftspflicht	der	Bundesnetzagentur	
(1)	Für	die	Vorlage	von	Urkunden	oder	Akten,	die	Übermittlung	elektronischer	Dokumente	oder	

die	Erteilung	von	Auskünften	(Vorlage	von	Unterlagen)	durch	die	Bundesnetzagentur	 ist	§	99	Ab-
satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	anstelle	des	Rechts	der	
obersten	Aufsichtsbehörde	nach	§	99	Absatz	1	Satz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung,	die	Vorlage	
zu	verweigern,	das	Recht	der	Bundesnetzagentur	tritt,	die	Unterlagen	als	geheimhaltungsbedürftig	
																																																								
189		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	„Regu-

lierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	104	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„nach	der	Verwaltungsgerichtsordnung	oder	nach	dem	Gerichtsverfassungsgesetz“	nach	„Beschwerde“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	104	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Abs.	3“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
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zu	kennzeichnen.	Das	Gericht	der	Hauptsache	unterrichtet	die	Beteiligten,	deren	Geheimhaltungsin-
teresse	 durch	 die	 Offenlegung	 der	 Unterlagen	 im	 Hauptsacheverfahren	 berührt	 werden	 könnte,	
darüber,	dass	die	Unterlagen	vorgelegt	worden	sind.	
(2)	 Das	 Gericht	 der	 Hauptsache	 entscheidet	 auf	 Antrag	 eines	 Beteiligten,	 der	 ein	 Geheimhal-

tungsinteresse	an	den	vorgelegten	Unterlagen	geltend	macht,	durch	Beschluss,	inwieweit	die	§§	100	
und	108	Absatz	1	Satz	2	sowie	Absatz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	auf	die	Entscheidung	 in	
der	Hauptsache	anzuwenden	sind.	Die	Beteiligtenrechte	nach	den	§§	100	und	108	Absatz	1	Satz	2	
sowie	Absatz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	sind	auszuschließen,	soweit	nach	Abwägung	aller	
Umstände	 das	 Geheimhaltungsinteresse	 das	 Interesse	 der	 Beteiligten	 auf	 rechtliches	 Gehör	 auch	
unter	Beachtung	des	Rechts	 auf	 effektiven	Rechtsschutz	 überwiegt.	 Insoweit	 dürfen	die	Entschei-
dungsgründe	 im	 Hauptsacheverfahren	 die	 Art	 und	 den	 Inhalt	 der	 geheim	 gehaltenen	 Unterlagen	
nicht	erkennen	lassen.	Die	Mitglieder	des	Gerichts	sind	zur	Geheimhaltung	verpflichtet.	
(3)	Der	Antrag	nach	Absatz	2	Satz	1	ist	innerhalb	eines	Monats	zu	stellen,	nachdem	das	Gericht	

die	 Beteiligten,	 deren	 Geheimhaltungsinteressen	 durch	 die	 Offenlegung	 der	 Unterlagen	 berührt	
werden	könnten,	über	die	Vorlage	der	Unterlagen	durch	die	Bundesnetzagentur	unterrichtet	hat.	In	
diesem	 Verfahren	 ist	 §	 100	 der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 nicht	 anzuwenden.	 Absatz	 2	 Satz	 3	
und	4	gilt	sinngemäß.	
(4)	Gegen	die	Entscheidung	nach	Absatz	2	Satz	1	ist	die	Beschwerde	zum	Bundesverwaltungsge-

richt	gegeben.	Über	die	Beschwerde	entscheidet	der	für	die	Hauptsache	zuständige	Revisionssenat.	
Absatz	2	Satz	3	und	4	und	Absatz	3	Satz	2	gelten	sinngemäß.190	
	
§	138a	Informationssystem	zu	eingelegten	Rechtsbehelfen	

																																																								
190		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	der	Überschrift	

und	in	Abs.	1	Satz	1	und	2,	Abs.	3	Satz	1	und	2	und	Abs.	4	Satz	1	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	
„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	105	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	 (BGBl.	 I	 S.	 958)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Für	die	Vorlage	 von	Urkunden	oder	Akten,	 die	Übermittlung	 elektronischer	Dokumente	oder	
die	Erteilung	von	Auskünften	(Vorlage	von	Unterlagen)	durch	die	Bundesnetzagentur	ist	§	99	Abs.	1	der	
Verwaltungsgerichtsordnung	anzuwenden.	An	die	Stelle	der	obersten	Aufsichtsbehörde	 tritt	die	Bun-
desnetzagentur.	

	 		 (2)	Auf	Antrag	eines	Beteiligten	entscheidet	das	Gericht	der	Hauptsache	durch	Beschluss	darüber,	
ob	die	Unterlagen	vorzulegen	sind	oder	nicht	vorgelegt	werden	dürfen.	Werden	durch	die	Vorlage	von	
Unterlagen	nach	Absatz	1	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	betroffen,	verpflichtet	das	Gericht	die	
Behörde	zur	Vorlage,	soweit	es	für	die	Entscheidung	darauf	ankommt,	andere	Möglichkeiten	der	Sach-
aufklärung	nicht	bestehen	und	nach	Abwägung	aller	Umstände	des	Einzelfalls	das	Interesse	an	der	Vor-
lage	der	Unterlagen	das	Interesse	des	Betroffenen	an	der	Geheimhaltung	überwiegt.	

	 		 (3)	Der	Antrag	ist	innerhalb	eines	Monats	zu	stellen,	nachdem	das	Gericht	den	Beteiligten	die	Ent-
scheidung	der	Bundesnetzagentur	über	die	Vorlage	der	Unterlagen	bekannt	gegeben	hat.	Die	Bundes-
netzagentur	hat	die	Unterlagen	auf	Aufforderung	des	Gerichts	 vorzulegen;	 §	100	der	Verwaltungsge-
richtsordnung	findet	keine	Anwendung.	Die	Mitglieder	des	Gerichts	sind	zur	Geheimhaltung	verpflich-
tet;	die	Entscheidungsgründe	dürfen	Art	und	Inhalt	der	geheim	gehaltenen	Unterlagen	nicht	erkennen	
lassen.	Gegen	eine	Entscheidung	des	Gerichts,	wonach	die	Unterlagen	vorzulegen	sind	oder	vorgelegt	
werden	dürfen,	ist	die	Beschwerde	zum	Bundesverwaltungsgericht	gegeben.	Über	die	Beschwerde	ent-
scheidet	 der	 für	 die	Hauptsache	 zuständige	Revisionssenat.	 Für	 das	 Beschwerdeverfahren	 gelten	 die	
Sätze	2	und	3	sinngemäß.	

	 		 (4)	Sind	nach	der	unanfechtbaren	Entscheidung	des	Gerichts	Unterlagen	nicht	vorzulegen	oder	dür-
fen	sie	nicht	vorgelegt	werden,	reicht	das	Gericht,	im	Beschwerdeverfahren	das	Beschwerdegericht,	die	
ihm	nach	Absatz	3	Satz	2	vorgelegten	Unterlagen	umgehend	an	die	Bundesnetzagentur	zurück.	Der	In-
halt	dieser	Unterlagen	darf	der	gerichtlichen	Entscheidung	nicht	zugrunde	gelegt	werden,	es	sei	denn,	
alle	Beteiligten	haben	ihr	Einverständnis	erteilt.“	
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Die	Bundesnetzagentur	erhebt	zu	den	gegen	ihre	Entscheidungen	eingelegten	Rechtsbehelfen	die	
folgenden	Informationen:	
1.		die	Anzahl	und	den	allgemeinen	Inhalt	der	eingelegten	Rechtsbehelfe,	
2.		die	Dauer	der	Verfahren	und	
3.		die	Anzahl	der	Entscheidungen	im	vorläufigen	Rechtsschutz.	

Sie	stellt	diese	Informationen	der	Kommission	und	dem	GEREK	auf	deren	begründete	Anfrage	zur	
Verfügung.191	
	
§	139	Beteiligung	der	Bundesnetzagentur	bei	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten	
Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	Gesetz	ergeben,	gilt	§	90	Abs.	1	und	2	

des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	In	diesen	Fällen	treten	an	die	Stelle	
des	Bundeskartellamtes	und	seines	Präsidenten	oder	seiner	Präsidentin	die	Bundesnetzagentur	und	
ihr	Präsident	oder	ihre	Präsidentin.192	
	

Unterabschnitt	3	
Internationale	Aufgaben	

	
§	140	Internationale	Aufgaben	
(1)	Im	Bereich	der	europäischen	und	internationalen	Telekommunikationspolitik,	insbesondere	

bei	der	Mitarbeit	 in	 europäischen	und	 internationalen	 Institutionen	und	Organisationen,	wird	die	
Bundesnetzagentur	 im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	des	Bun-
desministeriums	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 tätig.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	Aufgaben,	 die	 die	
Bundesnetzagentur	auf	Grund	dieses	Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	sowie	auf	Grund	von	Verord-
nungen	der	Europäischen	Union	in	eigener	Zuständigkeit	wahrnimmt.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	unterrichtet	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	

das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	vorab	über	die	wesentlichen	Inhalte	
geplanter	 Sitzungen	 in	 europäischen	 und	 internationalen	 Gremien.	 Sie	 fasst	 die	wesentlichen	 Er-
gebnisse	und	Schlussfolgerungen	der	Sitzungen	zusammen	und	übermittelt	sie	unverzüglich	an	das	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digita-
le	 Infrastruktur.	Bei	Aufgaben,	die	die	Bundesnetzagentur	nach	Absatz	1	Satz	2	 in	eigener	Zustän-
digkeit	wahrnimmt,	finden	die	Sätze	1	und	2	keine	Anwendung,	soweit	zwingende	Vorschriften	die	
vertrauliche	Behandlung	von	Informationen	fordern.193	
	
																																																								
191		 QUELLE	

10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	106	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

192		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	der	Überschrift	

und	in	Satz	2	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
193		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	273	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	Satz	1	„Ar-

beit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Satz	1	und	2	

jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	107	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	 in	Satz	2	 „Ge-

meinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	107	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie	oder	des	Bundesministeriums	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruk-
tur“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie	
oder	das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur“	ersetzt.	
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§	141	Anerkannte	Abrechnungsstelle	für	den	Seefunkverkehr	
	Zuständige	Behörde	für	die	Anerkennung	von	Abrechnungsstellen	für	den	internationalen	See-

funkverkehr	nach	den	Anforderungen	der	Internationalen	Fernmeldeunion	im	Geltungsbereich	die-
ses	Gesetzes	ist	die	Bundesnetzagentur.194	
	

Teil	9	
Abgaben	

	
§	142	Gebühren	und	Auslagen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	erhebt	für	die	folgenden	individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leis-

tungen	Gebühren	und	Auslagen:	
1.		 Entscheidungen	über	die	Zuteilung	eines	Nutzungsrechts	an	Frequenzen	nach	§	55,	
2.		 Entscheidungen	 über	 die	 Zuteilung	 eines	 Nutzungsrechts	 an	 Nummern	 auf	 Grund	 einer	

Rechtsverordnung	nach	§	66	Abs.	4,	
3.		 Bearbeitung	von	Anträgen	auf	Registrierung	von	Anwählprogrammen	über	Mehrwertdiens-

te-Rufnummern,	
3.		 einzelfallbezogene	 Koordinierung,	 Anmeldung,	 Übertragung	 und	 Notifizierung	 von	 Satelli-

tensystemen	nach	§	56,	
5.		 sonstige	 individuell	 zurechenbare	 öffentliche	 Leistungen,	 die	 in	 einem	 engen	 Zusammen-

hang	mit	einer	Entscheidung	nach	den	Nummern	1	bis	4	stehen,	
6.		 Maßnahmen	 auf	 Grund	 von	 Verstößen	 gegen	 dieses	 Gesetz	 oder	 die	 darauf	 beruhenden	

Rechtsverordnungen,	
7.		 Entscheidungen	über	die	Übertragung	von	Wegerechten	nach	§	69,	
8.		 Entscheidungen	der	 Zugangsregulierung	nach	 §	 18	Abs.	 1	 und	2,	 den	 §§	19,	 20,	 21	Abs.	 2	

und	3,	§	23	und	den	§§	24	und	25,	
9.		 Entscheidungen	der	Entgeltregulierung	nach	den	§§	29,	35	Abs.	3,	§§	38	und	39,	
10.		 Entscheidungen	im	Rahmen	der	Missbrauchsaufsicht	nach	§	42	Abs.	4,	
11.	 Entscheidungen	über	sonstige	Streitigkeiten	zwischen	Unternehmen	nach	§	133,	
12.	 Entscheidungen	der	Streitbeilegung	nach	§	77n.	

Gebühren	und	Auslagen	werden	auch	erhoben,	wenn	ein	Antrag	auf	Vornahme	einer	 in	Satz	1	be-
zeichneten	individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung	
1.		aus	anderen	Gründen	als	wegen	Unzuständigkeit	der	Behörde	abgelehnt	oder	
2.		nach	 Beginn	 der	 sachlichen	 Bearbeitung,	 jedoch	 vor	 deren	 Beendigung,	 zurückgenommen	
wird.	

(2)	Die	Gebühren	nach	Absatz	1	werden	vorbehaltlich	der	Regelung	in	Absatz	4	zur	Deckung	des	
Verwaltungsaufwands	erhoben.	

																																																								
194		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 1		

Satz	1	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	2	„Regu-

lierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 25.03.2009.—Artikel	16	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	550)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverord-

nung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	die	Anforderungen	und	das	Verfahren	für	die	
Anerkennung	als	Anerkannte	Abrechnungsstelle	für	den	internationalen	Seefunkverkehr	nach	den	An-
forderungen	der	 Internationalen	Fernmeldeunion	 festzulegen.	 In	dem	Verfahren	sind	auch	die	Bedin-
gungen	für	die	Ablehnung	oder	den	Widerruf	dieser	Anerkennung	festzulegen.“	

	 Artikel	16	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„für	den	internationalen	Seefunkverkehr	nach	den	Anfor-
derungen	der	Internationalen	Fernmeldeunion“	nach	„Abrechnungsstellen“	eingefügt.	
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(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infra-
struktur	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	
1.		die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	nach	Absatz	1	sowie	die	Höhe	der	hierfür	zu	erhebenden	
Gebühren	näher	zu	bestimmen	und	dabei	feste	Sätze,	auch	in	Form	von	Gebühren	nach	Zeit-
aufwand,	oder	Rahmensätze	vorzusehen,	

2.		eine	bestimmte	Zahlungsweise	der	Gebühren	anzuordnen	und	
3.		das	Nähere	zur	Ermittlung	des	Verwaltungsaufwands	nach	Absatz	2	zu	bestimmen.	

Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 die	 Ermächtigung	 nach	 Satz	 1	 durch	
Rechtsverordnung	 unter	 Sicherstellung	 der	 Einvernehmensregelung	 auf	 die	 Bundesnetzagentur	
übertragen.	 Eine	 Rechtsverordnung	 der	 Bundesnetzagentur,	 ihre	 Änderung	 und	 ihre	 Aufhebung	
bedürfen	 des	 Einvernehmens	mit	 dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie,	 dem	Bun-
desministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur.	
(4)	Abweichend	von	Absatz	2	Satz	1	kann	die	Gebühr	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilungen	

nach	 Absatz	 1	Nummer	 1	 und	 2	 so	 festgesetzt	werden,	 dass	 sie	 als	 Lenkungszweck	 die	 optimale	
Nutzung	und	eine	den	Zielen	dieses	Gesetzes	verpflichtete	effiziente	Verwendung	dieser	Güter	 si-
cherstellt.	 Absatz	 2	 Satz	 1	 und	2	 findet	 keine	Anwendung,	wenn	Nummern	 oder	 Frequenzen	 von	
außerordentlichem	wirtschaftlichem	Wert	durch	wettbewerbsorientierte	oder	 vergleichende	Aus-
wahlverfahren	vergeben	werden.	
(5)	 In	 Rechtsverordnungen	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	 kann	 abweichend	 von	 den	 Vorschriften	 des	

Bundesgebührengesetzes	geregelt	werden:	
1.		der	Umfang	der	zu	erstattenden	Auslagen	und	
2.		die	Gebühr	 in	den	Fällen	des	Widerrufs	oder	der	Rücknahme	einer	Zuteilung	nach	Absatz	1	
Nr.	1	und	2	oder	einer	Übertragung	von	Wegerechten	nach	Absatz	1	Nr.	7,	sofern	die	Betroffe-
nen	dies	zu	vertreten	haben.	

(6)	Eine	Festsetzung	von	Gebühren	und	Auslagen	ist	bis	zum	Ablauf	des	vierten	Kalenderjahres	
nach	Entstehung	der	Schuld	zulässig	(Festsetzungsverjährung).	Wird	vor	Ablauf	der	Frist	ein	Antrag	
auf	Aufhebung	oder	Änderung	der	Festsetzung	gestellt,	ist	die	Festsetzungsfrist	so	lange	gehemmt,	
bis	über	den	Antrag	unanfechtbar	entschieden	wurde.	Der	Anspruch	auf	Zahlung	von	Gebühren	und	
Auslagen	 verjährt	 mit	 Ablauf	 des	 fünften	 Kalenderjahres	 nach	 der	 Festsetzung	 (Zahlungsverjäh-
rung).	Im	Übrigen	gelten	§	13	Absatz	3	und	die	§§	18	und	19	des	Bundesgebührengesetzes.	
(7)	Im	Falle	des	Versteigerungsverfahrens	nach	§	61	Absatz	4	wird	eine	Zuteilungsgebühr	nach	

Absatz	1	Nr.	1	nur	erhoben,	soweit	sie	den	Erlös	des	Versteigerungsverfahrens	übersteigt.	
(8)	 Die	 Wegebaulastträger	 können	 in	 ihrem	 Zuständigkeitsbereich	 Regelungen	 erlassen,	 nach	

denen	 lediglich	die	Verwaltungskosten	 abdeckende	Gebühren	und	Auslagen	 für	 die	Erteilung	 von	
Zustimmungsbescheiden	nach	§	68	Abs.	3	zur	Nutzung	öffentlicher	Wege	erhoben	werden	können.	
Eine	Pauschalierung	ist	zulässig.195	

																																																								
195		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 2		

Satz	1,	6	und	7	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	Satz	6	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 25.03.2009.—Artikel	16	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	März	2009	(BGBl.	I	S.	550)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	

das	Komma	durch	 „und“	 ersetzt,	 in	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 7	 „und“	durch	 einen	Punkt	 ersetzt	und	Nr.	 8	 in		
Abs.	1	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	8	lautete:	

„8.		Tätigkeiten	im	Rahmen	des	Verfahrens	für	die	Anerkennung	als	Anerkannte	Abrechnungsstelle	
für	den	internationalen	Seefunkverkehr	nach	§	141.“	

	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	
„und“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	8	bis	11	eingefügt.	
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	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	108	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	2	„Rufnummern“	durch	„Nummern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	108	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	8	„über	Zusammenschaltungs-

verpflichtungen	und	Zugangsanordnungen“	durch	„der	Zugangsregulierung“	ersetzt	und	„Abs.	1	und	6“	
nach	„§	23“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	108	 lit.	 a	 litt.	 cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	10	 in	Abs.	1	 Satz	1	 aufgehoben	und	
Nr.	11	in	Nr.	10	umnummeriert.	Nr.	10	lautete:	

„10.		Entscheidungen	über	sonstige	Verpflichtungen	nach	den	§§	40	und	41	und“.	
	 Artikel	1	Nr.	108	lit.	a	 litt.	dd	und	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	1	Nr.	10	den	Punkt	

durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	108	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	der	 Finanzen	 durch	Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	 bedarf,	 die	 gebührenpflichtigen	 Tatbestände	 und	 die	 Gebührenhöhe	 einschließlich	 der	 Zah-
lungsweise	näher	zu	bestimmen.	Die	Gebührensätze	sind	so	zu	bemessen,	dass	die	mit	den	Amtshand-
lungen	verbundenen	Kosten	gedeckt	sind.	Die	Vorschriften	des	Verwaltungskostengesetzes	gelten	er-
gänzend.	Abweichend	von	Satz	2	sind	die	Gebühren	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilungen	nach	Ab-
satz	1	Nr.	1	und	2	so	festzusetzen,	dass	sie	als	Lenkungszweck	die	optimale	Nutzung	und	eine	den	Zie-
len	dieses	Gesetzes	verpflichtete	effiziente	Verwendung	dieser	Güter	sicherstellen.	Die	Sätze	2	bis	4	fin-
den	keine	Anwendung,	wenn	Nummern	oder	Frequenzen	von	außerordentlich	wirtschaftlichem	Wert	
im	Wege	wettbewerbsorientierter	oder	vergleichender	Auswahlverfahren	vergeben	werden.	Das	Bun-
desministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsver-
ordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen.	Eine	
Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 6	 einschließlich	 ihrer	 Aufhebung	 bedarf	 des	 Einvernehmens	 mit	 dem	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	und	des	Bundesministeriums	der	Finanzen.“	

	 Artikel	1	Nr.	108	lit.	c	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	6	in	Abs.	5	bis	8	umnummeriert	und	Abs.	3	
und	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	108	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	„Abs.	5“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	133	Nr.	1	 lit.	a	 litt.	aa	 littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	 I		

S.	3154)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Amtshandlungen“	durch	„individuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistun-
gen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	133	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	„Amtshand-
lungen“	durch	„individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	133	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Amtshandlung“	durch	„in-
dividuell	zurechenbaren	öffentlichen	Leistung“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	133	Nr.	1	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	 lautete:	„Zur	
Ermittlung	des	Verwaltungsaufwands	sind	die	Kosten,	die	nach	betriebswirtschaftlichen	Grundsätzen	
als	Einzel-	und	Gemeinkosten	zurechenbar	und	ansatzfähig	sind,	insbesondere	Personal-	und	Sachkos-
ten	sowie	kalkulatorische	Kosten	zugrunde	zu	legen.“	

	 Artikel	 2	 Abs.	 133	 Nr.	 1	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 „Verwaltungskostengesetzes“	 durch	
„Bundesgebührengesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	133	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Im	Üb-
rigen	gilt	§	20	des	Verwaltungskostengesetzes.“	

	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	12	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	der	 Finanzen	 durch	Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	bedarf,	

1.		 die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	nach	Absatz	1	sowie	die	Höhe	der	hierfür	zu	erhebenden	
Gebühren	näher	zu	bestimmen	und	dabei	feste	Sätze	auch	in	Form	von	Gebühren	nach	Zeitauf-
wand	oder	Rahmensätze	vorzusehen,	

2.		 eine	bestimmte	Zahlungsweise	der	Gebühren	anzuordnen	und	
3.		 das	Nähere	zur	Ermittlung	des	Verwaltungsaufwands	nach	Absatz	2	Satz	2	zu	bestimmen.	
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§	143	Frequenznutzungsbeitrag	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	erhebt	 jährliche	Beiträge	zur	Deckung	 ihrer	Kosten	 für	die	Verwal-

tung,	Kontrolle	und	Durchsetzung	von	Allgemeinzuteilungen	und	Nutzungsrechten	 im	Bereich	der	
Frequenz-	und	Orbitnutzungen	nach	diesem	Gesetz	oder	den	darauf	beruhenden	Rechtsverordnun-
gen.	Dies	umfasst	insbesondere	auch	die	Kosten	der	Bundesnetzagentur	für:	
1.		die	 Planung	 und	 Fortschreibung	 von	 Frequenznutzungen	 einschließlich	 der	 notwendigen	
Messungen,	 Prüfungen	 und	 Verträglichkeitsuntersuchungen	 zur	 Gewährleistung	 einer	 effi-
zienten	und	störungsfreien	Frequenznutzung,	

2.		 internationale	Zusammenarbeit,	Harmonisierung	und	Normung.	
(2)	Beitragspflichtig	sind	diejenigen,	denen	Frequenzen	zugeteilt	sind.	Die	Anteile	an	den	Kosten	

werden	 den	 einzelnen	Nutzergruppen,	 die	 sich	 aus	 der	 Frequenzzuweisung	 ergeben,	 so	weit	wie	
möglich	aufwandsbezogen	zugeordnet.	Eine	Beitragspflicht	 ist	auch	dann	gegeben,	wenn	eine	Fre-
quenz	auf	Grund	sonstiger	Verwaltungsakte	oder	dauerhaft	ohne	Zuteilung	genutzt	wird.	Dies	gilt	
insbesondere	für	die	bis	zum	1.	August	1996	erteilten	Rechte,	soweit	sie	Festlegungen	über	die	Nut-
zung	von	Frequenzen	enthalten.	
(3)	 In	die	nach	Absatz	1	abzugeltenden	Kosten	sind	solche	nicht	einzubeziehen,	 für	die	bereits	

eine	Gebühr	nach	§	142	oder	eine	Gebühr	nach	§	16	des	Gesetzes	über	Funkanlagen	und	Telekom-
munikationsendeinrichtungen	vom	31.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	170)	oder	Gebühren	nach	der	Beson-
deren	Gebührenverordnung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	nach	§	22	Absatz	4	
des	 Bundesgebührengesetzes	 oder	 Beiträge	 nach	 §	 31	 des	 Elektromagnetische-Verträglichkeit-
Gesetzes	 in	 der	 jeweils	 gültigen	 Fassung	 und	den	 auf	 diesen	Vorschriften	 beruhenden	Rechtsver-
ordnungen	erhoben	wird.	
																																																																																																																																																																																				
	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Technologie	 kann	 die	 Ermächtigung	 nach	 Satz	 1	 durch	

Rechtsverordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	Bundesnetzagentur	über-
tragen.	Eine	Rechtsverordnung	der	Bundesnetzagentur,	 ihre	Änderung	und	 ihre	Aufhebung	bedürfen	
des	 Einvernehmens	mit	 dem	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Technologie	 und	mit	 dem	 Bun-
desministerium	der	Finanzen.“	

	 01.10.2021.—Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	in	Verbindung	mit	
Artikel	3	Abs.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1947)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	neue	
Fassung	lautet:	

	 		 „(1)	Die	Gebühren	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilung	
1.		 des	Nutzungsrechts	an	Frequenzen	nach	§	55	und	
2.		 eines	Nutzungsrechts	an	Nummern	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	66	Absatz	4	

	 sind	 abweichend	 von	 §	 9	 Absatz	 1	 des	 Bundesgebührengesetzes	 so	 zu	 bestimmen,	 dass	 sie	 als	 Len-
kungszweck	die	optimale	Nutzung	und	eine	den	Zielen	dieses	Gesetzes	verpflichtete	effiziente	Verwen-
dung	dieser	Güter	sicherstellen.	Satz	1	findet	keine	Anwendung,	wenn	Frequenzen	oder	Nummern	von	
außerordentlich	 wirtschaftlichem	 Wert	 im	 Wege	 wettbewerbsorientierter	 oder	 vergleichender	 Aus-
wahlverfahren	vergeben	werden.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	bestimmt	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	 für	Verkehr	und	digitale	 Infrastruktur	die	Gebühren	 für	 individuell	 zurechenbare	öf-
fentliche	 Leistungen	 der	 Bundesnetzagentur	 nach	 diesem	 Gesetz,	 mit	 Ausnahme	 der	 Gebühren	 und	
Auslagen	nach	§	145,	durch	die	Besondere	Gebührenverordnung	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebüh-
rengesetzes.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	kann	die	Ermächtigung	durch	Rechts-
verordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	
für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen.	Eine	Rechtsverordnung	
nach	Satz	2,	ihre	Änderung	und	ihre	Aufhebung	bedürfen	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministe-
rium	für	Wirtschaft	und	Energie,	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	
für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur.	

	 		 (3)	Die	Wegebaulastträger	können	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	Regelungen	erlassen,	nach	denen	
lediglich	 die	 Verwaltungskosten	 abdeckende	 Gebühren	 und	 Auslagen	 für	 die	 Erteilung	 von	 Zustim-
mungsbescheiden	 nach	 §	 68	 Absatz	 3	 zur	 Nutzung	 öffentlicher	Wege	 erhoben	werden	 können.	 Eine	
Pauschalierung	ist	zulässig.“	
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(4)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infra-
struktur	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	nach	Maßga-
be	der	vorstehenden	Absätze	das	Nähere	über	den	Kreis	der	Beitragspflichtigen,	die	Beitragssätze,	
die	Beitragskalkulation	und	das	Verfahren	der	Beitragserhebung	einschließlich	der	Zahlungsweise	
festzulegen.	 Der	 auf	 das	 Allgemeininteresse	 entfallende	 Kostenanteil	 ist	 beitragsmindernd	 zu	 be-
rücksichtigen.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 die	 Ermächtigung	 nach	
Satz	1	 durch	Rechtsverordnung	 unter	 Sicherstellung	 der	 Einvernehmensregelung	 auf	 die	 Bundes-
netzagentur	 übertragen.	 Eine	 Rechtsverordnung	 der	 Bundesnetzagentur,	 ihre	 Änderung	 und	 ihre	
Aufhebung	bedürfen	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie,	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infra-
struktur.196	

																																																								
196		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 4		

Satz	1	und	3	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	2	und	Abs.	4	Satz	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	109	lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Innerhalb	der	Nutzergruppen	erfolgt	die	Aufteilung	entsprechend	der	Fre-
quenznutzung.“	

	 Artikel	1	Nr.	109	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„§	10	oder	§	11	des	Gesetzes	über	die	elektro-
magnetische	Verträglichkeit	von	Geräten	vom	18.	September	1998	(BGBl.	I	S.	2882)“	durch	„§	17	oder	
§	19	 des	 Gesetzes	 über	 die	 elektromagnetische	 Verträglichkeit	 von	 Betriebsmitteln	 vom	 26.	 Februar	
2008	(BGBl.	I	S.	220)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	109	 lit.	c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„	 ,	die	Beitragskalkulation“	nach	
„Beitragssätze“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	109	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 10.11.2016.—Artikel	 1	Nr.	 26	 des	 Gesetzes	 vom	4.	November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2473)	 hat	 Abs.	 4	 neu	

gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	der	 Finanzen	 durch	Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	 bedarf,	 nach	 Maßgabe	 der	 vorstehenden	 Absätze	 das	 Nähere	 über	 den	 Kreis	 der	 Beitrags-
pflichtigen,	 die	 Beitragssätze,	 die	 Beitragskalkulation	 und	 das	 Verfahren	 der	 Beitragserhebung	 ein-
schließlich	der	Zahlungsweise	festzulegen.	Der	auf	das	Allgemeininteresse	entfallende	Kostenanteil	ist	
beitragsmindernd	zu	berücksichtigen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	kann	die	
Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	
auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen.	Eine	Rechtsverordnung	der	Bundesnetzagentur,	ihre	Änderung	
und	 ihre	 Aufhebung	 bedürfen	 des	 Einvernehmens	 mit	 dem	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	
Technologie	und	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen.“	

	 22.12.2016.—Artikel	2	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2879)	hat	in	Abs.	3	„oder	
Beiträge	nach	§	17	oder	§	19	des	Gesetzes	über	die	elektromagnetische	Verträglichkeit	von	Betriebs-
mitteln	vom	26.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	220)“	durch	„nach	der	Besonderen	Gebührenverordnung	des	
Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebührengesetzes	oder	
Beiträge	 nach	 §	 31	 des	 Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes	 in	 der	 jeweils	 gültigen	 Fassung“	
ersetzt.	

	 01.10.2021.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	in	Verbindung	mit	
Artikel	3	Abs.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1947)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Die	neue	Fas-
sung	lautet:	

	 		 „(3)	In	die	nach	Absatz	1	abzugeltenden	Kosten	sind	solche	nicht	einzubeziehen,	für	die	bereits	
1.		 Gebühren	nach	§	142	erhoben	werden,	
2.		 Gebühren	 nach	 der	 Besonderen	 Gebührenverordnung	 des	 Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	

und	Energie	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruk-
tur	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebührengesetzes	erhoben	werden	oder	
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§	144197	
	
§	145	Kosten	von	außergerichtlichen	Streitbeilegungsverfahren	
Für	die	 außergerichtlichen	Streitbeilegungsverfahren	nach	§	47a	werden	Gebühren	und	Ausla-

gen	nicht	erhoben.	Jede	Partei	trägt	die	ihr	durch	die	Teilnahme	am	Verfahren	entstehenden	Kosten	
selbst.198	

																																																																																																																																																																																				
3.		 Beiträge	nach	§	19	des	Gesetzes	über	die	elektromagnetische	Verträglichkeit	von	Betriebsmitteln	

vom	26.	Februar	2008	(BGBl.	I	S.	220)	und	der	auf	dieser	Vorschrift	beruhenden	Rechtsverord-
nung	erhoben	werden.“	

197		 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	 273	 Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 Oktober	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2407)	 hat	 Abs.	 4		

Satz	1,	3	und	4	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	

Abs.	2	und	4	Satz	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	144	Telekommunikationsbeitrag	
	 		 (1)	 Für	 die	 Kosten	 der	 Bundesnetzagentur	 für	Maßnahmen	 zur	 Sicherstellung	 eines	 chancenglei-

chen	Wettbewerbs	und	zur	Förderung	nachhaltig	wettbewerbsorientierter	Märkte	der	Telekommuni-
kation	für	die	Öffentlichkeit	und	für	die	Verwaltung,	Kontrolle	sowie	Durchsetzung	von	mit	diesem	Ge-
setz	verbundenen	Rechten	und	Pflichten,	darauf	beruhenden	Verordnungen	und	Nutzungsrechten,	so-
weit	sie	nicht	anderweitig	durch	Gebühren	oder	Beiträge	nach	diesem	Gesetz	gedeckt	sind,	haben	die	
nach	§	6	Abs.	1	und	die	nach	§	4	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120)	
Verpflichteten	einen	Beitrag	 zu	entrichten.	Dies	umfasst	 auch	die	Kosten	 für	die	 in	 Satz	1	 genannten	
Aufgaben	in	Bezug	auf	die	internationale	Zusammenarbeit.	Der	auf	das	Allgemeininteresse	entfallende	
Kostenanteil	ist	beitragsmindernd	zu	berücksichtigen.	

	 		 (2)	Die	 beitragsrelevanten	Kosten	 nach	Absatz	 1	werden	 anteilig	 auf	 die	 einzelnen	Unternehmen	
nach	Maßgabe	ihrer	Umsätze	bei	Tätigkeiten	nach	§	6	Abs.	1	umgelegt	und	von	der	Bundesnetzagentur	
als	Jahresbeitrag	erhoben.	

	 		 (3)	 Auf	 Grund	 der	 Telekommunikations-Lizenzgebührenverordnung	 vom	 28.	 Juli	 1997	 (BGBl.	 I		
S.	1936)	geleistete	oder	nach	§	16	Abs.	2	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I		
S.	1120)	angerechnete	Gebühren	sind,	soweit	sie	über	die	für	die	Erteilung	der	Lizenz	nach	§	16	Abs.	1	
des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120)	und	der	darauf	beruhenden	Ver-
ordnung	 zu	 zahlenden	 Gebühren	 für	 den	 Verwaltungsaufwand	 der	 Lizenzerteilung	 hinausgehen,	 auf	
den	zu	erhebenden	Beitrag	anzurechnen.	§	143	Abs.	3	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverord-
nung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministeri-
um	 der	 Finanzen	 das	 Nähere	 über	 die	 Erhebung	 der	 Beiträge,	 insbesondere	 über	 den	 Verteilungs-
schlüssel	und	-stichtag,	die	Mindestveranlagung,	das	Umlageverfahren	einschließlich	eines	geeigneten	
Schätzverfahrens	und	einer	Klassifizierung	hinsichtlich	der	Feststellung	der	beitragsrelevanten	Kosten	
nach	Absatz	2,	 die	Pflicht	 zur	Mitteilung	der	Umsätze	 einschließlich	 eines	 geeigneten	Verfahrens	mit	
der	Möglichkeit	einer	Pauschalierung	sowie	die	Zahlungsfristen,	die	Zahlungsweise	und	die	Höhe	der	
Säumniszuschläge	zu	regeln.	Die	Rechtsverordnung	kann	auch	Regelungen	über	die	vorläufige	Festset-
zung	des	Beitrags	vorsehen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	kann	die	Ermäch-
tigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	
Bundesnetzagentur	übertragen.	Eine	Rechtsverordnung	nach	Satz	3	einschließlich	ihrer	Aufhebung	be-
darf	 des	 Einvernehmens	mit	 dem	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Technologie	 und	 des	 Bun-
desministeriums	der	Finanzen.“	

198		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	30	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	106)	hat	 in	Satz	1		

„§	45	Abs.	3	Nr.	6“	durch	„§	47a“	ersetzt.	
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§	146	Kosten	des	Vorverfahrens	
Für	ein	Vorverfahren	werden	Gebühren	und	Auslagen	erhoben.	Für	die	vollständige	oder	teilwei-

se	 Zurückweisung	 eines	 Widerspruchs	 wird	 eine	 Gebühr	 bis	 zur	 Höhe	 der	 für	 die	 angefochtene	
Amtshandlung	 festgesetzten	Gebühr	 erhoben.	 In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 für	 die	 angefochtene	Amts-
handlung	der	Bundesnetzagentur	keine	Gebühr	anfällt,	bestimmt	sich	die	Gebühr	nach	Maßgabe	des	
§	34	Abs.	1	des	Gerichtskostengesetzes;	auf	die	Bestimmung	des	Wertes	der	Streitfrage	finden	die	
§§	3	bis	9	der	Zivilprozessordnung	entsprechende	Anwendung.	Wird	ein	Widerspruch	nach	Beginn	
seiner	sachlichen	Bearbeitung,	jedoch	vor	deren	Beendigung	zurückgenommen,	beträgt	die	Gebühr	
höchstens	75	Prozent	der	Widerspruchsgebühr.	Über	die	Kosten	nach	den	Sätzen	2	und	4	entschei-
det	die	Widerspruchsstelle	nach	billigem	Ermessen.199	
	
§	147	Mitteilung	der	Bundesnetzagentur	
Die	 Bundesnetzagentur	 veröffentlicht	 einen	 jährlichen	 Überblick	 über	 ihre	 Verwaltungskosten	

und	die	insgesamt	eingenommenen	Abgaben.	Soweit	erforderlich	werden	Gebühren	und	Beitragss-
ätze	in	den	betroffenen	Verordnungen	für	die	Zukunft	angepasst.200	
	

Teil	10	
Straf-	und	Bußgeldvorschriften	

	
§	148	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	2	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„§	11	Abs.	2	Satz	2	und	3“	durch	„§	34	Abs.	1“	er-

setzt.	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	133	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	Satz	7	neu	

gefasst.	Satz	7	lautete:	„Im	Übrigen	finden	die	§§	8	bis	21	des	Verwaltungskostengesetzes	entsprechen-
de	Anwendung.“	

	 01.04.2016.—Artikel	17	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	253)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
		 „Für	die	außergerichtlichen	Streitbeilegungsverfahren	nach	§	47a	werden	Gebühren	und	Auslagen	
erhoben.	Die	Höhe	der	Gebühr	für	das	Verfahren	bestimmt	sich	nach	Maßgabe	des	§	34	Abs.	1	des	Ge-
richtskostengesetzes.	Auf	die	Bestimmung	des	Wertes	der	Streitfrage	finden	die	§§	3	bis	9	der	Zivilpro-
zessordnung	 entsprechende	 Anwendung.	 Unterbreitet	 die	 Streitbeilegungsstelle	 einen	 Streitbeile-
gungsvorschlag,	 entscheidet	 sie	 über	 die	 Kosten	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Sach-	 und	 Streitstandes	
nach	billigem	Ermessen.	Die	Entscheidung	über	die	Kosten	soll	 zusammen	mit	dem	Streitbeilegungs-
vorschlag	 ergehen.	 Jede	Partei	 trägt	 die	 ihr	 durch	die	Teilnahme	am	Verfahren	 entstandenen	Kosten	
selbst.	Im	Übrigen	finden	die	§§	4	bis	6,	8,	13	bis	19,	21	und	23	Absatz	5	Satz	1	und	2	sowie	Absatz	6	des	
Bundesgebührengesetzes	sowie	§	9	Absatz	2	des	Verwaltungskostengesetzes	in	der	bis	zum	14.	August	
2013	geltenden	Fassung	entsprechende	Anwendung.“	

199		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	 in	Satz	3	„§	11	

Abs.	2	Satz	2	und	3“	durch	„§	34	Abs.	1“	ersetzt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 35	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Satz	 3	 „Regulierungsbehörde“	 durch	 „Bundesnetzagentur“	

ersetzt.	
	 04.07.2017.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1947)	hat	in	Satz	3	„§	145	Satz	3	

gilt	entsprechend“	durch	„auf	die	Bestimmung	des	Wertes	der	Streitfrage	finden	die	§§	3	bis	9	der	Zivil-
prozessordnung	entsprechende	Anwendung“	ersetzt.	

200		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	der	Überschrift	

und	in	Satz	1	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
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1.		entgegen	§	89	Satz	1	oder	2	eine	Nachricht	abhört	oder	in	vergleichbarer	Weise	zur	Kenntnis	
nimmt	oder	den	Inhalt	einer	Nachricht	oder	die	Tatsache	ihres	Empfangs	einem	anderen	mit-
teilt	oder	

2.		entgegen	§	90	Abs.	1	Satz	1	eine	dort	genannte	Sendeanlage	oder	eine	sonstige	Telekommuni-
kationsanlage	
a)		besitzt	oder	
b)		herstellt,	vertreibt,	einführt	oder	sonst	in	den	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	verbringt.	

(2)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	Buchstabe	b	fahrlässig,	so	ist	die	Strafe	
Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.201	
	
§	149	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		 entgegen	§	4	eine	 Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	

zur	Verfügung	stellt,	
2.		 entgegen	§	6	Abs.	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorge-

schriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	
3.		 entgegen	§	17	Satz	2	eine	Information	weitergibt,	
4.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	

a)		§	20	Absatz	1,	2	oder	Absatz	3	Satz	1,	§	23	Abs.	3	Satz	2,	§	29	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	oder	
Abs.	2	Satz	1	oder	2,	§	37	Abs.	3	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	38	Abs.	4	Satz	4,	§	38	
Abs.	4	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	39	Abs.	3	Satz	1	oder	§	42	Abs.	4	Satz	1,	auch	in	
Verbindung	mit	§	18	Abs.	2	Satz	2,	

b)		§	46	Absatz	9	Satz	1,	§	67	Absatz	1	Satz	1,	2,	6	oder	7,	§	77n	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	4	
Satz	2,	Absatz	5	Satz	2	oder	Absatz	6	Satz	2	oder	§	109	Absatz	4	Satz	3	oder	Satz	5,	

c)		§	29	Abs.	1	Satz	2,	§	39	Abs.	3	Satz	2,	§	65	oder	§	127	Absatz	2	Nummer	1,	Satz	2	und	3	
zuwiderhandelt,	

5.		 (weggefallen)	
6.		 ohne	Genehmigung	nach	§	30	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	2	Satz	2	zweiter	Fall	oder	§	39	Abs.	1	

Satz	1	ein	Entgelt	erhebt,	
7.		 entgegen	§	38	Abs.	1	Satz	1	oder	3	oder	§	39	Abs.	3	Satz	4	ein	Entgelt	oder	eine	Entgelt-

maßnahme	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Kenntnis	gibt,	
7a.		 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 41a	 Absatz	 1	 oder	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 auf	

Grund	einer	solchen	Rechtsverordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

7b.	 entgegen	§	41b	Absatz	1	Satz	1	den	Anschluss	einer	Telekommunikationsendeinrichtung	
verweigert,	

7c.	 entgegen	§	41b	Absatz	1	Satz	3	die	notwendigen	Zugangsdaten	und	 Informationen	nicht,	
nicht	 richtig,	 nicht	 in	 der	 vorgeschriebenen	Weise	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 zur	 Verfügung	
stellt,	

7d.	 entgegen	§	41c	Absatz	5	eine	Leistung	anbietet,	
7e.		 entgegen	§	43a	Absatz	1	Satz	1	eine	Information	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	

zur	Verfügung	stellt,	
7f.		 entgegen	§	45k	Absatz	1	Satz	1	eine	Leistung	ganz	oder	teilweise	verweigert,	

																																																								
201		 ÄNDERUNGEN	

10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	110	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„oder	
eine	sonstige	Telekommunikationsanlage“	nach	„Sendeanlage“	eingefügt.	
	10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„oder	in	vergleichbarer	Weise	zur	Kenntnis	nimmt“	nach	„abhört“	eingefügt.	
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7g.		 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 45n	 Absatz	 1	 oder	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 auf	
Grund	einer	solchen	Rechtsverordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

7h.		 entgegen	 §	 45p	 Absatz	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 Satz	 2,	 eine	 Information	 nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

7i.		 entgegen	§	45p	Absatz	2	den	Teilnehmer	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	unter-
richtet,	

7j.		 entgegen	§	46	Absatz	1	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Satz	3,	nicht	sicherstellt,	dass	die	
Leistung	beim	Anbieterwechsel	gegenüber	dem	Teilnehmer	nicht	unterbrochen	wird,	

7k.		 entgegen	§	46	Absatz	1	Satz	2	den	Telekommunikationsdienst	unterbricht,	
8.		 entgegen	 §	 47	 Abs.	 1	 Teilnehmerdaten	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	

rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	
9.		 entgegen	 §	 50	Abs.	 3	Nr.	 4	 eine	 Anzeige	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	

rechtzeitig	erstattet,	
10.		 ohne	Frequenzzuteilung	nach	§	55	Abs.	1	Satz	1	eine	Frequenz	nutzt,	
11.		 ohne	Übertragung	nach	§	56	Absatz	2	Satz	1	ein	deutsches	Orbit-	oder	Frequenznutzungs-

recht	ausübt,	
12.		 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	60	Abs.	2	Satz	1	zuwiderhandelt,	
13.		 einer	Rechtsverordnung	nach	§	66	Abs.	4	Satz	1	oder	einer	vollziehbaren	Anordnung	auf	

Grund	einer	solchen	Rechtsverordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

13a.	 entgegen	§	66a	Satz	1,	2,	5,	6,	7	oder	8	eine	Angabe	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollstän-
dig	macht,	

13b.	 entgegen	§	66a	Satz	3	die	Preisangabe	zeitlich	kürzer	anzeigt,	
13c.	 entgegen	§	66a	Satz	4	einen	Hinweis	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-

zeitig	gibt,	
13d.	 entgegen	 §	 66b	 Abs.	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 Abs.	 1	 Satz	 4	 oder	 5	 oder	 Abs.	 3	

Satz	1,	§	66b	Abs.	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	Abs.	1	Satz	4	oder	5	oder	§	66b	Abs.	2	
oder	3	Satz	2	einen	dort	genannten	Preis	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	ansagt,	

13e.	 entgegen	 §	 66c	 Abs.	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 Satz	 2,	 den	 dort	 genannten	 Preis	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	anzeigt,	

13f.	 entgegen	§	66d	Abs.	1	oder	2	die	dort	genannte	Preishöchstgrenze	nicht	einhält,	
13g.	 entgegen	§	66e	Abs.	1	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Satz	2,	eine	Verbindung	nicht	oder	

nicht	rechtzeitig	trennt,	
13h.	 entgegen	§	66f	Abs.	1	Satz	1	einen	Dialer	einsetzt,	
13i.	 entgegen	§	66b	Absatz	1	eine	Warteschleife	einsetzt,	
13j.	 entgegen	§	66g	Absatz	2	nicht	sicherstellt,	dass	der	Anrufende	informiert	wird,	
13k.	 entgegen	§	66j	Absatz	1	Satz	2	R-Gesprächsdienste	anbietet,	
13l.	 entgegen	§	66k	Absatz	1	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	eine	vollständige	Rufnummer	über-

mittelt	und	gekennzeichnet	wird,	
13m.	 entgegen	 §	 66k	 Absatz	 1	 Satz	 3	 eine	 Rufnummer	 oder	 eine	 Nummer	 für	 Kurzwahl-

Sprachdienste	übermittelt,	
13n.	 entgegen	§	66k	Absatz	1	Satz	4	eine	übermittelte	Rufnummer	verändert,	
13o.	 entgegen	§	66k	Absatz	2	eine	Rufnummer	oder	eine	Nummer	für	Kurzwahl-Sprachdienste	

aufsetzt	oder	übermittelt,	
14.		 entgegen	§	87	Abs.	1	Satz	1	oder	§	110	Abs.	1	Satz	2	oder	3	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	rich-

tig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	
15.		 entgegen	§	90	Abs.	3	für	eine	Sendeanlage	oder	eine	sonstige	Telekommunikationsanlage	

wirbt,	
16.		 entgegen	§	95	Abs.	2	oder	§	96	Abs.	2	oder	Abs.	3	Satz	1	Daten	erhebt	oder	verwendet,	
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17.		 entgegen	§	96	Abs.	1	Satz	3	oder	§	97	Abs.	3	Satz	2	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,	
17a.	 ohne	Einwilligung	nach	§	98	Abs.	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	Satz	1	Daten	verarbeitet,	
17b.	 entgegen	§	98	Absatz	1	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	5,	eine	Information	nicht,	nicht	

richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	gibt,	
17c.	 entgegen	§	100	Absatz	1	Satz	3	die	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,	
17d.	 entgegen	§	100	Absatz	1	Satz	4	die	Daten	zu	anderen	Zwecken	genutzt	werden,	
17e.	 entgegen	§	102	Abs.	2	die	Rufnummernanzeige	unterdrückt	oder	veranlasst,	dass	diese	un-

terdrückt	wird,	
18.		 entgegen	§	106	Abs.	2	Satz	2	Daten	oder	Belege	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,	
19.		 entgegen	§	108	Absatz	1	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Absatz	2,	nicht	sicherstellt,	dass	

eine	unentgeltliche	Notrufverbindung	möglich	ist,	
19a.		 entgegen	§	108	Absatz	1	Satz	2,	 auch	 in	Verbindung	mit	Absatz	2,	 oder	einer	Rechtsver-

ordnung	 nach	Absatz	 3	 Satz	 1	Nummer	 2,	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 eine	Notrufverbindung	
hergestellt	wird,	

20.		 entgegen	§	108	Absatz	1	Satz	3,	 auch	 in	Verbindung	mit	Absatz	2,	 oder	einer	Rechtsver-
ordnung	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	3,	nicht	sicherstellt,	dass	die	Rufnummer	des	An-
schlusses	übermittelt	wird,	oder	die	dort	genannten	Daten	übermittelt	oder	bereitgestellt	
werden,	

21.		 entgegen	§	109	Absatz	4	Satz	2	oder	Satz	6	ein	Sicherheitskonzept	nicht	oder	nicht	recht-
zeitig	vorlegt,	

21a.		 entgegen	§	109	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

21b.		 entgegen	§	109a	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	die	Bundesnetzagentur,	den	Bundesbeauftrag-
ten	 für	den	Datenschutz	und	die	 Informationsfreiheit	oder	einen	Betroffenen	nicht,	nicht	
richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	benachrichtigt,	

21c.	 entgegen	 §	 109a	Absatz	 3	 Satz	 1	 das	 dort	 genannte	 Verzeichnis	 nicht,	 nicht	 richtig	 oder	
nicht	vollständig	führt,	

22.		 entgegen	§	110	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	oder	1a	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	110	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	eine	technische	Einrichtung	nicht	vorhält	oder	eine	organi-
satorische	Maßnahme	nicht	trifft,	

23.		 entgegen	§	110	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	b	eine	dort	genannte	Stelle	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	benennt,	

24.		 entgegen	§	110	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	einen	Nachweis	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erbringt,	
25.		 entgegen	§	110	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	eine	Prüfung	nicht	gestattet,	
26.		 entgegen	§	110	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	die	Aufstellung	oder	den	Betrieb	eines	dort	genannten	

Gerätes	nicht	duldet	oder	den	Zugang	zu	einem	solchen	Gerät	nicht	gewährt,	
27.		 entgegen	§	110	Abs.	5	Satz	3	einen	Mangel	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	beseitigt,	
28.		 entgegen	§	110	Abs.	6	Satz	1	einen	Netzabschlusspunkt	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebe-

nen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bereitstellt,	
29.		 entgegen	§	111	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	2,	oder	

entgegen	§	111	Absatz	1	Satz	3	oder	5	oder	Absatz	3	dort	genannte	Daten	nicht,	nicht	rich-
tig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 erhebt,	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig		
oder	nicht	rechtzeitig	speichert	oder	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	berichtigt	 oder	die	Richtigkeit	dort	 genannter	Daten	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	überprüft,	

30.		 entgegen	§	111	Absatz	4	Satz	2	eine	Änderung	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

30a.	 entgegen	§	111	Absatz	5	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,	
31.		 entgegen	§	112	Abs.	1	Satz	5	nicht	gewährleistet,	dass	die	Bundesnetzagentur	Daten	aus	

den	Kundendateien	abrufen	kann,	
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32.		 entgegen	§	112	Abs.	1	Satz	6	nicht	sicherstellt,	dass	ihm	Abrufe	nicht	zur	Kenntnis	gelan-
gen	können,	

33.	 entgegen	§	113	Absatz	2	Satz	1	zweiter	Halbsatz	Daten	nach	§	113	Absatz	1	Satz	2	übermit-
telt,	

34.	 entgegen	§	113	Absatz	4	Satz	1	dort	genannte	Angaben	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

35.		 entgegen	§	113	Absatz	4	Satz	2	Stillschweigen	nicht	wahrt,	
36.		 entgegen	§	113b	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	113b	Absatz	7,	Daten	nicht,	nicht	rich-

tig,	nicht	vollständig,	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise,	nicht	 für	die	vorgeschriebene	
Dauer	oder	nicht	rechtzeitig	speichert,	

37.		 entgegen	§	113b	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	113a	Absatz	1	Satz	2	nicht	sicherstellt,	dass	
die	 dort	 genannten	 Daten	 gespeichert	 werden,	 oder	 eine	 Mitteilung	 nicht,	 nicht	 richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

38.		 entgegen	§	113b	Absatz	8	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht	oder	nicht	sicherstellt,	
dass	die	Daten	rechtzeitig	gelöscht	werden,	

39.		 entgegen	§	113c	Absatz	2	Daten	für	andere	als	die	genannten	Zwecke	verwendet,	
40.		 entgegen	§	113d	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	Daten	gegen	unbefugte	Kenntnisnahme	und	

Verwendung	geschützt	werden,	
41.		 entgegen	§	113e	Absatz	1	nicht	sicherstellt,	dass	jeder	Zugriff	protokolliert	wird,	
42.		 entgegen	§	113e	Absatz	2	Protokolldaten	für	andere	als	die	genannten	Zwecke	verwendet,	
43.		 entgegen	§	113e	Absatz	3	nicht	sicherstellt,	dass	Protokolldaten	rechtzeitig	gelöscht	wer-

den,	
44.		 entgegen	§	113g	Satz	2	das	Sicherheitskonzept	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt	oder	
45.		 entgegen	§	114	Abs.	1	 Satz	1	oder	§	127	Abs.	1	 Satz	1	 eine	Auskunft	nicht,	nicht	 richtig,	

nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt.	
(1a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	des	Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juni	2012	über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunknetzen	in	
der	 Union	 (ABl.	 L	 172	 vom	 30.6.2012,	 S.	 10),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Verordnung	 (EU)	 2015/2120	
(ABl.	L	310	vom	26.11.2015,	S.	1)	geändert	worden	ist,	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrläs-
sig	
1.		 entgegen	Artikel	3	Absatz	5	Satz	2	einen	Vertrag	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	
2.		 entgegen	Artikel	5	Absatz	1	Satz	2	einem	dort	genannten	Antrag	nicht	oder	nicht	unverzüg-

lich	nachkommt,	
3.		 entgegen	Artikel	6a	ein	dort	genanntes	Entgelt	berechnet,	
4.		 entgegen	Artikel	6e	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	1	einen	Aufschlag	erhebt,	
5.		 entgegen	Artikel	6e	Absatz	1	Unterabsatz	3	Satz	1	oder	3	ein	Entgelt	nicht	richtig	abrechnet,	
6.		 entgegen	Artikel	 6e	Absatz	 1	Unterabsatz	 3	 Satz	 2	 eine	 andere	Mindestabrechnungsdauer	

zugrunde	legt,	
7.		 entgegen	Artikel	11	ein	technisches	Merkmal	verändert,	
8.		 entgegen	Artikel	 15	Absatz	 2a	 Satz	 1	 in	Verbindung	mit	 Satz	 2	 eine	Mitteilung	 nicht	 oder	

nicht	rechtzeitig	versendet,	
9.		 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	6	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	eine	dort	genannte	

Meldung	übermittelt	wird,	
10.		 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	7	Satz	3	die	Erbringung	oder	Inrechnungstellung	

eines	dort	genannten	Dienstes	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	einstellt,	
11.		 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	8	eine	dort	genannte	Änderung	nicht	oder	nicht	

rechtzeitig	vornimmt	oder	
12.		 entgegen	Artikel	16	Absatz	4	 Satz	2	 eine	 Information	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	

oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt.	
(1b)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EU)	 2015/2120	 des	 Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	November	2015	über	Maßnahmen	zum	Zugang	zum	offenen	In-
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ternet	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2002/22/EG	über	den	Universaldienst	und	Nutzerrechte	bei	
elektronischen	 Kommunikationsnetzen	 und	 -diensten	 sowie	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 531/2012	
über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunknetzen	in	der	Union	(ABl.	L	310	vom	26.11.2015,	S.	1)	
verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		entgegen	Artikel	 3	Absatz	3	Unterabsatz	3	 erster	Halbsatz	 eine	dort	 genannte	Verkehrsma-
nagementmaßnahme	anwendet,	

2.		entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	1	nicht	 sicherstellt,	 dass	 ein	dort	 genannter	
Vertrag	die	dort	genannten	Angaben	enthält,	

3.		einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	Artikel	5	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	2	zuwiderhandelt	
oder	

4.		entgegen	Artikel	5	Absatz	2	eine	dort	genannte	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt	oder	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	übermittelt.	

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	wie	folgt	geahndet	werden:	
1.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	4	Buchstabe	a,	Nummer	6,	10,	22,	27,	31	und	36	bis	40	
und	des	Absatzes	1b	Nummer	1	und	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	

2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	7a,	16	bis	17a,	18,	26,	29,	30a,	33	und	41	bis	43	mit	ei-
ner	Geldbuße	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,	

3.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	4	Buchstabe	b,	Nummer	7b	bis	7d,	7g,	7h,	12	bis	13b,	
13d	bis	13o,	15,	17c,	19	bis	21,	21b,	30	und	44,	des	Absatzes	1a	Nummer	1	bis	4	und	des	Ab-
satzes	1b	Nummer	2	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	hunderttausend	Euro,	

4.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	7,	8,	9,	11,	17b,	21a,	21c,	23	und	24	mit	einer	Geldbuße	
bis	zu	fünfzigtausend	Euro	und	

5.		 in	den	übrigen	Fällen	der	Absätze	1	bis	1b	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	Euro.	
Die	Geldbuße	soll	den	wirtschaftlichen	Vorteil,	den	der	Täter	aus	der	Ordnungswidrigkeit	gezogen	
hat,	 übersteigen.	 Reichen	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	 Beträge	 hierfür	 nicht	 aus,	 so	 können	 sie	 über-
schritten	werden.	
(3)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	

ist	die	Bundesnetzagentur.202	

																																																								
202		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	32	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	 (BGBl.	 I	 S.	106)	hat	 in	Abs.	1		

Nr.	4	Buchstabe	b	„Satz	4“	durch	„Satz	1,	2,	6	oder	7“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	„Abs.	5“	durch	„Abs.	3“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	32	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	22	„oder	1a“	nach	„Satz	1	Nr.	1“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	31	und	Abs.	3	jeweils	„Regulierungsbehörde“	durch	

„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 01.09.2007.—Artikel	 3	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	 Gesetzes	 vom	18.	 Februar	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 106)	 hat	 in		

Abs.	1	Nr.	4	Buchstabe	b	„§	66h	Abs.	1	Satz	3,“	am	Anfang	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	13a	bis	13j	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „Nr.	12,	13,	15,	19,	21“	durch	„Nr.	12,	13		

bis	13b,	13d	bis	13j,	15,	19,	21“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	 2	Nr.	 8	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3198)	hat		

Nr.	29	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	29	lautete:	
„29.		entgegen	§	111	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	oder	entgegen	§	111	Abs.	1	Satz	3	

oder	4,	Daten	nicht	oder	nicht	 rechtzeitig	erhebt,	nicht	oder	nicht	 rechtzeitig	 speichert,	nicht	
oder	nicht	rechtzeitig	berichtigt	oder	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,“.	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	30	„nicht	oder“	durch	„nicht,	nicht	rich-
tig,	nicht	vollständig	oder“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	30a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	34	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	 lit.	a	 litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	35	„	 ,	auch	in	Verbindung	mit	§	113b		

Satz	2,“	nach	„Satz	4“	eingefügt	und	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt.	
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	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	36	bis	39	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nr.	6,	10,	22,	27	und	31“	durch	„Nr.	6,	10,	

22,	 27,	 31,	 36	 und	 37“	 und	 „Nr.	 16	 bis	 18,	 26,	 29	 und	 34“	 durch	 „Nr.	 16	 bis	 18,	 26,	 29,	 30a,	 34,	 38		
und	39“	ersetzt.	

	 04.08.2009.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	Abs.	1	Nr.	17a	
und	17b	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	32	„Satz	6“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nr.	16	bis	18“	durch	„Nr.	16,	17,	17a,	18“	

und	„Nr.	5,	7,	8,	9,	11,	20,	23	und	24“	durch	„Nr.	5,	7,	8,	9,	11,	17b,	20,	23	und	24“	ersetzt	sowie	„sowie	
des	Absatzes	1a	Nr.	1	und	2“	nach	„und	30“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGB.	I	S.	2413)	hat	Abs.	1	Nr.	17c	eingefügt.	
	 23.02.2010.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2010	(BGBl.	I	S.	78)	hat	in	Abs.	1	Nr.	16	

„Satz	1“	nach	„§	96	Abs.	2“	gestrichen	und	„erhebt	oder“	nach	„Daten“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	17	„Abs.	2	Satz	2“	durch	„Abs.	1	Satz	3“	ersetzt.	
	 01.03.2010.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	Nr.	13a	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	13a	lautete:	
„13a.		 entgegen	§	66a	Satz	1,	2,	6,	7	oder	8	eine	Preisangabe	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	

oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	
	 01.04.2011.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	506)	hat	in	Abs.	1	Nr.	31	

„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	32	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	4	Buchstabe	a	„Absatz	1,	2	oder	Absatz	3	Satz	1“	nach	„§	20“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	1	Nr.	4	neu	gefasst.	

Buchstabe	b	lautete:	
„b)	§	66h	Abs.	1	Satz	3,	§	67	Abs.	1	Satz	1,	2,	6	oder	7	oder	§	109	Abs.	3	Satz	3,“.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	Buchstabe	c	„Abs.	2	Nr.	1“	
durch	„Absatz	2	Satz	1	Nummer	1,	Satz	2	und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		entgegen	§	22	Abs.	3	Satz	1	eine	Vereinbarung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1	Satz	1,	Ab-
satz	2	Satz	2	zweiter	Fall“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	7a	bis	7h	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	„Abs.	1“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	gg	und	hh	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	13j	in	Abs.	1	durch	Nr.	13l	bis	13o	er-

setzt	und	Nr.	13i	in	Nr.	13k	umnummeriert.	Nr.	13j	lautete:	
„13j.	entgegen	 §	 66j	 Abs.	 1	 Satz	 1	 oder	 3	 eine	 Rufnummer	 oder	 Nummer	 für	 Kurzwahl-

Sprachdienste	übermittelt,	entgegen	§	66j	Abs.	1	Satz	4	eine	übermittelte	Rufnummer	verän-
dert	oder	entgegen	§	66j	Abs.	2	Satz	1	oder	2	eine	Rufnummer	oder	Nummer	 für	Kurzwahl-
Sprachdienste	aufsetzt	und	übermittelt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	13k	„§	66i	Abs.	1“	durch	„§	66j	
Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	ii	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	15	„oder	eine	sonstige	Telekommunika-
tionsanlage“	nach	„Sendeanlage“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	111	 lit.	a	 litt.	 jj	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	17b	„Abs.	1	Satz	3“	durch	„Absatz	1	
Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	5,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	kk	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	19	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	19	lautete:	
„19.		entgegen	 §	 108	 Abs.	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 108	

Abs.	2	Satz	1	Nr.	1,	eine	Notrufmöglichkeit	nicht	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	be-
reitstellt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	ll	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	19a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	mm	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	20	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	20	lautete:	

„20.		entgegen	 §	 108	 Abs.	 1	 Satz	 2	 in	 Verbindung	mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 108	 Abs.	 2	
Satz	1	Nr.	4	dort	genannte	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,“.	
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	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	nn	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	21	„Abs.	3	Satz	2	oder	4“	durch	„Ab-

satz	4	Satz	2	oder	Satz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	oo	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	21a	bis	21c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	pp	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	34	das	Komma	am	Ende	durch	„oder“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	litt.	qq	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	35	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	113b	

Satz	2,“	nach	„Satz	4“	gestrichen	und	das	Komma	durch	einen	Punkt	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	a	 litt.	rr	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	36	bis	39	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	36	bis	39	

lauteten:	
„36.		entgegen	§	113a	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	6	Daten	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	 für	die	vorge-

schriebene	Dauer	speichert,	
37.		 entgegen	 §	 113a	 Abs.	 1	 Satz	 2	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 die	 dort	 genannten	 Daten	 gespeichert	

werden,	oder	nicht	mitteilt,	wer	diese	Daten	speichert,	
38.		 entgegen	§	113a	Abs.	10	Satz	2	nicht	sicherstellt,	dass	der	Zugang	zu	den	gespeicherten	Daten	

ausschließlich	dazu	besonders	ermächtigten	Personen	möglich	ist,	oder	
39.		 entgegen	§	113a	Abs.	11	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht	oder	nicht	sicherstellt,	dass	

die	Daten	rechtzeitig	gelöscht	werden.“	
	 Artikel	1	Nr.	111	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 717/2007	 des	 Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	Juni	2007	über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunknetzen	in	der	
Gemeinschaft	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	2002/21/EG	(ABl.	EG	Nr.	L	171	S.	32)	verstößt,	indem	er	
vorsätzlich	oder	fahrlässig	

1.		 als	Betreiber	eines	besuchten	Netzes	dem	Betreiber	des	Heimatnetzes	eines	Roamingkunden	ein	
höheres	durchschnittliches	Großkundenentgelt	als	das	in	Artikel	3	Abs.	1	oder	Abs.	2	Satz	2	ge-
nannte	Entgelt	berechnet,	

2.		 als	Heimatanbieter	seinem	Roamingkunden	für	die	Abwicklung	eines	regulierten	Roaminganrufs	
ein	höheres	Endkundenentgelt	als	das	in	Artikel	4	Abs.	2	genannte	Entgelt	berechnet	oder	

3.		 entgegen	Artikel	7	Abs.	4	Satz	2	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	übermittelt.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 111	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Satz	 1	 in	 Abs.	 2	 neu	 gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Die	 Ord-
nungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	4	Buchstabe	a,	Nr.	6,	10,	22,	27,	31,	36	und	37	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	16,	17,	17a,	18,	26,	
29,	30a,	34,	38	und	39	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	
Nr.	4	Buchstabe	b,	Nr.	12,	13	bis	13b,	13d	bis	13j,	15,	19,	21	und	30	sowie	des	Absatzes	1a	Nr.	1	und	2	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einhunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	5,	7,	8,	9,	11,	17b,	
20,	23	und	24	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro	und	in	den	übrigen	Fällen	des	Absatzes	1	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	Euro	geahndet	werden.“	

	 01.06.2013.—Artikel	 1	Nr.	 111	 lit.	 a	 litt.	 ff	 des	Gesetzes	 vom	3.	Mai	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 958)	 hat	Abs.	 1	
Nr.	13i	und	13j	eingefügt.	

	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1602)	hat	Nr.	34	und	35	in	
Abs.	1	aufgehoben,	Nr.	33	 in	Nr.	36	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	33	bis	35	eingefügt.	Nr.	34	und	35	
lauteten:	

„34.	 entgegen	§	113	Abs.	1	Satz	2,	Halbsatz	2	Daten	übermittelt	oder	
35.		 entgegen	§	113	Abs.	1	Satz	4	Stillschweigen	nicht	wahrt.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	36	„§	113	Abs.	1	Satz	1	oder	2,“	
nach	„entgegen“	gestrichen	und	das	Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	34“	durch	„und	33“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	Nr.	21a	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Nr.	21a	lautete:	
„21a.		 entgegen	§	109	Absatz	5	Satz	1	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	

rechtzeitig	macht,“.	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	35	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt,	Nr.	36	in	Nr.	45	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	36	bis	44	einge-
fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	04.07.2017)	 180	

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Ordnungs-

widrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	4	Buchstabe	a,	Nummer	6,	10,	22,	27	und	31	mit	
einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	7a,	16,	17,	17a,	
18,	26,	29,	30a	und	33	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	
Nummer	4	Buchstabe	b,	Nummer	7b	bis	7d,	7g,	7h,	12,	13	bis	13b,	13d	bis	13o,	15,	17c,	19,	19a,	20,	21,	
21b	und	30	sowie	des	Absatzes	1a	Nummer	1	bis	5	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einhunderttausend	Euro,	
in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	7,	8,	9,	11,	17b,	21a,	21c,	23	und	24	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	
fünfzigtausend	Euro	und	in	den	übrigen	Fällen	des	Absatzes	1	sowie	im	Fall	des	Absatzes	1a	Nummer	6	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	Euro	geahndet	werden.“	

	 30.07.2016.—Artikel	9	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Nr.	29,	30	und	30a	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	29,	30	und	30a	lauteten:	

„29.		 entgegen	§	111	Abs.	1	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Satz	2	oder	Satz	3,	oder	§	111	Abs.	1	
Satz	4	dort	genannte	Daten	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erhebt,	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	speichert	oder	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	berichtigt,	

30.		 entgegen	§	111	Abs.	2	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzei-
tig	erhebt	oder	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

30a.	 entgegen	§	111	Abs.	4	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,“.	
	 10.11.2016.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	4.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2473)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	

Buchstabe	 b	 „	 ,	 §	 77n	 Absatz	 1	 Satz	 2,	 Absatz	 4	 Satz	 2,	 Absatz	 5	 Satz	 2	 oder	 Absatz	 6	 Satz	 2“	 nach		
„oder	7“	eingefügt.	

	 30.06.2017.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	Nr.	17c	in	Abs.	1	in	
Nr.	17e	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	17c	und	17d	eingefügt.	

	 04.07.2017.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1947)	hat	Nr.	7b	bis	7h	in	
Abs.	1	in	Nr.	7e	bis	7k	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	7b	bis	7d	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1963)	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	
lautete:	

	 		 „(1a)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 gegen	 die	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 717/2007	 des	 Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	Juni	2007	über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunknetzen	in	der	
Gemeinschaft	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2002/21/EG	 (ABl.	 L	 171	 vom	 29.6.2007,	 S.	 32),	 die	
durch	die	Verordnung	(EG)	Nr.	544/2009	(ABl.	L	167	vom	29.6.2009,	S.	12)	geändert	worden	ist,	ver-
stößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	

1.		 als	Betreiber	eines	besuchten	Netzes	dem	Betreiber	des	Heimatnetzes	eines	Roamingkunden	ein	
höheres	durchschnittliches	Großkundenentgelt	als	das	in	Artikel	3	Absatz	2	Satz	2	genannte	Ent-
gelt	berechnet,	

2.		 als	Heimatanbieter	seinem	Roamingkunden	für	die	Abwicklung	eines	regulierten	Roaminganrufs	
ein	höheres	Endkundenentgelt	als	das	in	Artikel	4	Absatz	2	Satz	3	genannte	Entgelt	berechnet,	

3.		 als	Betreiber	eines	besuchten	Netzes	dem	Betreiber	des	Heimatnetzes	eines	Roamingkunden	für	
die	 Abwicklung	 einer	 aus	 dem	 betreffenden	 besuchten	 Netz	 abgehenden	 regulierten	 SMS-
Roamingnachricht	 ein	höheres	 als	das	 in	Artikel	 4a	Absatz	1	 genannte	Großkundenentgelt	 be-
rechnet,	

4.		 als	 Heimatanbieter	 eines	 Roamingkunden	 für	 die	 Abwicklung	 einer	 vom	 Kunden	 versendeten	
SMS-Roamingnachricht	 ein	höheres	Endkundenentgelt	 als	das	 in	Artikel	4b	Absatz	2	 genannte	
Entgelt	berechnet,	

5.		 als	Betreiber	eines	besuchten	Netzes	dem	Betreiber	des	Heimatnetzes	eines	Roamingkunden	für	
die	Abwicklung	regulierter	Datenroamingnetze	über	das	betreffende	besuchte	Netz	ein	höheres	
durchschnittliches	Großkundenentgelt	als	das	in	Artikel	6a	Absatz	4	Buchstabe	a	Satz	1	genannte	
Entgelt	berechnet	oder	

6.		 entgegen	Artikel	 7	Absatz	4	 Satz	2	 eine	 Information	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	
nicht	rechtzeitig	übermittelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„und	des	Absatzes	1b	Nummer	1	

und	3“	nach	„bis	40“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„sowie	des	Absatzes	1a	Num-

mer	1	bis	5“	durch	„	,	des	Absatzes	1a	Nummer	1	bis	4	und	des	Absatzes	1b	Nummer	2“	ersetzt.	
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Teil	11	

Übergangs-	und	Schlussvorschriften	
	
§	150	Übergangsvorschriften	
(1)	Die	von	der	Bundesnetzagentur	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	getroffenen	Feststellungen	

marktbeherrschender	Stellungen	sowie	die	daran	anknüpfenden	Verpflichtungen	bleiben	wirksam,	
bis	sie	durch	neue	Entscheidungen	nach	Teil	2	ersetzt	werden.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Fest-
stellungen	 marktbeherrschender	 Stellungen	 lediglich	 Bestandteil	 der	 Begründung	 eines	 Verwal-
tungsaktes	sind.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	Verpflichtungen	nach	den	§§	36,	37	und	39	Alternati-
ve	2	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120).	
(2)	 Unternehmen,	 die	 auf	 Grund	 des	 Telekommunikationsgesetzes	 vom	 25.	 Juli	 1996	 (BGBl.	 I	

S.	1120)	 angezeigt	 haben,	 dass	 sie	 Telekommunikationsdienstleistungen	 erbringen	 oder	 Lizenz-
nehmer	sind,	sind	unbeschadet	der	Verpflichtung	nach	§	144	Abs.	1	Satz	1	nicht	meldepflichtig	nach	
§	6.	
(3)	Bestehende	Frequenz-	und	Nummernzuteilungen	sowie	Wegerechte,	die	im	Rahmen	des	§	8	

des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120)	erteilt	wurden,	bleiben	wirk-
sam.	Das	Gleiche	gilt	auch	für	vorher	erworbene	Rechte,	die	eine	Frequenznutzung	gewähren.	
(4)	Soweit	Frequenznutzungs-	und	Lizenzrechte	auf	Märkten	vergeben	sind,	für	die	auf	Wettbe-

werb	oder	Vergleich	beruhende	Auswahlverfahren	durchgeführt	wurden,	gelten	die	damit	erteilten	
Rechte	und	 eingegangenen	Verpflichtungen	 fort.	Dies	 gilt	 insbesondere	 auch	 für	die	 im	Zeitpunkt	
der	Erteilung	der	Mobilfunklizenzen	geltende	Verpflichtung,	Diensteanbieter	zuzulassen.	
(5)	Soweit	nach	den	Bestimmungen	in	den	Absätzen	1	bis	4	Rechte	und	Verpflichtungen	wirksam	

bleiben	oder	 fortgelten,	gelten	diese	als	Rechte	und	Verpflichtungen	nach	diesem	Gesetz	 im	Sinne	
der	§§	126	und	133.	
(6)	§	48	Abs.	2	Nr.	2	gilt	für	Geräte,	die	ab	dem	1.	Januar	2005	in	Verkehr	gebracht	werden.	
(7)	Warteschleifen	dürfen	bis	zum	Inkrafttreten	von	§	66g	nur	eingesetzt	werden,	wenn	eine	der	

folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	ist:	
1.		der	Anruf	erfolgt	zu	einer	entgeltfreien	Rufnummer,		
2.		der	Anruf	erfolgt	zu	einer	ortsgebundenen	Rufnummer	oder	einer	Rufnummer,	die	die	Bun-
desnetzagentur	den	ortsgebundenen	Rufnummern	nach	§	66g	Absatz	3	gleichgestellt	hat,		

3.		der	Anruf	erfolgt	zu	einer	Rufnummer	für	mobile	Dienste	(015,	016	oder	017),		
4.		 für	den	Anruf	gilt	ein	Festpreis	pro	Verbindung,		
5.		der	Anruf	ist	für	die	Dauer	der	Warteschleife	für	den	Anrufer	kostenfrei,	soweit	es	sich	nicht	
um	Kosten	handelt,	die,	bei	Anrufen	aus	dem	Ausland,	für	die	Herstellung	der	Verbindung	im	
Ausland	entstehen,	oder		

6.		unabhängig	 von	 der	 vom	 Angerufenen	 verwendeten	 Rufnummer	 oder	 der	 grundsätzlichen	
Tarifierung	des	Anrufs	sind	mindestens	zwei	Minuten	der	Verbindung	ab	Rufaufbau	 für	den	
Anrufer	kostenfrei;	wird	die	Warteschleife	 innerhalb	dieser	Zeit	durch	Bearbeitung	beendet,	
endet	die	Kostenfreiheit	ab	dem	Zeitpunkt	der	Bearbeitung.		

Ordnungswidrig	 handelt,	wer	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 entgegen	 Satz	 1	Warteschleifen	 einsetzt.	
Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	hunderttausend	Euro	geahndet	werden.	Die	
Geldbuße	soll	den	wirtschaftlichen	Vorteil,	den	der	Täter	aus	der	Ordnungswidrigkeit	gezogen	hat,	
übersteigen.	Reicht	der	 in	Satz	3	genannte	Betrag	hierfür	nicht	aus,	so	kann	er	überschritten	wer-
den.	
(8)	Auf	Verleihungen	nach	§	2	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Fernmeldeanlagen	 in	der	Fassung	der	

Bekanntmachung	vom	3.	Juli	1989	(BGBl.	I	S.	1455)	und	auf	Lizenzen	oder	Frequenzen,	die	nach	den	
§§	10,	11	und	47	Abs.	5	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120)	zuge-

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	„des	Absatzes	1	sowie	im	Fall	des	

Absatzes	1a	Nummer	6“	durch	„der	Absätze	1	bis	1b“	ersetzt.	
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teilt	wurden,	 findet	§	62	Abs.	1	bis	3	 für	den	in	diesen	Lizenzen	und	Frequenzen	festgelegten	Gel-
tungszeitraum	 keine	 Anwendung.	 Die	 Bundesnetzagentur	 überprüft	 auf	 Antrag	 der	 Inhaber	 von	
Frequenznutzungsrechten,	die	vor	dem	26.	Mai	2011	zugeteilt	und	für	einen	Zeitraum	von	mindes-
tens	 fünf	 Jahren	 ab	 diesem	Zeitpunkt	 ihre	Gültigkeit	 behalten,	 ob	Beschränkungen	der	Nutzungs-
rechte,	die	über	die	in	§	53	Absatz	2	Satz	2	genannten	Beschränkungen	hinausgehen,	aufrechterhal-
ten	oder	aufgehoben	werden.	Dem	Antragsteller	ist	vor	der	Entscheidung	Gelegenheit	zu	geben,	den	
Antrag	zurückzuziehen.	
(9)	Beabsichtigt	die	Deutsche	Telekom	AG	die	 in	§	78	Abs.	2	genannten	Universaldienstleistun-

gen	nicht	in	vollem	Umfang	oder	zu	schlechteren	als	in	dem	Telekommunikationsgesetz	vom	22.	Juli	
2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1190)	genannten	Bedingungen	anzubieten,	hat	 sie	dieses	der	Bundesnetzagentur	
ein	Jahr	vor	Wirksamwerden	anzuzeigen.	
(10)	Für	Vertragsverhältnisse,	die	am	Tag	des	Inkrafttretens	dieser	Vorschrift	bereits	bestehen,	

hat	der	nach	§	112	Abs.	1	Verpflichtete	Daten,	über	die	 er	 auf	Grund	zurückliegender	Datenerhe-
bungen	verfügt,	unverzüglich	 in	die	Kundendatei	nach	§	112	Abs.	1	zu	übernehmen.	Für	Verträge,	
die	nach	Inkrafttreten	des	§	112	geschlossen	werden,	sind	die	Daten,	soweit	sie	infolge	der	bisheri-
gen	Dateistruktur	noch	nicht	in	die	Kundendatei	eingestellt	werden	können,	unverzüglich	nach	An-
passung	der	Kundendatei	einzustellen.	An	die	Stelle	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	112	Abs.	3	
Satz	3	tritt	bis	zur	Herausgabe	einer	entsprechenden	Richtlinie	die	von	der	Bundesnetzagentur	auf	
der	Grundlage	des	§	90	Abs.	2	und	6	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	 Juli	1996	(BGBl.	 I	
S.	1120)	bekannt	gegebene	Schnittstellenbeschreibung	in	der	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des	
§	112	gültigen	Fassung.	
(11)	Die	 Zulässigkeit	 des	 Rechtsmittels	 gegen	 eine	 gerichtliche	 Entscheidung	 richtet	 sich	 nach	

den	bisher	geltenden	Vorschriften,	wenn	die	gerichtliche	Entscheidung	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	
Gesetzes	verkündet	oder	von	Amts	wegen	anstelle	einer	Verkündung	zugestellt	worden	ist.	
(12)	Auf	vor	dem	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	gestellte	Anträge	nach	§	99	Abs.	2	der	Verwal-

tungsgerichtsordnung	sind	die	bisherigen	Vorschriften	anwendbar.	
(13)	Die	 Speicherverpflichtung	und	die	damit	 verbundenen	Verpflichtungen	nach	den	§§	113b	

bis	113e	und	113g	sind	spätestens	ab	dem	1.	 Juli	2017	zu	erfüllen.	Die	Bundesnetzagentur	veröf-
fentlicht	den	nach	§	113f	Absatz	1	Satz	2	zu	erstellenden	Anforderungskatalog	spätestens	am	1.	Ja-
nuar	2017.	
(14)	Für	Vertragsverhältnisse,	die	am	22.	Juni	2004	bereits	bestanden,	müssen	Daten	nach	§	111	

Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	2	außer	in	Fällen	des	§	111	Absatz	3	nicht	nachträglich	erhoben	wer-
den.	
(15)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	die	Verfügung	nach	§	111	Absatz	1	Satz	4	spätestens	

am	1.	Januar	2017	im	Amtsblatt.	Die	Pflichten	zur	Überprüfung	der	Richtigkeit	der	erhobenen	Daten	
nach	§	111	Absatz	1	Satz	3	und	zur	Speicherung	der	Angaben	nach	§	111	Absatz	1	Satz	5	sind	spä-
testens	ab	dem	1.	Juli	2017	zu	erfüllen.203	

																																																								
203		 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Abs.	4a	ein-

gefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	und	11	aufgehoben.	Abs.	10	und	11	lauteten:	
	 		 „(10)	An	die	 Stelle	der	Rechtsverordnung	nach	§	110	Abs.	2	 tritt	 bis	 zum	 Inkrafttreten	einer	 ent-

sprechenden	 Verordnung	 die	 Telekommunikations-Überwachungsverordnung	 vom	 22.	 Januar	 2002	
(BGBl.	 I	S.	458),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	328	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	 I		
S.	2304).	

	 		 (11)	An	die	Stelle	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	110	Abs.	3	tritt	bis	zur	Herausgabe	einer	ent-
sprechenden	Richtlinie	die	auf	der	Grundlage	des	§	11	der	Telekommunikations-Überwachungsverord-
nung	erlassene	Technische	Richtlinie	 in	der	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des	§	110	gültigen	Fas-
sung.“	

	 Artikel	2	Nr.	33	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12a	eingefügt.	
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§	151	Änderung	anderer	Rechtsvorschriften204	
	
§	152	Inkrafttreten,	Außerkrafttreten	
(1)	Dieses	Gesetz	tritt	vorbehaltlich	des	Satzes	2	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	§§	43a	

und	43b,	96	Abs.	1	Nr.	9a	bis	9f	in	Verbindung	mit	Abs.	2	Satz	1	und	§	97	Abs.	6	und	7	des	Telekom-
munikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	Abs.	73	des	Ge-
setzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	geändert	worden	ist,	in	der	bis	zum	Inkrafttreten	dieses	Ge-
setzes	geltenden	Fassung	finden	bis	zum	Inkrafttreten	der	in	Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	zur	Ände-
rung	telekommunikationsrechtlicher	Vorschriften	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	genannten	
Regelungen	der	§§	66a	bis	66l	weiter	Anwendung.	Für	§	43b	Abs.	2	gilt	dies	mit	der	Maßgabe,	dass	
ab	dem	1.	August	2004	die	Preisansagepflicht	nicht	mehr	auf	Anrufe	aus	dem	Festnetz	beschränkt	
ist.	
(2)205	

																																																																																																																																																																																				
	 Artikel	2	Nr.	35	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1,	Abs.	9	und	12	Satz	3	jeweils	„Regulierungsbe-

hörde“	durch	„Bundesnetzagentur“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	Abs.	12b	einge-

fügt.	
	 01.07.2009.—Artikel	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 April	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 994)	 hat	 Abs.	 12a	 aufgehoben.		

Abs.	12a	lautete:	
	 		 „(12a)	Bis	zum	Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	nach	§	110	Abs.	9	bemisst	sich	die	Entschädi-

gung	für	die	in	§	110	Abs.	9	bezeichneten	Leistungen	nach	§	23	des	Justizvergütungs-	und	-entschädi-
gungsgesetzes.“	

	 10.05.2012.—Artikel	1	Nr.	112	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	I	S.	958)	hat	Abs.	5	auf-
gehoben	und	Abs.	4a	in	Abs.	5	umnummeriert.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Bis	zum	30.	Juni	2008	wird	§	21	Abs.	2	Nr.	3	mit	der	Maßgabe	angewendet,	dass	Anschlüsse	nur	
in	Verbindung	mit	Verbindungsleistungen	zur	Verfügung	gestellt	werden	müssen.“	

	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	„diesem	Gesetz“	durch	„dem	Telekommunikati-

onsgesetz	vom	22.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1190)“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9a	aufgehoben.	Abs.	9a	lautete:	
	 		 „(9a)	 Wer	 Teilnehmern	 technisch	 neue	 öffentlich	 zugängliche	 Telefondienste	 anbietet	 oder	 den	

Zugang	 zu	 solchen	 Diensten	 ermöglicht,	 muss	 die	 Verpflichtungen	 nach	 §	 108	 Abs.	 1	 erst	 ab	 dem	
1.	Januar	2009	erfüllen.“	

	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	in	Abs.	10	umnummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12b	aufgehoben.	Abs.	12b	lautete:	
	 		 „(12b)	Auf	Verstöße	gegen	die	Pflicht	zur	Speicherung	nach	§	113a	Abs.	1	Satz	1	oder	Abs.	6	oder	

gegen	die	Pflicht	zur	Sicherstellung	der	Speicherung	nach	§	113a	Abs.	1	Satz	2	 ist	§	149	erstmalig	ab	
dem	1.	 Januar	2009	anzuwenden.	Die	Anbieter	 von	 Internetzugangsdiensten,	Diensten	der	 elektroni-
schen	 Post	 oder	 Internettelefondiensten	 haben	 die	 sie	 treffenden	 Anforderungen	 aus	 §	 111	 Abs.	 1	
Satz	3	und	§	113a	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2009	zu	erfüllen.“	

	 Artikel	1	Nr.	112	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13	und	14	in	Abs.	11	und	12	umnummeriert.	
	 01.09.2012.—Artikel	1	Nr.	112	lit.	c	des	Gesetzes	vom	3.	Mai	2012	(BGBl.	 I	S.	958)	hat	Abs.	7	neu	ge-

fasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	 Bis	 zum	 Erlass	 eines	 Frequenznutzungsplanes	 nach	 §	 54	 erfolgt	 die	 Frequenzzuteilung	 nach	

Maßgabe	der	Bestimmungen	des	geltenden	Frequenzbereichszuweisungsplanes.“	
	 18.12.2015.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2218)	hat	Abs.	13	einge-

fügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	9	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	14	und	15	einge-

fügt.	
204		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
205		 ERLÄUTERUNG	
	 Abs.	2	war	bloße	Änderungsvorschrift.	
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	 ÄNDERUNGEN	
	 24.02.2007.—Artikel	2	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	18.	Februar	2007	(BGBl.	I	S.	106)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Erlass	einer	Rechtsverordnung	nach	§	66	Abs.	4	dieses	Gesetzes“	durch	„Inkrafttreten	der	in	Artikel	3	
Nr.	 3	des	Gesetzes	 zur	Änderung	 telekommunikationsrechtlicher	Vorschriften	 vom	18.	 Februar	2007	
(BGBl.	I	S.	106)	genannten	Regelungen	der	§§	66a	bis	66l“	ersetzt.	


